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[Museal hochwirksam zur Fliegen- u. Mückenvertilgung stellt hü

CHEMISCHE FABRIK SCHLEICH G.M.B.R
RafhenOW a« H. > Abteilung Schädlingsbekämpfung.^'

Teleqr.: Zeolith. Rathenow -i- Fernspr.: Rathenow 11,

Fürsorgerin
für den städtischen Wohlfahrts- und Gesundheitsdienst, 
mit abgeschlossener Vorbildung (staatliche Anerkennung 
als Wohlfahrtspflegerin, Säuglingspflegerin^um sofor
tigen Eintritt gesucht. Bedingung: praktische Erfahrung 
in Säuglings-Tuberkulose- und karitativer Fürsorge. 
Besoldung nach Gruppe VI, Lebenslauf und beglaubigte 
Zeugnisabschriften an . die Stadtverwaltung Eschweiler, 

Eschweiler, den 9. September 1927.

Der Bürgermeister.

Jugendämter K.'u'tPtliä

MUMM BflD QaisB ins

Gemeindefiirsorgenn
für über 2000 Einwohner zählende Jndüstriegemeinde 
des Thüringer Waldes zum sofortigen Antritt gesucht. 
Lebenslauf mit Zeugnisabschriften und Lichtbild erbeten. 

Rudolstadt, den 22. September 1927.

Der Landtat
Bezirksfürsorgeverband.

Wir suchen zum baldigen Antritt einen \

Schularzt
Seine Tätigkeit soll sich neben der schulärztl. Fürsorge 
auf die, gesamte Gesundheitsfürsorge und -pflege, soweit 
sie dem Kreiskommunalverband obliegt, erstrecken; außer
dem ist der Schularzt Vertrauensarzt in allen Fürsorge
angelegenheiten.

In Betracht kommen nur Bewerber mit guten 
Kenntnissen der öffentlichen Gesundheitspflege und sozialen 
Fürsorge; erwünschtistsozial-hygienischeAusbildung.Kreis- 
arztprüfung und Nachweis-allgemeiner ärztlicher Praxis.

Die Besoldung erfolgt nach Gruppe XI der staatl. 
Besoldungsordnung. Dienstkraftwagen steht zur Ver
fügung. Die Anstellung erfolgt auf Privatdienstvertrag. 
Privatpraxis ist nicht gestattet.

Bewerbungsgesuche sind unter Beifügung von Lebens
lauf, beglaubigten Zeugnisabschriften und Lichtbild bis 
zum 1. November d. I. einzureichen. Vorstellung ohne 
Aufforderung nicht erwünscht.

Sangerhausen, den 8. Oktober 1927.

Ser Vorsitzende des Kreisausschuffes
Seemann.

Jfindergenesuugsfiteim
Ostseebad Arendsee / Brunshaupten

23efle Heilerfolge bei bettnässenden Kindern. Ärzil. geleitet,
indivld. Behandlung. Dorzügl. Winletkuren. Frau <J. Jacob,

Vaterländischer Jrauen-Verein Ä
Zn unserem Kinder-- und Erziehungsheim (OauerW 

sind einige Plätze neu zu besetzen. Wir nehmenM 
Waisen- und sonstige heimatlose Kinder aller StändeM 
1. Lebensjahre an, denen eine liebevolle ErziehunDl 
Familiensinne.gewährt wird.

Das Wilhelminenstift, Zeitz. SchuljttM

Für das Kreisfürsorge- und Jugendamt wirdH 
baldigen Antritt eine weitere

Fü rsorger fl
Verlangt wird Abschlußexamen einer staatl. anerkännW 

Wohlfahrtsschule, längere Erfahrung und erfolgreiche 
in allen Zweigen der öffentlichen Fürsorge (Familien-M 
Jugendfürsorge). Anstellung erfolgt auf privatdienstverM 
Besoldung nach Gruppe VI des preuß. Angestellten^' 
Als Reisekostenentschädigung wird pro Tag etwa 2 50 R2 
Eisenbahnfahrgeld Ul. Kl.-und für den Kilometer Landweg 
0.20 RM. gezahlt. Oienstrad wird zur Verfügung gestellf 

Bewerberinnen, die arbeitsfreudig und völlig gesund stlH 
wollen ihre Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnisab. 
schriften, Lichtbild und amtsärztlichen Gesundheitsattest^oJ 
fort einreichen.'W 

Sangerhausen, den 11. Oktober 1927. H
Oer Vorsitzende des Kreisausschuff^ 

Seemann.

<§arl Heymanns Verlag zu Berlin W 8

Soeben erschien:
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1927 — Preis 13 Mark. geb. 15 Mark



3. Jahrgang Berlin, Oktober 1927 Nummer 7

deutsche Zeitschrift
für

Wohlfahrtspflege
vereinet mlt

„vir Kürsorge", Zeitschrift für alle Zweige »er öffenti. und freien Wohlfahrtspflege
In Verbindung mit

Ministerialrat Or. Or. 0 auer, Berlin, Oberregierungsrat Or. S e h r e n ö. Berlin 
Oberbürgermeister Or. Jung, Göttingen, Landrat Or- kracht, H?lde i.H., Dir.
Präsident Link, Lübeck, Präsident Martini, Hamburg, Beigeordneter L 
Stadtrat Or. M u t h e s i u s, Berlin-Schöneberg, Reg.-Rat Or. Nathan, Berlin, Or. Alice Solomon, Berlin, 

Stadtrat Or. Sperling, Wiesbaden, Ministerialrat Wlttelrhöfer, Berlin 
und unter besonderer Mitarbeit von

Regierungsrat <k ck e r t, Berlin (Sozialversicherung), Direktor <k. K ü r s k e, Berlin (Auskunft), 
NegierungSrat Dr. Schwarz, München (Kriegsbefchädigtenfürsorge) 

herausgegeben von

, Olr. Or. v o l z a u, Köln a.RH., 
Or. Hertha Kraus, Köln a.Rh., 
)r. Memelsöorff, Berlin,

Dr. <v. Karsteüt
Mlnlsterlalrat

S. Wronskg
Archiv für Wohlfahrtspflege

Zr. Ruppert
Ministerialrat

Monatlich rin Heft. — Bezugspreis vierteljährlich 
S.— NM (Ausgabe mlt »Zentralblatt für Zugend« 
recht und Zugcndwohlfahrt' 650 NM (Ausgabe B'. — 
Redaktionelle Einsendungen sind ausschließlich

zu richten an die Schrlftleltung der »Deutschen Zeit
schrift für Wohlfahrtspflege-, Berlin W 35, 
Flottwellflraße 4 I. — Nachdruck von Abhandlungen 
und Notizen nur mit genauer Quellenangabe gesiattrt.

Carl hepmanns Verlag, Berlin WS, Mauerstrafle 44

Die Wohlfahrtspflege im Lehrplan der Berliner Universikäl.
Von D. Ulrich, Berlin.

Die Erkenntnis von der Bedeutung der 
Wohlfahrtspflege sür das gesamte Kultur- 
lkben unseres Volkes seht sich in immer ivei- 
teren Kreisen durch. Man sieht, daß es sich 
hier um eine Arbeit handelt, die nicht nur 
dazu dient, gegemvärtigcn und vorübcrgchen- 
deu Notständen zu begegnen, sondern die viel
mehr lehrt, die Lage des Volkes tiefer zu 
verstehen, ernster auf sein Wohl bedacht zu 
lein, Abstieg und Aufstieg regsaincr als bis
her zu beachten und über Mittel und Wege 
zur Beseüigung von Mißständen wirtschaft
licher, gesundheitlicher und sittlicher Art zu 
sinnen. In der Wohlfahrtspflege treffen alle 
Bestrebungen zusammen, die auf diesem Ge
biete liegen. Und selbst dann, wenn man 
die Sozialpolitik streng von der Wohlfahrts- 
psiege trennt und die geschlichen Maßnah
men von dieser ausschließt, die dazu bestimmt 
lind, in erster Linie dem Arbeitcrstand in 
>eu Wirtschaftskänlpfen und Nöten sozialer

Art zu helfen, dann bleiben auf dem wohl- 
sahrtspflegerischen Gebiet so ungeheure Auf
gaben, daß ein Staat niit kulturellen Zielen 
gar nicht umhin kann, diese Bestrebungen 
aufzunehmen und zu unterstützen. Zu dieser 
Unterstützung gehört aber nicht zuletzt die 
wissenschaftliche Durcharbeitung der hier vor
liegenden Probleme. Es ist immer ein Ruh
mesblatt deutscher Geistesgcschichtc govcsen, 
daß sie die in der Zeit liegenden und aus
steigenden Fragen mit deutscher Gründlich
keit durchdacht uird erörtert hat. Immer wie
der haben cs ausländische Gelehrte für die 
verschiedensten Gebiete des Wissens ausge
sprochen, daß sie nienials die Tüchtigkeit und 
Eindringlichkeit des deutschen Geistes ent
behren könnten. Um so mehr ist es zu be
grüßen, daß allmählich an deutschen Univer
sitäten sich der Gedanke der Wohlfahrtspflege 
als Wissenschaft durchsetzt. Die Erkennt
nis, daß hier eine notwendige Ergänzung der
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Universitätsstudien eintreten muß, breitet sich 
bei den Ministerien der Länder allmählich 
aus. Man sieht, daß hier für alle Fakul
täten ein wichtiges und unentbehrliches Stoss- 
gebiet vorliegt! daß der Theologe, der die 
Arbeit der Kirche vertritt, mit deir einschlä
gigen Fragen, die sich auf die Lage des 
Volkes, aus die wirtschaftlichen und sittlichen 
Zustände blichen, vertraut sein muß. Das 
Objekt seines Handelns und seiner Arbeit ist 
hier wie bei der Wohlfahrtspflege der 
Mensch. Der Mensch in seiner Not, in 
seinen Leiden, in seiner Schuld, in seiner 
Verflochtenheit mit der Umwelt, her Mensch 
in der Gemeinschaft von Volk, Staat und 
Gemeinde. Will der Geistliche dem Men
schen dienen, so muß er ihn aus seiner Um
welt kennenlernen; und er kann seiner 
Kirche, die eine Gemeinschaft des Glaubens 
und der Liebe sein will, nicht gerecht werden, 
wenn er an der Liebesarbeit vorübergeht, für 
die der Name Wohlfahrtspflege nur ein an
derer Ausdruck ist. Was hier von den Kir
chen aus ihrem Geiste heraus getan wird, 
bedarf der Einordnung in das Gesamtgebiet 
der deutschen Kultur, bedarf der wissenschaft
lichen Vertiefung und Beleuchtung, auch von 
der überkonfessionellen Seite her, um in 
seiner Ganzheit verstanden und gewürdigt zu 
werden. Von diesen Erwägungen aus haben 
die Vertreter der praktischen Theologie die 
Liebestätigkeit und Wohlfahrtspflege bisher 
in ihren Vorlesungen behandelt. Aber sowohl 
auf evangelischer wie auf katholischer Seite 
hat man erkannt, daß hier Spezialaufgabcn 
vorliegch, die bei der erdrückenden Fülle des 
aus dem Gebiete der praktischen Theologie vor
handenen Stoffes von dem betreffenden Ver
treter des Faches unmöglich in ihrer ganzen 
Tiefe und in ihrem ganzen Umfange er
schöpft werden können So ist auf katho
lischer Seite in Münster Prof. Weber von 
der staatswisscnschastlichen Fakultät zum Ge
biete der Wohlfahrtspflege gekommen und hat 
in vielen Vorlesungen wie in seincin Semi
nar eine rege und fruchtbare Tätigkeit aus 
dem Gebiete der Wohlfahrtspflege entfaltet. 
So ist in Freiburg, dem Zentralsitz der Cari
tas, ein wissenschaftliches Institut ins Leben 
getreten, wo neben Prof. Dr. Keller, Dr. 
Beecking als Privatdozcnt wirkt und eben
falls das Gebiet der Wohlfahrtspflege vom 
katholischen Standpunkte aus wissenschaftlich 
vertritt. In Berlin hat Prof. Mahling von 
theologischer Seite die allgemeine Wohlfahrts
pflege bisher in seinen Vorlesungen vertre
ten. Er hat im Seminar für praktische Theo
logie das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz u. a.

gesetzliche Materien behandelt, Übungen über 
die verschiedensten Gebiete der Wohlfahrts
pflege gehalten und im Winter 1926/27 ein 
größeres Kolleg über Sozialpolitik, Wohl
fahrtspolitik und Wohlfahrtspflege für Hö
rer aller Fakultäten gelesen Über Jugend
wohlfahrtspflege liest seit einiger Zeit Pros. 
Siegmund-Schultzc, der im vergangenen Se
mester „die leitenden Ideen der deutschen 
Jugendbewegung" behandelt und Übungen 
über „die Organisation der deutschen 
Jugendbewegung" abgehalten hat. Was 
bisher fehlte, war eine spezielle Ein
führung in die einzelnen Gebiete der Wohl
fahrtspflege und Fürsorge. Hier setzen die 
Vorlesungen des Unterzeichneten ein. Im 
Sommerseinester 1927 sind behandelt wordene 
Die Wandererfursorge mit Herbergswesen. 
Wandercrarbeitsstätten,Arbeiterkolonien,Aus- 
lvandererfürsorge sowie die reichsgesetzlichc Re
gelung dieser ganzen Fragen; ferner die 
Gesangenenfürsorge mit Jugendgerichtshilse 
und Erwachsenengerichtshilse, Anormalenfür- 
sorge unter besonderer Berücksichtigung 
der Psychopathcnfürsorge und Trinker
fürsorge. Es kommt uns darauf au. 
diese Gebiete so eingehend tvie möglich 
zu behandeln und vor allem die Vor
lesungen durch Besuch und Besichtigung von 
Anstalten und Einrichtungen der Wohlfahrts
pflege mit alleir Kräften zu unterstützen. Bci 
der Wanderersürsorge wurden als Typen wohl- 
fahrtspflegerischer Einrichtungen besichtigt 
das städtische O b d a ch, die evangelische Her
berge und die Arbeiterkolonie Hoffnung s- 
t a l. Die wöchentlichen Besichtigungen, nehme» 
viel Zeit und Kraft in Anspruch, sind aber 
außerordentlich lohnend. Der Anschauungs
unterricht führt ain besten in die ganzen Pro
bleme hinein. Die Zuhörerschaft setzt sich 
aus allen Fakultäten zusammen. Es nehmen 
30 immatrikulierte Studenten an den Übun
gen teil, darunter 10 Theologen, die übrigen 
Juristen und Volkswirffchaftler. Ferner ein 
Rechtsanwalt aus Nortvegen, ein Pastor ans 
der Tschechoslowakei, eine dänische Studentin 
und eine Anzahl Wohlfahrtspslcgerinnen und 
Privatpersonen, die sich für diese Gebiete der 
sozialen Arbeit interessieren. Bei den Vor
lesungen und Besichtigungen zeigt sich immer 
loieder, daß der Student nicht nur Theorie 
will, sondern Praxis und von den Ersah 

.rungen lernen möchte, die sich aus der 
praktischen Arbeit ergeben. Durch die 
Besichtigungen sollen Eindrücke »ermittelt iver 
den, die für die ganze zukünftige Entwicklung 
der Studierenden von Bedeutung sein köu 
nen. Wir halten die Vorlesungen auch ge-



Deutsch- Zeitschrift für Wohlfahrtspflege. 331

rade für Juristen und Volkswirtschaftler für 
ganz besonders wichtig, zumal wenn sie sich 
ivic bei der Gefangenenfürsorge mit Proble
men der Rechtspflege berühren und sich aus 
ben hier behandelten Gedankenkomplexen The
men für wissenschaftliche Arbeiten ergeben, wie 
es bei den Vorlesungen des Unterzeichneten 
der Fall ist. Im nächsten Semester sollen 
die geistigen Hintergründe der Wohlfahrts
pflege zur Erörterung kommen. Die Vor
lesungen über die Einführung in die allge
meine und spezielle Wohlsahrtspslegc, die der 
Unterzeichnete im Winter 1927/28 halten 
wird, soll die weltanschaulichen 
Grundgedanken der Wohlfahrtspflege be
handeln und versuchen, in die großen geisti
gen Zusammenhänge einzuführen, mit denen 
die gesamte Wohlsahrtspslegc verbunden ist. 
Es ist unserer Auffassung nach ein Eingehen 
aus die philosophischen Strömungen nicht zu 
entbehren, mit denen die Wohlfahrrspflege zu
sammenhängt. Es soll deshalb der inoderne 
Humanitätsgedanke und seine Entstehung in 
der Aufklärungsphilosophic, in seinem Verhält
nis zur Religion und zum Sozialismus 
wissenschaftlich dargestcllt werden 'Aus diesen 
Zusammenhängen heraus soll versucht wer
den, den Begriff der Wohlfahrtspflege klar 
hcrauszuarbeiten, und ihn aus der Geschichte 
und in seiner Bedeutung für die Gegenwart 
darzustellcn. In späteren Vorlesungen wird 
eine Behandlung der Wohlfahrtsgesetze folgen, 
in denen sich die Entwicklung des Wohlfahrts- 
gedankens verkörpert, und deren Kenntnis 
ebenfalls für den Menschen der Gegenwart 
von weittragender Bedeutung ist. Erfreulich 
ist, daß gleichzeitig mit dem Beginn der Vor
lesungen das Institut für Innere Mission und 
Tozialtoissenschaft seitens des Zentralaus- 
schusses für Innere Mission an der Berliner

Universität mit Genehmigung des Herrn Mi
nisters gegründet wurde. Die Persönlichkeit 
des Vorsitzenden, Geh. Rat Seebera, bietet 
die Gewähr, daß dieses Institut ans wissen
schaftlicher Höhe gehalten wird. Bisher sind 
von seiten des Instituts Vorlesungen über 
Sozialpolitik von Prof. Stolzenburg und von 
Dr. Bethke über volkswirtschaftliche Fragen 
in Aussicht genommen. Dem Institut werden 
einige Räume in der Universität zur Ver
fügung gestellt werden, in welchen eine Biblio
thek über das Gebiet der Inneren Mission 
und Wohlfahrtspflege Aufnahme findet. Die 
hier zu schaffende Bücherei wird einen we
sentlichen Stützpunkt fiir die wissenschaftliche 
Bearbeitung der Wohlfahrtspflege an der Uni
versität bilden. Ein weiterer Schritt würde 
sein, größere loisscnschaftliche Arbeiten zu 
übernehmen und herauszugeben, an denen es 
auf dem verhältnismäßig noch jungen Gebiete 
der Wohlfahrtspflege fehlt. Hier liegen große 
Aufgabeir vor, die nicht nur für die Gegen
wart, sondern für die Zukunft im Interesse 
nicht nur der Wissenschaft, sondern der prak
tischen Behebung der Volksnöte von Bedeu
tung sind. In diesem Zuscmimenhange sei 
daraus hingewiesen, daß kürzlich, von dem 
Bund deutscher Frauenvereine ein dringendes 
Ersuchen an den Herrn Minister für Wissen
schaft, Kunst und Volksbildung gerichtet wurde, 
an den preußischen Universitäten einen Lehr
stuhl für die Wohlfahrtspflege zu errichten, 
da die Kenntnis dieses Gebiets auch für den 
Juristen und Volkswirtschaftler unbedingt er
forderlich sei und ferner die Wohlfahrtspflege 
zu einem Pflichtfach für diese Fakultäten zu 
erheben. Möchte es gelingen, auch durch die 
bescheidene Mitarbeit des Unterzeichneten die 
großen und tiefgreifenden Aufgaben, die hier 
vorliegen, zu fördern.

Entwurf einer Satzung für dar „Institut für Sozialelhik und Wissenschaft der Inneren Mission" 
an der Universität Berlin.

An der Universität Berlin toird mit Ge
nehmigung des Herrn preußischen Ministers 
iür Wissenschaft, Kunst und Volksbildung vom 
Ccntral-Ausschuß für Innere Mission ein 
„Institut für Sozialethik und Wis
senschaft der Inn er en M i ssio n" er
richtet. Es wird dem Theologischen Seminar, 
spstcmatische Theologie, Abteilung I, angcglie- 
dert. Für dieses Institut loird folgende 
Satzung ausgestellt:

l. Das Institut dient der wissenschaftlichen 
Förderung und Untcrlocisung auf dem 
Gebiet der Inneren Mission, im Zu

sammenhang mit den Problemen der So
zialethik und Wohlfahrtspflege.

2. Das Institut toird von einem Direktor 
geleitet, der von dem Minister für 
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung nach 
Benehmen mit der theologischen Fakul
tät und dem Central-Ausschuß für In
nere Mission ernannt toird. Der Di
rektor inuß «in Dozent an der theolo
gischen Fakultät der Universität Berlin 
sein.

3. Dem Direktor steht zur Seite ein Kura
torium, bestehend aus einem Vertreter



332 Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

des Ministers für Wissenschaft, Kunst 
und Volksbildung, einem vom Präsiden
ten des Deutschen Evangelischen Kirchen
ausschusses zu benennenden Mitgliede, 
aus zwei von der theologischen Fakul
tät zu benennenden Dozenten und zwei 
Mitgliedern des Ccntral-Ausschusses für 
Innere Mission. Der Direktor des In
stituts ist Mitglied des Kuratoriums.

4. Der Direktor stellt im Einvernehmen mit 
dem Kuratorium den Arbeitsplan des 
Instituts auf und ordnet den Lehrbetrieb.

5. Der Arbeitsplan enthält im allgemeinen 
Übungen, regelmäßige Vorlesuugcn und 
Gastvorlesungen.

6. Zu den Vorlesuugcn und Übungen werden 
alle Personen zugelassen, die an der Uni- 
ve^ität Berlin immatrikuliert oder zum 
Hören von Vorlesungen berechtigt sind.

Die für jedes Semester geplanten Vor
lesungen und Übungen sind dem Minister 
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung

rechtzeitig vorher mitzuteilen. Das Ho
norar wird entsprechend den für die Uni
versität geltenden Vorschriften geregelt.

Für einen weiteren Kreis von Per
sonen kann das Institut besondere Kurse 
einrichten. I i

7. Uber alle von dem Central-Ausschuß für 
Innere Mission oder durch seine Ver
mittlung denr Institut gemachten Stif
tungen und Zuwendungen kann nur in, 
Einvernehmen mit dem Central-Ausschuß 
verfügt werden. Im Fall einer etwaigen 
Auslösung des Instituts fallen diese 
Stiftungen an den Central-Ausschuß zu
rück, der sie möglichst zu den gleichen 
Zwecken zu verwenden hat.

8. Änderungen dieser Satzungen könne» nur 
im Einvernehmen mit dem Central-Ans- 
schuß für Innere Mission vorgenommen 
werden und bedürfen der Genehmigung 
des Herrn preuß. Ministers für Wissen
schaft, Kunst und Volksbildung.

Wohlfahrtspflegerische und fursorgerische Belange im besonderen Teil des 
Entwurfs eines allg. deutschen Strafgesetzbuchs^.

Von vr. jur. Werner Gentz, Justizrat beini Strafvollzugsamt Kiel.

Der von, Reichsrat durchberatene Entwurf 
eines allgemeinen deutschen Strafgesetzbuchs^) 
ist am 14. Mai 1927 dem Reichstag zur Be
schlußfassung zugcgangcn. In seiner neuen 
Fassung^) weist er so viele Änderungen gegen
über dem Rcgierungsentwurf von 1925 auf, 
daß es gerechtfertigt erscheint, von einem 
neuen Entwurf, dem sechsten, auf dem dornen
vollen Wege dieses großen Reformwerkes zu 
sprechen. Das Gewicht der Reichsrats- 
beschlüsse lastet schwer auf ihm. Es ist vieles 
rückwärts korrigiert, was dem Regierungs
entwurf und seinem Vorgänger von 1922 die 
wärmsten Freunde verschafft hatte. Auch in 
den „Besonderen Teil" des E„ in den Katalog 
der strafbaren Tatbestände, haben sich die 
Reichsratsbeschlüste mit hartem Griffel ein- 
gczcichnet. Wir begegnen seinen Zügen 
namentlich auch in den Abschnitten, in denen 
Strafrecht und Wohlfahrtspflege am engsten 
verbunden erscheinen.

Die Wohlfahrtspflege^) hat es mit den
jenigen Menschen zu tun, die nicht aus eigener

') Vgl. Heft S bcS Jahrganges, S. 117 ff.
') Im folgenden lurz mit E. bezeichnet.
*) Als Retchslagsdruckfache Nr. SggO in, Verlag 

von C. Heymann, Berlin, im Bnchlmndel erschienen.
*) Die Kontroocrfc über Wesen und Begriff der 

Wohlfahrtspflege muß hier außer Betracht bleiben. 
— Vgl. in dieser Hinsicht die Ausführungen von 
Maier in Heft 4 des Jahrganges, S. 178 ff.

Kraft iinstandc sind, sich den Anteil an 
materiellen oder kulturellen Gütern zu 
schaffen oder zu wahren, den wir jedem ©liebe 
der Volksgemeinschaft, um der Zugehörigkeit 
zu dieser Gemeinschaft willen, zugestehen. 
Man spricht von einzelnen „Zweigen" der 
Wohlfahrtspflege. Wir sind uns dabei be
wußt, daß die Fürsorge, die wir dem ein
zelnen Genicinschaftsgliedc angedeihen lasten, 
stets die Totalität seiner Gemcinschafts- 
beziehungen im Auge hat. Was uns ver
anlaßt, „Zweige" zu unterscheiden, sind Ge
sichtspunkte teils der Arbcitstechnik, teils be
grifflicher Klarheit. — Wenn diese Arbeit cs 
unternimmt, die Bestimmungen des be
sonderen Teils des E. auf ihre Beziehungel, 
zu Fürsorge und Wohlfahrtspflege _ zu 
prüfen, so wird cs auch säe ihre Zwecke dien
lich sein, die Betrachtung solchen Gesichts
punkten untcrzuordncn. Das wird bedingen, 
Gegenstände von einander zu trennen, die in> 
Aufbau der Strafrechtstheorctik zusammen- 
gehören. Es wird den Vorteil haben, daß 
diese Gegenstände in diejenigen Zusammen
hänge kommen, die im Bereich der Wohl
fahrtspflege als einheitliche Bcziehungskreiie 
gefühlt und erfahren worden sind. Es ist 
freilich nicht möglich, ohne den Dingen in ge- 
ivissem Sinne Gewalt anzutun. Auch in den 
Bestimmnngcn des Strafgesetzes spiegelt sich
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die Totalität menschlichen Gemeinschafts
lebens. Es soll daher mit solcher Einordnung 
keiner Andersordnung präkludicrt werden. Die 
Beziehungskreise überschneiden sich.

In vier Richtungen verfolgt die moderne 
Wohlfahrtspflege ihre Ziele: In der Richtung 
auf das wirtschaftliche Wohl, das gesundheit
liche Wohl, das sittliche Wohl, das geistige 
Wohl. Es wird zweckmäßig sein, die Be
stimmungen des besonderen Teils des E., so- 
lveit sie für diesen Rahmen in Betracht koin- 
mcn, nach denselben Richtungen hin zu 
prüfen.

Alles Strafrecht wirkt sich nach zwei Seiten 
hin aus: als Schutz und als Ahndung. Beides, 
Schutz und Ahndung, kommen auch da zu 
Wort, ivo cs sich uni die Belange der Wohl
fahrtspflege innerhalb des Strafrechts han
delt. Sic ist gleicherinaßcn beteiligt an dein 
Schutz derjenigen Güter, deren Förderung ihr 
obliegt, gegen die Verletzung durch den Täter 
der strafbaren Handlung, wie sie interessiert 
ist an der Behandlung des Täters selbst als 
eines Mitgliedes ebenderselben Gemeinschaft, 
gegen deren Wohl er sich verging. — Was die 
Person des Täters anbelangt, so konzentrieren 
sich die Jntcrcsicn der Wohlfahrtspflege für 
ihn wesentlich auf den allgemeinen Teil des 
iS.; was die Person des Geschädigten oder 
Bedrohten anbelangt, wesentlich auf den 
Schuhkatalog der Abschnitte seines besonderen 
Teils. — Auch hier ist freilich eine reinliche 
Scheidung nicht möglich. Es werden uns 
daher auch unter den Paragraphen des be
sonderen Teils mannigfach Bestimmungen 
begegnen, deren fürsorgcrischc Tendenz mehr 
die Person des Täters als die des Verletzten 
im Auge hat.

->) Wirtschaftliche Wohlfahrts
pflege.

Sie ist die Grundlage, auf der alle übrige 
Wohlfahrtsarbcit ausbaut. Es niuß das wirt- 
schaftliche Existenzminimum eines Menschen 
gesichert sein, che die darüber hinausgehenden 
Wohlfahrtsbcstrcbungcn mit Erfolg cinsctzcn 
können. Alle Wohlfahrtsarbeit hat ja das 
Ziel, den Hilfsbedürftigen von der Unter- 
Nützung zu lösen und ihn zur Selbsthilfe zu 
ertüchtigen. Ein Mensch, dessen Magen knurrt 
oder der friert, hat für die Bestrebungen, ihn 
hygienisch zu interessieren oder ihn sittlich zu 
fördern, wenig übrig.

Alle Fürsorge aber ist subsidiär. Sic setzt 
erst da ein, wo die eigene Kraft des Hilfs
bedürftigen versagt; sie greift nur dann Platz, 
wenn zur Hilfeleistung näher Verpflichtete

nicht vorhanden sind. Sie ist deshalb lebhaft 
daran interessiert, daß staatlicher Zwang ein- 
sctzt, wo es den unmittelbar Verpflichteten an 
Energie oder gutem Willen mangelt.

In dieser Linie liegen die Bestimmungen 
des E. über Bettel, Landstrcicherei und Unter
haltsvernachlässigung (ZK 370, 372, 314). Die 
Regierungsvorlage hatte Bettel und Land
strcicherei als „gemeinschädliches Verhalten" 
nicht unter Strafe stellen, sondern ihnen mit 
Sicherungsmaßnahmen begegnen wollen 
(Unterbringung in einem Arbeitshaus oder 
Asyl). Sie ging, und wohl mit Recht, davon 
aus, daß cs sich bei den Personen, die hier 
in Frage kommen, überwiegend um Menschen 
handelt, denen Anlage oder Werdegang 
unmöglich geniacht haben, sich durch ge
regelte Arbeit durchs Leben zu bringen, 
vielfach um psychopathische oder schon 
jenseits der Grenze des Pathologischen 
stehende Naturen. Der Rcichsrat hat die 
Strafbarkeit von Bettel und Landstreicherei 
ivicdcr hergcstellt. Er bedroht sic mit Ge
fängnis bis zu sechs Monaten. Die nächste 
Folge davon wird eine zwecklose Belastung des 
Strafvollzuges sein. Die Monarchen und 
Patriarchen der Landstraße wird das ge
wohnte Gesängnisquarticr ebensowenig ab- 
schrecken, >vie es sie erziehen wird. Sie ge
hören sofort ins Arbeitshaus, das der E. 
ihnen gegenüber als sichernde Maßnahme erst 
nach verbüßter Strafe Vorsicht (tz 58), oder 
ins Asyl.

Der strafrechtliche Tatbestand von Bettel 
und Landstrcicherei ist im übrigen dem gel
tenden Recht gegenüber vorteilhaft verändert. 
Während unser Strafgesetzbuch jeden mit 
Strafe bedroht, der bettelt, ohne zu fragen, 
was ihn dazu treibt, bedroht der E. mit 
Strafe nur den, der aus Arbeitsscheu oder 
Liederlichkeit oder gewerbsmäßig bettelt. Der 
Arbeitslose, der aus Not uni eine Gabe bittet, 
aber auch der Gclegenhcitsbettler, verfällt 
künftig nicht der Strafe. Der Tatbestand ist 
damit voni Äußerlichen aufs Innerliche ver
legt, die richterliche Feststellung aber erheblich 
erschwert.

Auch den Begriff des Landstreichers sucht 
der E. genauer zu fassen als das geltende 
Recht. Als seine innere Voraussetzung be
zeichnet er Hang zu ungeordnetem Leben oder 
ebenfalls Arbeitsscheu; als sein äußerliches 
Merkmal das niittcllose Umhcrzichen im 
Lande, aber auch das mittellose und unter- 
kunstlose Ilmhertreibcn an ein und dem
selben Ort. Er bietet damit eine gute Hand
habe gegenüber dem großstädtischen Vaga-
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bundentum. Ferner bezieht er eine Gruppe 
von Menschen ein, die man bisher als Land
streicher im Rechtssinne nicht betrachtet: 
„Personen, die, ohne ein redliches Gewerbe 
auszuüben, aus Hang zu ungeordneten: 
Leben bandenmäßig im Lande umherziehen". 
Gedacht ist dabei namentlich an Zigcuner- 
bandcn, deren kriminelle Tendenzen häufig 
in erheblichem Widerspruch zu den Gcld- 
mitteln oder Werten stehen, die sic bcsihcn.

Erscheint die Unterbringung in einem Ar
beitshause nötig, um den Landstreicher zur 
Arbeit anzuhalten oder ihn an ein geordnetes 
Leben zu gewöhnen, so kann das Gericht, wie 
beim Bettler, die Unterbringung in dem 
Strafurteil für zulässig erklären. Die Aus
führung soll der Verwaltungsbehörde über
lassen bleiben; wiederum eine der unerfreu
lichen Korrekturen des ursprünglichen E., der 
auch die Anordnung der Unterbringung in 
die Hand des Richters gelegt sehen lvollte.

Die Dauer der Unterbringung im Arbeits- 
Hause ist in allen diesen Fällen auf längstens 
zwei Jahre bemessen worden; erst den: rück
fälligen Arbeitshäusler gegenüber greift Ver
wahrung von unbestimmter Dauer, beschränkt 
nur durch richterliche Nachprüfung von drei 
zu drei Jahren, Platz.

Daß das Arbeitshaus auch Minderjährigen 
gegenüber zulässig sein soll (§ 58 Abs. 3), ist 
eine Regelung, der nicht entschieden genug 
widersprochen werden kann. Der verwahr
loste Minderjährige gehört in Fürsorge
erziehung, aber niemals ins Arbeitshaus, wo 
er ganz sicher zum dauernden Schädling der 
Gesellschaft hcrabsinkt.

Die Einbeziehung dieses gesamten Gebietes 
von Bettel und Vagabundage in das Straf
gesetz ist keine glückliche Lösung. Sic lvären 
in dem schon so oft geforderten Bewahrungs- 
gcsctz am richtigeren Platz.

Mit empfindlicher Strafe (Gefängnis bis 
zu einem Jahre- bedroht 8 314 Personen, die 
sich böswillig ihrer gesetzlichen Pflicht zum 
Unterhalt anderer soweit entziehen, daß deren 
notwendiger Unterhalt gefährdet erscheint; 
eine Bestimmung, die den ehelichen und außer
ehelichen Alimentationspflichten einen kräf
tigen Rückhalt gewähren und die Pflichtigen 
den Mahnungen des zuständigen Bczirksfür- 
sorgeverbandcs zugänglicher machen wird, als 
sie cs bisher i» der Regel sind. Genügt doch 
für den Tatbestand bereits die Unterhalts- 
g e f ä h r d n n g. Davor, daß nicht wirkliche 
Unfähigkeit, den Unterhalt zu gewähren, die 
Strafe auslöst, schützt die Erhebung der 
„Böswilligkeit" zuni Tatbcstandsmerkmal.

Wirtschaftlichen Schuh verfolgt auch die Be
stimmung des Z 842, die die gewinnsüchtige 
Verleitung Minderjähriger zum Schulden- 
machcn unter Strafe stellt und — in loserem 
Zusammenhänge freilich — auch § 238, der 
lebenswichtige Betriebe gegen Sabotageakte 
sichert und damit nicht nur den Gefahren für 
die körperliche Unversehrtheit, sondern auch 
für Arbeit und Verdienst der in solchen Be
trieben tätigen oder von ihnen abhängigen 
Personen verbeugt.

b) Gesundheitspflege.
Im Nahmen der öffentlichen Gesundheits

pflege, namentlich auch der Gesundheitsfür
sorge, interessieren diejenigen Bcstinimunge» 
des E., die sich mit dem Schutz von Leib und 
Leben beschäftigen, in erster Linie die Ab
schnitte über Tötung und Körperverletzung 
und über den Mißbrauch von Rauschgiften.

8 246, der den Tatbestand des Mordes, 
wieder an das geltende Recht anknüpfend, als 
Tötung mit Überlegung definiert, droht als 
einziger Paragraph des E. die Todesstrafe 
an. Hier ist eine der gefährlichsten Klippen, 
die der E. bei den Beratungen im Reichstage 
zu passieren haben wird. Es wäre klug, dem 
Verlangen auf Abschaffung dieser Strafe zu 
entsprechen. Sic ist nicht unentbehrlich. 
Zahlreiche Staaten haben ohne Nachteil auf 
sie verzichtet. Non den mancherlei Gründe:!, 
die gegen jie sprechen, sei nur einer hervor- 
gehoben. Mit keiner Strafe verknüpft sich im 
Volksbcwußtsein so stark der Gedanke der ge
rechten Vergeltung, genährt aus religiösem 
Denkgut (Auge um Auge; Zahn um Zahn!), 
wie mit der Todesstrafe. Von ihr aus belastet 
er den gesamten Strafvollzug. Der Gedanke 
der Erziehung, der sozialen Ungleichung, der 
Hilfe, der den Geist unseres Strafvollzuges 
kennzeichnet, wird solange nicht den Vergel- 
tungsspuk bannen können, als das Fanal 
der Vergeltung in der Todesstrafe immer 
von neuem aufflammt. Und ohne Verwurze
lung im Volksempfindcn bleiben alle Be
mühungen um eine soziale Gestaltung des 
Strafvollzuges Stückwerk.

Im übrigen bringen die Abschnitte über 
Tötung und ztörpcrvcrlctzung eine starke A»s- 
lockerung der zu starren Strafrahmen des 
geltenden Rechts. Das wird z. B. bedeutsam 
im 8 247 des E„ der die Tötung auf aus
drückliches und ernstliches Verlangen behan
delt. Das geltende Recht drohte Gefängnis 
nicht unter drei Jahren an. Der E. bcdrobt 
die Tat schlechtweg mit Gefängnis, also an 
unterster Grenze mit einer Woche (8 35), die
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das Gericht zudem noch durch Geldstrafe er
leben kann (§§ 73, 74). Hier klingt die Frage 
der Sterbchilfc, der Euthanasie, an. Sie ist 
auch damit nicht zur Zufriedenheit gelöst, aber 
der Entwurf weist wenigstens den Weg, auf 
dem ein Verhalten, dem alles andre als ein 
verbrecherisches Motiv zugrunde liegt, der ver
nichtenden Strafe des geltenden Rechts ent
zogen lvird.

Neu und zu begrüßen ist die Bestimniung 
im § 248 des E., die die Verleitung zum 
Selbstmorde, auch zum Selbstmordversuch, 
mit Gefängnis und in schweren Fällen mit 
Zuchthaus bis zu zehn Jahren bedroht. Fast 
immer ist Selbstmord die Folge eines schweren 
seelischen Druckes. Wer sochen Druck künstlich 
hcrvorruft oder ihn zur Exlosion steigert, 
bandelt kaum anders als der Mörder, der 
selbst fremdes Leben vernichtet. Die Bc- 
üimmung füllt eine oft empfundene Lücke des 
geltenden Rechts aus.

Das gleiche kann von den folgenden KZ 243 
bis 251 gesagt werden. Sic bedrohen mit 
Zuchthaus bis zu fünf Jahren die öffentliche 
t'lusfordcrung zur Tötung eines Menschen; 
den Versuch, eine bestimmte Person zur 
Tötung eines Menschen zu verleiten; und die 
Verabredung einer Tötung unter mehreren. 
In der juristischen Konstruktion sind cs 
Scmderfälle der in den §§ 171, 196 und 197 
allgemein bedrohten Aufforderung, Verleitung 
oder Verabredung zu einem Verbrechen, 
qualifiziert durch das geschützte Rcchtsgut und 
die Schwere der es schützenden Strafe. Sie 
sind dem geltenden Recht zum Teil fremd, das 
,>. B. die Verabredung eines Verbrechens nur 
in Ivcnigcn Ausuahuicfällcu, die Auf
forderung zu einem Verbrechen nur daun be
straft, wenn sic schriftlich oder unter An
bietung von Vorteilen geschah. Es bedarf 
keiner Erörterung, daß die Ausdehnung des 
Ilraftatbestandcs, die der E. Vorsicht, unserem 
Empfinden heute besser entspricht, und daß 
sie eine Lücke schließt, die insbesondere in der 
Verwilderung der Nachkriegsjahre uns 
schuierzlich zum Bewußtsein gekommen ist.

Ebenfalls neu ist die Strafdrohung des 
ü 243 (Gefängnis, in schweren Fällen Zucht
klans) für denjcuige», der Menschen in un
mittelbare Lebensgefahr bringt. Der Para
graph will auch dann, tvenu ein Schaden tat- 
mchlich nicht entstanden ist, die Verant
wortungslosigkeit strafen, die solchen Schaden 
"s greifbare Nähe rücken ließ. Die Tendenz, 
*>ie_ bcnt 6. auch sonst eignet, die Strafbarkeit 
kicfer in der strafbaren Gesinnung zu ver

ankern, komnit in dieser Bestiurmung ebenso 
gut zum Ausdruck, wie der Gedanke der Ge- 
ineinschaftsvcrbundenheit und -Verantwor
tung, der die Wurzel aller Wohlfahrtspflege 
ist. Die Begründung zum E. nennt als Bei
spiele solchen frevelhaften Spiels mit dein 
Leben von Mitmenschen den rücksichtslosen 
Kraftfahrer, der in eine Menschenmenge hin- 
einfährt, das Ausströmculasseu giftiger Gase 
oder Abflicßeulasscn giftiger Abwässer in 
öffentliche Gewässer. Um Überspannungen bei 
der Anwendung der Bestimmung zu begegnen, 
verlangt der E. neben dem äußerlichen Merk
mal der Gefährdung: wissentliches und ge
wissenloses Handeln, also eine besonders aus
geprägte asocialc Gesinnung.

Bon den Bestimmungen über Körper
verletzungen interessiert zunächst der gesteigerte 
Strafschutz, den § 265 gegen die Mißhand
lungen von Kindern, Jugendlichen, Gebrech
lichen und von wehrlosen Kranken aufrichtct 
(Gefängnis nicht unter drei Monaten, in be
sonders schweren Füllen Zuchthaus bis zu 
fünf Jahren). In der Fassung dieses Para
graphen kommt ebenfalls eine stark für- 
sorgerischc Tendenz zum Vorschein. Die Straf
bestimmung wendet sich gegen die Aus
nutzung eines Autoritäts- oder Gewaltvcrhält- 
nisses; sie verbindet mit der durch die Gesell
schaftsordnung verliehenen Gewalt einen er
weiterten Pflichtcukreis und belastet sic mit 
einer besonderen strafrechtlichen Verantwor
tung der Gesellschaft gegenüber. — Voraus
setzung der Anwendung des Paragraphen ist, 
daß der Täter zu dem Verletzten in einem 
Fürsorge- oder Obhutsverhältnis steht, und 
daß die Handlung aus Grausamkeit, in der 
Absicht zu quälen, oder in böswilliger Ver
nachlässigung der Fürsorgcpflicht verübt 
wurde. Das letztgedachtc Merkmal (Vernach
lässigung der Fürsorgepflicht) ist eine Neu- 
schöpfuug des E. Neu ist auch die erhebliche 
Erlveitcrung des Strafrahmens gegenüber 
dem geltenden Recht. Sic ist besonders zu 
begrüßen. Handelt cs sich doch bei den Ver
stößen, die hier geahndet ivcrdcn sollen, häufig 
um Akte einer kaum überbietbaren Roheit der 
Gesinnung.

Ihre notwendige Ergänzung findet die Be
stimmung in der Vorschrift des tz 257, der 
mit ähnlicher Strafe denjenigen bedroht, der 
einen Hilfsloscn, der unter seiner Obhut steht, 
oder für dessen Unterbringung, Fortschaffung 
oder Aufnahnie er zu sorgen hat, in einer 
hilflosen Lage läßt, die sei» Leben gefährdet. 
Die „Begründung" bildet hierzu das Beispiel
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von der Krankenschwester, die sich um den ihr 
anvertrauten Schwerkranken nicht kümmert.

Sehr beachtlich sind in dem Abschnitt über 
Körperverletzung sodann die Versuche, die der 
E. unternimmt, den ärztlichen Eingriff, der 
ja im physischen Sinne ebenfalls eine Ver
letzung der körperlichen Unversehrtheit ent
halt, straffrei zu lassen. Es geschieht in den 
§§ 263 und 281. Den Grundsatz stellt § 263 
aus. • Danach sind Eingriffe und Behand
lungen, die der Übung eines gewissenhaften 
Arztes entsprechen, überhaupt nicht Körper
verletzungen im strafrechtlichen Sinne. Da
mit verwirft der E. den formalistischen 
Standpunkt, den das Reichsgericht zu dieser 
Frage eingenommen hat. Die Bestimmung 
enthält aber auch nicht vcrsteckterweise eine 
Beseitigung der allgcnicincn Kuricrfreiheit. 
Auch von Laien vorgcnoinmene Eingriffe und 
namentlich Bchandlungsweiscn scheiden dem
nach begrifflich aus der „Körperverletzung" 
aus, soweit sie nur der Übung eines gcwifsen- 
haften Arztes entsprechen. Kurpfuscher- 
inethoden allerdings, die mit den Grundsätzen 
der ärztlichen Wissenschaft nichts zu tun 
haben, werden dainit unzweideutig als, Kör
perverletzung charakterisiert. Die Vorschrift 
ist auch nicht beschränkt auf kranke Personen. 
Auch der Eingriff in die körperliche Unver
sehrtheit eines Gesunden wird durch sic ge
schützt. Man denke an die Blutentnahme von 
einem Gesunden zur Transfusion, au Haut- 
cutnahmen zur Transplantation, um damit 
einem Kranken zu helfen. Ebenso aber deckt 
der Paragraph Eingriffe ain gesunden Men
schen aus kosmetischen Gründen; z. B. die 
Entfernung von entstellenden Malen, Leber
flecken, Warzen, Gcsichtskorrekturcn u. dgl. 
Und ganz neue Perspektiven ergeben sich von 
hier aus zu der Frage der Sterilisation. Diese 
Bestimmung und die gleich noch zu er
wähnende Bestimmung des § 281 machen eine 
besondere lex Bocters überflüssig, auch bei 
cugcnischcr oder sozialer Indikation. Die 
Entscheidung ist vom strafrechtlichen Gebiet in 
das der ärztlichen Standeschrc gerückt. Steht 
eine solche Sterilisation mit den Begriffen der 
ärztlichen Bcrufscthik im Einklang, so geniefit 
sie damit auch die Anerkennung des Gesetz
gebers. Im Hintergründe erhebt sich die 
Frage: Welche ärztliche Standesorganisation, 
welches Ehrengericht wird einen Arzt, der aus 
wohlbcgründctcr sittlicher Überzeugung zu 
einer solchen Sterilisation schreitet, einer Ver
letzung der ärztlichen Bernfscthik zeihen!?

Eine notwendige Ergänzung zu diesem be
deutsamen Paragraphen gibt der 8 281. Er

schafft das Sicherheitsventil dagegen, daß etwa 
der Patient seinem Arzt auf Gedeih und Ver
derb ausgeliefert wird. Er macht die Heil- 
behandlung ausdrücklich von der Einwilli
gung des Patienten abhängig. Der Arzt, und 
ebenso jeder Heilbeflissene, der einen Pa
tienten gegen seinen Willen behandelt, wird 
mit Gefängnis bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bedroht. Diese Ergänzung ist er
forderlich, schießt aber in der Fassung, die der 
E. ihr gibt, weit über das Ziel hinaus. Ter 
E. will zwar dann Straflosigkeit eintretcn 
lassen, wenn es nicht mehr möglich ist, die 
Einwilligung des Patienten rechtzeitig einzu
holen, ohne sein Leben oder seine Gesundheit 
ernstlich zu gefährden. Es gibt aber darüber 
hinaus zahlreiche Fälle, in denen von einer 
solchen Einwilligung ebenfalls muß abgesehen 
werden können. Man denke an Kinder, an 
Geisteskranke, an die Insassen von Heil
anstalten. Die Begründung zum E. trill die 
Entscheidung der Frage, wieweit hier eine 
Stellvertretung ini Willen möglich ist, der 
Wissenschaft übcrlaffen. Es ist zu befürchten, 
daß das zu zahlreichen Unklarheiten führen 
wird. Insbesondere z. B. Ivieder bei der 
Frage der Sterilisation von Schwachsinnigen, 
Idioten, Psychopaten auf Antrag ihres gcsel-- 
lichen Vertreters. Aber auch z. B. bei der 
Frage der Zwangsbehandlung Geschlechw- 
kranker nach dem Gesetz zur Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten; bei den im Jntercisc 
der Volksgesundheit oft so bitter nötigen 
Maßnahmen zur Behandlung Lungenkranker: 
bei der Behandlung derjenigen Personen, die 
im Interesse der öffentlichen Sicherheit in 
Heil- utid Pflegeanstalten untergebracht sind, 
insbesondere auf Grund eines Richterspruchce. 
Für Gefangenenanstalten z. B. hat der E. 
des Strafvollzugsgesctzes (8 100 [107]) es für 
notwendig erkannt, solche Eingriffe auch gegen 
den Willen der Gefangenen zu gestatten, so
weit das zum Dhutz anderer Personen er
forderlich erscheint. — Das Problem ist in 
der Fasiung, die der E. ihm gegeben Hot, 
jedenfalls noch 'nicht befriÄigend gelöst.

Ebensowenig befriedigt die Stellungnabnie 
des E. zu den Fragen der Geburtenregelung, 
insbesondere der Schwangerschaftsunter- 
brcchung.

Der E. behält die unbedingte Strafbarkeit 
der Abtreibung bei. Es erübrigt sich, die 
sattsam dafür und dawider vorgctragcncn 
Gründe an dieser Stelle zu widerholcu. Der 
E. übernimnit auch die Milderungen, die die 
Novelle votii 18. Mai 1026 zum 8 218 dee 
geltenden Strafgesetzbuchs gebracht hat, und
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die es möglich machen, in Fällen, die be
sonders entschuldbar erscheinen, auf Geldstrafe 
zu erkennen. Gr will auch den Versuch der 
Abtreibung fr rast wissen, läßt aber bei ihm 
zu, in beson .rs leichten Fällen von Strafe 
ganz abzuse.,en. Mit alledem vermag er nicht 
die Ungerechtigkeit aus der Welt zu schaffen, 
die — von einer höheren Warte, als der der 
unentwegten Bevölkcrungspolitiker aus, ge
sehen — in dieser Strafdrohung liegt, und 
das Gegenteil dessen erreicht, was sie bezweckt: 
Tod und Siechtum zahlloser gesunder Frauen 
aus den Händen von Kurpfuschern. Denn 
der E. bindet auch dem menschenfreundlichen, 
dem sozial einsichtigen, ja selbst dem bevölke
rungspolitisch gesund denkenden Arzte die 
Hände. Er nennt den ärztlichen Eingriff um 
des weniger anftäßigenKlanges willen „Unter
brechung der Schwangerschaft" (8 254), und 
läßt ihn nur dann zu, wenn er von einem 
approbierten Arzt vorgenommen wird, wenn 
auf keine andere Weise eine ernste Gefahr für 
dar- Leben oder die Gesundheit der Mutter ab- 
gewendet werden kann, und ivcnn die Mutter 
selbst damit einverstanden ist (§ 281). Keine 
Ausnahme also lei Notzucht und Schändung: 
uichts von sozialer Indikation; nichts von 
cugenischer Indikation!

Es sei an dein Beispiel des Strafgesctzcnt- 
wurfes eines Nachbarstaates, dem der Tschccho- 
slowakci, gezeigt, wie ein Gesetzgeber von fort
geschritten sozialem Empfiiiden diese Frage 
zu löse» unternimmt. Es heißt in tz 286 dieses 
Emwurfes:

Die von einem Arzt mit Einwilligung
der Schwangeren vorgcnommene Tötung
der Frucht ist nicht strafbar:

1............;
2. wenn cs unzweifelhaft ist, daß die Be

fruchtung durch Notzucht, Schändung 
oder durch strafbaren Mißbrauch eines 
Mädchens unter 16 Jahren erfolgt ist:

3. wenn die Befürchtung begründet ist, 
daß das zur Welt gebrachte Äind körper
lich oder geistig schwer belastet wäre;

I. wenn die Schwangere bereits drei eigene 
Kinder hat, für die sic sorgen muß, 
oder wenn sic schon mindestens fünfmal 
geboren hat und in beiden Fällen mit 
Rücksicht auf ihre Verhältnisse die Aus
tragung der Frucht von ihr bstliger- 
ivcise liicht verlangt werden kann.

Daß der deutsche E. auch das öffentliche 
-liikündigen und Festhalten von Gegenständen 
wid Verfahren zur Unterbrechung der 
Schwangerschaft unter Strafe stellt, ebenso

das öffentliche Erbieten dazu (§§ 255, 256), 
ist für den Standpunkt, den er überhaupt zu 
dieser Frage einnimmt, nur konsequent.

Ebenso ist es von ihm aus folgerecht, daß 
der E. den cmpfängnishindernden Mitteln 
wenig freundlich gegenübersteht. § 302 unter
sagt es, Mittel, Gegenstände oder Verfahren, 
die zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten 
oder zur Verhütung der Empfängnis dienen, 
in einer „die Sitte oder den Anstand ver
letzenden Weise" öffentlich anzukündigen, an- 
zuprcisen oder auszustcllcn. Die Bcsllmmung 
ist in dieser Fassung durch 8 16 des Gesetzes 
zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 
bereits in das geltende Strafgesetzbuch über
nommen. Dom Standpunkt der Bevölke
rungspolitik, den der E. sich für das Verbot 
der Schwangerschaftsunterbrechung zu eigen 
gemacht hat, hätte er auch den Verkauf emp
fängnishindernder Mittel verpöncn nillssen. 
Diese Konsequenz haben seine Verfasser nicht 
gezogen, west sie dem entschiedenen Wider
stand der Sexualhygicniker hcgcgnetcn unb 
die Undurchführbarkeit der Bestimmung eiu- 
sahcn. Wann wird der Gesetzgeber die Un- 
durchführbarkcit auch des von ihm beab
sichtigten Gebärzwanges und seine innere Nn- 
Ivahrhaftigkcit erkennen?

Als letzter Bestimmung in diesem Zu
sammenhänge sei des 8 252 gedacht, der die 
Tötung eines Kindes durch die Mutter bei 
der Geburt oder uiimittclbar darauf unter 
Strafe stellt. Die Strafbarkeit der Tat steht 
aiißcr Zweifel. Wie der E. sic regelt, sticht 
vorteilhaft von dem geltenden Rechte ab. Es 
ist zu begrüßen, daß er die Ausnahme
bestimmung auch auf die eheliche Mutter aus- 
dchnt iind daß er die Strafe, die nach gelten
dem Recht als Regelstrafc nicht unter drei 
Jahren Zuchthaus beträgt, auf Gefängnis 
nicht unter drei Monaten ermäßigt.

Das Züchtigungsrecht im Zusaiiimcnhangc 
mit den Körperverletzungen gesetzlich zu 
regeln, hat der E. unterlassen. Wohl mit 
gutem Grunde. Man mag zu der Frage der 
körperliche» Züchtigung stehen wie man will: 
Die elterliche Züchtigung (auch die in Ver- 
trctung der Eltern geübte) wird kein Gcscb 
beseitigen können. Und wieweit im Rahmen 
sonstiger Autoritätsvcrhältnissc, insbesondere 
in Anstaltsbetrieben, wo sie zweifellos ent
behrlich sind, Züchtigungen zulässig bleibe» 
sollen, wird besser der pädagogischen Auf
klärung überlassen.

Aus dem E. herausgeuommen ist ferner 
der Komplex der Fragen, die mit der An
steckung beim Geschlechtsverkehr zusammen-
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hängen. Sic haben inzwischen im Gesetz zur 
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 
18.-Februar 1927 ihre Regelung gefunden.

Erwähnenswert in diesem Zusammen
hänge, weil ebenfalls in den ärztlichen 
Pflichtenkrcis fallend, ist die Bestimmuilg des 
§ 213 des E„ der die Ausstellung unrichtiger 
ärztlicher Zeugnisse und das Gcbrauchniacheu 
von ihnen mit Gcfüngitis bedroht. Der Para
graph crlveitert das geltende Recht, das solche 
Gcfülligkcitsattestc nur dann mit Strafe be
droht, wenn sie zuin Gebrauch gegenüber einer 
Behörde oder einer Versicherung bestimmt 
sind, ganz allgcniciit auf den Gebrauch im 
Rechtsverkehr. Eine Ergänzung, die den An
forderungen der Lauterkeit entspricht, und 
gegen die auch kein gewissenhafter Arzt etwas 
einzulvendcit finden wird.

Sehr stark interessiert ist die Wohlfahrts
pflege auf dem Gebiet der Gesundheitsfür
sorge an den Bestimmungen, die der E-, darin 
im wesentlichen Neuland bcschrcitcnd, zur Be
kämpfung des Mißbrauchs von Rauschgiften 
prägt. Der einschlägigen Bestimmungen des 
allgenieinen Teils lvurdc an anderer Stelle 
bereits gedacht 1). Ihnen schließen sich im be
sonderen Teil die §§ 367 bis 369, 394 und 
413 an. Ob der ganze Fragenkomplex nicht 
besser im Schankstättcngesetz seine Regelung 
fände, bliebe zu überlegen.

Nach geltendem Recht muß straffrei aus- 
gchcn, wer in sinnloser Trunkenheit, auch 
wenn sie selbstverschuldet ist, den äußeren 
Tatbestand einer strafbaren Handlung ver
wirklicht, z. B. einen Menschen tötet. § 367 
erhebt in solchen Fällen die Trunkenheit als 
solche zum selbständigen Delikt und bedroht 
sie mit Gefängnis bis zu zwei Jahren. Was 
bei der Regelung nicht befriedigt, ist der Um
stand, daß damit eine reine Erfolgshaftung 
in das Strafgesetz cingeführt wird. Mau 
braucht nicht Alkoholgegncr zu sein, um für 
einen Alkoholmißbrauch, der sich zur völligen 
Trunkenheit vergißt, auch ohne hinzukom- 
mendc Verletzung fremder Rcchtsgiiter krimi
nelle Ahndung für angczeigt zu halten. Was 
die Begründung des E. zur Rechtfertigung 
ihrer Strafbestimmungen anführt, die körper
liche und geistige Zerrüttung der Alkoholiker, 
die sic Versuchungen gegenüber widerstands- 
unfähig und wirtschaftlich hilflos macht, die 
schwere Gefahr für das kommende Geschlecht, 
die der Alkoholismus in, Gefolge hat, u. a. in., 
alles das läßt sich mit gleichem Recht auf 
die Fälle von Volltrunkcnheit anwenden, die

sich noch nicht in Angriffen auf frembc 
Rcchtsgiiter entladen. Der Kainpf gegen den 
Alkoholmißbrauch aber würde durch eine Be
stimmung, die diesen Gedanken in der einen 
oder anderen Form verwertete, eine viel 
stärkere Stoßkraft erhalten.

§ 367 gilt auch für jedes andere Rauschgijl 
als Alkohol. Die Begründung nennt Äther, 
Kokain, Morphium, Opium, Haschisch als 
Beispiele.

Weshalb der E. nicht auch den unter Strafe 
stellt, der einen anderen betrunken macht, ist 
nicht ersichtlich. Die Bestimmung, die die Ver
abreichung alkoholischer Getränke nur an 
jemanden, der bereits betrunken ist, mit Ge
fängnis bedroht (§ 369), ist in dieser Fassung 
zu eng.

Daß der E. in § 368 die Abgabe von 
Rauschgiften an Insassen einer Trinkerheil
anstalt oder Entziehungsanstalt ohne Ge
nehmigung des Anstaltslehrers überhaupt 
unter Strafe stellt, ist zu begrüßen; ebenso 
das Verbot der entgeltlichen Abgabe geistiger 
Getränke an Kinder in Schankstätten u. dgl. 
in Abwesenheit des Erziehungsberechtigte» 
(§ 369). Darunter wird bei verständiger Aus
legung auch die Verabfolgung alkoholhaltiger 
Konfitüren au Kinder fallen. Im Interesse 
einer wirksamen Bekämpfung des Alkohol- 
mißbrauchs wäre cs aber wohl gelegen, das 
Schutzalter, wie es das Notgesetz vom 23. Fe
bruar 1923 tat, auf das 16. Lebensjahr hin
aufzurücken und die Abgabe alkoholischer Ge
tränke oder Genußmittel an Kinder in 
Schankstättcn und Klcinvcrkaufsstcllen über
haupt zu untersagen. § 413 bietet wenigstens 
die Möglichkeit, es iin Verwaltungswege 
zu tun. Er läßt auch die Möglichkeit offen, 
bei bestimmteu Anlässen (Wahlen, Dcuio»- 
stationcn, etwa auch a» Zahltagen) den Al
koholausschank ganz zu verbieten.

Ergänzt werden alle diese Bestimmungen 
durch die Vorschrift des § 394 über die Stras- 
barkcit der Polizeistundcnübcrtretuug. Er
freulich ist, daß der E. mit aller Deutlichken 
auch die Strafbarkeit des Gastes, der über 
die Polizeistunde in der Wirtschaft verweil, 
statuiert.

c) Wohlfahrtspflege im Be
reich der i in materiellen Güte r. 
Neben der Sorge für das wirtschaftliche nud 
das gesundheitliche Wohl hat die Wohlfahns 
pflege auch die Förderung des gcistigeti und 
des sittlichen Wohles derjenigen Volksgeiioi 
scn im Auge, die, sei cs aus eigener Schwäche,>t Vgl. Heft 3 e. 122/123 dieses Jahrganges.
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sei es infolge der Ungunst ihrer Lage, nicht 
dasjenige Niveau erreichen oder behaupten 
können, das wir nach unserem Kulturstandc 
als Grundlage und Voraussetzung der 
geistig-sittlichen Persönlichkeit, anschcn und 
fordern. Es ist der große Aufgabcnkrcis, den 
man wohl auch als den „sozialpädagogischcn" 
Aufgabenkrcis der Wohlfahrtspflege bezeich
net hat. Einen seiner wichtigsten Ausschnitte 
bildet die Pflege und Ertüchtigung der Her
anwachsenden Generation. Es ist bezeichnend 
für den Umwandlungsprozcß vom individua
listischen zum Gcmciuschaftsstnat, den >vir 
heute durchmachen, daß gerade in diesem Be
reich der imniatcricllcn Guter der alte Grund
satz „bonelioia non obtrudiintur“ am meisten 
an Gültigkeit verloren hat, daß sich hier am 
engsten der Gedanke der Verpflichtung des 
einzelnen der Gemeinschaft gegenüber mit 
dem Gedanken der Fürsorge der Gemeinschaft 
für den einzelnen verbunden hat. Das Rcichs- 
jngcndwohlfahrtsgcsctz ist dafür der augen
fälligste Beweis.

Dem entspricht cs, daß in dicscni Bereich 
die wohlfahrlspflegerischen Bestrebungen 
einen besonders starken Rückhalt im Straf
gesetz finden. Auch der E. widmet dem Schutz 
und der Förderung dieser imniatcricllcn 
Güter zahlreiche und einschneidende Bestim
mungen. Sic konzentrieren sich vor allem in 
den Abschnitten 21 bis 23 (§§ 282 bis 316): 
Unzucht: Kuppelei, Fraucnhandcl, Zuhäl
terei; Verbrechen gegen Ehe und Familie.

Die strafbaren Tatbestände, die in diesen 
Abschnitten und in einigen sie ergänzenden 
Paragraphen anderer Abschnitte des beson
deren Teils zusammenkommen, lassen sich 
unter zwei große Gesichtspunkte ordnen. Der 
E. bedroht die inkriminierten Handlungen 
entweder deshalb i.iit Strafe, weil sic eine 
Vergewaltigung fremder Willensfreiheit, der 
freien Selbstbestimmung insbesondere auf 
geschlechtlichem Gebiete, enthalten, oder- weil 
sic eine besonders begründete soziale Verant
wortung auf diesem Gebiete bestimmten Pcr- 
ioncn gegenüber verletzen; oder er droht die 
Strafe deshalb an, weil er in den inkrimi- 
nicrten Delikten Handlungen sieht, die das 
Sittengcsetz als solches verletzen, ohne daß 
durch sic Rechtsgüter einer bestimmten Person 
beeinträchtigt werden. Und aus beiden 
Gruppen schält sich als Sondcrgruppe die der
jenigen Bestimmungen, die nötig erscheinen, 
uni den in der Rcichsvcrfassung und im 
Rcichsjngcndwohlfahrtsgcsetz gewährleisteten 
Anspruch des jugendlichen Volksgenossen auf

Erziehung „zu leiblicher, seelischer und gesell
schaftlicher Tüchtigkeit" und auf Schutz „gegen 
Ausbeutung und gegen sittliche, geistige oder 
körperliche Verwahrlosung" vor solchen Ver
letzungen zu sichern, die ihn am schwersten ge
fährden. Der E. kennzeichnet die unter diese 
Gruppe fallenden Delikte dadurch, daß er sie 
entweder nur dann mit Strafe bedroht, wenn 
sic einem Minderjährigen gegenüber über
haupt oder vor Erreichung einer bestimmten 
Altersgrenze begangen werden; oder daß er 
die Handlung, die an sich auch bei Begehung 
einem Erwachsenen gegenüber strafbar ist, mit 
schwererer Strafe belegt, wenn sie einem 
Minderjährigen gegenüber verübt wurde.

Der E. verwendet statt der Überschrift; 
„Verbrechen und Vergehen Wider die Sittlich
keit", die das geltende Strafgesetzbuch gewählt 
hatte, das Wort „Unzucht" als Überschrift 
für feinen Abschnitt 21. Er nimmt damit, 
wenn auch kaum in vollbewußter Wort
prägung, eine Kompetenz in Anspruch, die 
dem Gesetzgeber nicht zukommt. Die alte 
Fassung war bescheidener. Sic charakterisierte 
die in dem Abschnitt behandelten Delikte als 
Handlungen, die mit dem allgcniein aner
kannten Sittcngesctz nicht in Einklang 
stehen, sagte nichts über den ethischen 
Wert oder Unwert der einzelnen Hand
lung aus, den erst die Gesinnung des 
Täters ihr gibt oder nimmt. Der E„ der für 
alle diese Paragraphen die Überschrift „Un
zucht" wählt, verurteilt die einzelne Hand
lung als Ausfluß einer schmutzigen Ge
sinnung. Der Gesetzgeber sollte sich hüten, 
auf einem Gebiet, wo die Grenzen 
flüssig sind, wie auf keinem zweiten, sich 
Zcnsurbcfugnissc anzumaßcn. — An einem 
Beispiel sei gezeigt, wohin das führt. 8 209 
bedroht mit Gefängnis bis zu zwei Jahren 
den, der eine unzüchtige Handlung absichtlich 
vor einem Kinde vornimmt. Der Zweck, den 
der Gesetzgeber mit dieser Bestimmung vcr- 

i folgt, verdient Billigung. Er hat in erster 
Linie das Treiben von Exhibitionisten im 
Auge, denen im geltenden Recht oft schwer 
bcizukommcn war, wenn cs an der „Öffent
lichkeit" der Handlung fehlte. In der Be
gründung zum E. (S. 140) wird sodann des 
näheren erörtert, weshalb das Wort „absicht
lich" in den Tatbestand eingefügt worden ist. 
Es sei zu berücksichtigen, heißt es, „daß nicht 
selten, zumal bei der gegenwärtigen Woh
nungsnot, in Gegenwart von Kindern Hand
lungen geschlechtlicher Art begangen werden, 
ohne daß den Beteiligten in den Sinn kommt, 
das Kind auf diese Weise zu verderben". Die
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Bestimmung wolle aber nur den mir Strafe 
treffen, der die „unzüchtige Handlung" des
halb vornimmt, „weil ein Kind sie wahr
nehmen mußte". Mit anderen Worten, die 
Begründung charakterisiert die Vorgänge des 
Geschlechtslebens, und doch wohl auch des ehe
lichen Lebens, schlechtweg als „unzüchtig" und 
hält es deshalb für nötig, das Wort „ab
sichtlich" in den Tatbestand einzufügen.

Dieser Lapsus steht nicht allein. Auch 
nianche andere Stelle zeigt, daß der E. 
das richtige Augenmaß vermissen läßt. 
Die Anschauungen über „Sittlichkeit" sind 
noch nie stabil gewesen. Selten, waren 
sic cs weniger als jetzt. Auch der E. 
trägt dem ja dadurch Rechnung, daß er Tat
bestände, die im geltenden Strafgesetz als 
Sittlichkeitsdclikte verpönt sind, straffrei 
stellt. Der Eintritt der Frauen in daS 
Erwerbsleben, in die iloch wenig erfüllte Ver
heißung staatsbürgerlicher Gleichberechtigung; 
die Trennung der Jugend von den Alten in 
einer heute Millionen junger Menschen er
fassenden „Jugendbewegung", sie haben auch 
der Sphäre der erotischen und sexuellen Be
ziehungen ein völlig neues Antlitz gegeben. 
Nichts wäre törichter, als die Quellen, die sich 
hier auftun, gewaltsam verstopfen zu tvollcu. 
Sie sind vielfach reiner, als das Wissen und 
Wollen der alten Generation. Man kann 
Reinheit schützen, aber nicht Reinheit regle
mentieren. Das aufrüttelnde Werk des 
Jugendrichters Lindsay: „Rcvolutionicrung 
der Jugend" sei vornehmlich denen cnipfohlcn, 
die gegen „Unzucht" Gesetze machen. Dazu 
gehört mehr, als juristisches Wissen und legis
latorische Technik. Dafür braucht es: Bor- 
fühlenkönncu, Hincinhorchcnkönnen in ein 
noch lingeborcncs Werden; Intuition. Sa 
viel Gutes vcr E. in diesen Abschnitten in 
Einzelheiten auch bringt, cs fehlt ihm die 
Gabe des Schaucns, die Weite eines großen 
Wurfes. Er wägt voller Bedenklichkeit und 
ohne Vertrauen. Er konserviert.

Bei der großen Fülle von Kasuistik, die der 
E. auf diese Delikte verwendet, können in 
diesem Zusammenhänge nur die Grrindzügc 
erörtert und nur solche Einzelheiten hr.vor- 
gehoben werden, die die Wohlfahrtspflege be
sonders nahe angehen, oder deren Regelung 
zu besonderen Bedenken Anlaß gibt. Vielem 
kann man zustimmcn. Anderwärts lassen 
sich Bedenken schwerster Art nicht unter- 
drücken; das gilt insbesondere von den Tat
beständen, die zu der vorhin als solche gekenn
zeichneten Gruppe der Verstöße gegen das 
Sittcngcsetz schlechthin gehören.

Im allgemeinen verrät der E. die Tendenz, 
die Strafrahmen nach oben zu erheblich zu 
erweitern. Das ist für diejenigen Hand
lungen, die auf die Vergewaltigung eines 
anderen im Bereich seiner Sexualsphäre hin- 
auslaufeu, annehmbar. Hierher gehört da-:- 
Verbrechen der Nötigung einer Frau, sich zur 
Unzucht mißbrauchen zu lassen (§ 282), ins
besondere zum außerehelichen Beischlaf 
(8 283); des Mißbrauchs einer bewußtlosen 
oder geisteskranken Frau zu solchen Akten 
(88 284, 283), vonr E. ausgedehnt auch auf 
solche Frauen, die wegen Geistesschwäche oder 
aus einem sonstigen Grunde nicht Widerstand 
zu leisten vermögen; mit der in der Begrün
dung ausgesprochenen Absicht, solche Men
schen, die oft selbst sexuell krankhaft veranlagt 
sind, vor einer verwerflichen Ausnützung dieser 
Veranlagung durch andere zu schützen. Die 
außerordentliche Erweiterung des Straf
rahmens zeigt 8 287, der in allen diesen Fällen 
Zuchthaus nicht unter zehn Jahren bis zu 
lebenslänglichem (!) Zuchthaus schon für den 
Fall androht, daß die Frau dabei mit einer 
Geschlechtskrankheit angesteckt worden ist oder 
sonst eine schivcrc Körperverletzung erlitten 
hat.

Die Entführung einer Frau will der E. 
mit Gefängnis oder Zuchthaus ahnden, je 
nachdem der Täter die Absicht damit verband, 
die Entführte zur Ehe oder zur Unzucht zu 
bringen (8 276).

§ 208 bedroht mit Gefängnis bis zu zwei 
Jahren den, der öffentlich und itnter Um
ständen, unter denen fein Verhalten geeignet 
ist, Ärgernis zu erregen, eine unzüchtige 
Wandlung vornimnit. Die Bestiminuug sieht, 
anders als das geltende Utecht, davon ab, ob 
tatsächlich jemand an der Handlungsweise des 
Täters Anstoß geuonuncu hat. Die Eig - 
n u n g der Handlung, Ärgernis zu erregen, 
soll genügen. Diese Erweiterung ist um so 
bedenklicher, als der E. eine Definition dessen, 
was er unter „unzüchtiger Handlung" ver 
steht, nicht gibt. Die Definition versteckt sich 
in der — für Die Eesetzesanwcndung uichi 
maßgeblichen — Begründung: „Handlungen, 
die eine geschlechtliche Beziehung haben unv 
das Schani- und SittlichkeitSgcfühl verletzen". 
Der Absicht eigener geschlechtlicher Erregung 
beim Täter bedarf cs also nicht. Schon unter 
dem geltenden 8 138 hat die Polizei- und 
Gerichtspraxis seltsame Blüten getrieben. Gin 
Beispiel aus dein Leben. Vielerorts badel 
Jugend beiderlei Geschlechts auf ihren Fahrteil 
heute ini Waldbach, im See, am Meeres 
strande, >vo immer sic sich uiibcobachtct
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glaubt, nackt, weil ihr Reinheit und Natür
lichkeit eines ist. Wird sich künftig an der 
Badehose scheiden, wo die „züchtige" Handlung 
aufhört, die „unzüchtige" beginnt?

Daß der E. mit harter Strafe droht, ivo 
Abhängigkcitsverhältnisse benutzt werden, um 
eine Frau willfährig zu machen, ist zu be
grüßen. Der Gedanke, erhöhte Macht in ver- 
nichrte Pflicht münden zu lassen, ist im 
tiefsten Sinne sozial. Das tat in bestimmten 
Grenzen auch schon das geltende Recht. Der 
E. hat die Grenzen erheblich erweitert. Über
all, wo ein Unterordnungs- oder Aufsichts» 
verhältnis besteht, in Gefangenenanstalten, 
Vcrwahrungsanstalten, öffentlichen oder pri
vaten Krankenhäusern, Siechen- oder Gcbrech- 
lichenheimen, bedroht er Unzucht mit Anstalts- 
insassen, über die der Täter Aufsicht zu 
führen hat, die er in Obhut oder Behandlung 
bat, mit schwerer Zuchthaus- oder Gefängnis
strafe (§§ 293, 294). Ebenso droht er Ge
fängnisstrafe an, wo ein. Dienst- oder Ar- 
bcitsverhältnis dazu mißbraucht wird, eine 
Frau zum außerehelichen Beischlaf gefügig zu 
machen (8 289).

Diesen Delikten, bei denen man von einem 
„Verletzten" sprechen kann, stehen diejenigen 
Handlungen gegenüber, die der E. um ihrer 
„Unzüchtigkeit" an sich willen zu strafbaren 
erklärt.

Im Gegensatz zu der Regierungsvorlage 
bat der E. die Unzucht mit Tieren aus dem 
geltenden Recht wieder übernommen (8 295). 
Vergebens sucht man nach einer Rechtferti
gung dessen. Die „Begründung" weiß nichts 
dazu zu sagen, als, die Straffreiheit für 
solches Tun sei „begriindeten Bedenken be
gegnet". Niemand wird durch solche Hand
lungen geschädigt. Sie sind Ausfluß einer 
schmutzigen Phantasie oder der Verirrung 
eines überreizten oder im Pubcrtätsansturm 
übermächtig gewordenen Geschlcchtstricbes; 
bäufig genug erklärbar oder hcrbcigcfllhrt 
durch die Abgeschiedenheit des Täters von 
anderen Menschen und seine ständige Be
schäftigung bei Tieren, deren Brunst er beob
achtet, die ihn anstcckt. Unschön, ja. Un
züchtig auch. Aber strafbar? — Der E. 
„konserviert" in diesem Paragraphen. Von 
bicr zur Bestrafung auch des Tieres, mit dein 
der Täter Unzucht trieb, — das Mittelalter 
kannte ja auch diese „Bestrafung", — ist nur 
fiii kleiner Schritt!

Auch die „Unzucht zwischen Männern" stellt 
der E. unter Bedrohung mit Gefängnisstrafe 
l8 296). Dos Problem der homosexuellen Be
gehungen ist in der Literatur ausgiebig er

örtert. Es hätte genügt, die Fälle des § 297, 
die der E. als „schwere Unzucht" mit be
sonders harter Strafe belegt (Nötigung, 
Mißbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses, 
gewerbsmäßiges Treiben, Verführung eines 
Jugendlichen), für strafbar zu erklären. In 
den übrigen Fällen handelt es sich um Be
ziehungen privater Natur, die niemanden 
schädigen, man mag sie moralisch billigen oder 
verwerfen. Es ist nicht notwendig, sie zu 
strafen. Darum soll man es nicht tun. „Sitt
lichkeit" kann man nicht nnt Strafgesetzen 
„züchten". Gehen zudem solche mann-männ
lichen Beziehungen auf eine Triebinversion 
zurück, und daß das häufig der Fall ist, wird 
nach den Ergebnissen der Sexualforschung füg
lich nicht geleugnet werden können, so kann 
unter solchen Umständen auch von einer 
nioralischcn Minderwertigkeit nicht die Rede 
sein.

Die Begründung sagt, maßgebend für die 
Strafdrohung sei der Gesichtspunkt der Ge
sund- und Reincrhaltnng des Volkslebens ge
wesen. Das ist Vogel-Strauß-Politik. Rein
heit ist eine Angelegenheit der Gesinnung. 
Reinheit wird tausendfach in Zoten und 
Handlungen, in allen Kreisen, in und außer 
der Ehe geschändet, ohne daß der Gesetzgeber 
den Finger dazu rührt und rühren kann. Die 
Begründung befürchtet vom Fortfall der 
Strafe das „Eindringen des gleichgeschlecht
lichen Verkehrs in Kreise, die bei bestehendem 
Verbot von ihm verschont bleiben". Sic über
schätzt die Abschreckungskraft der Straf
drohung ungemein. Die Kriminalstatistik 
sollte ihre Verfasser überzeugt haben, ein nüe 
geringes Risiko der Verbrecher läuft, gefaßt 
zu ivcrden. „Die Furcht vor dem Strafübcl 
als einer entfernten Möglichkeit", sagt Präsi
dent Finkelnburg gelegentlich, der erfahrene 
Leiter der größten deutschen Strafvollzugs- 
bchördc, „ist ohne entscheidende Gefühlsstärke 
im Bcnmßtscin des Täters und nur von 
untergeordneter Bedeutung^ gegenüber den 
zum Verbrechen treibenden Tendenzen."

Wie schließlich will man cs rechtfertigen. 
Jugendliche in der Pubertätscntwicklung, also 
in einem Eutwicklungsstadiuni, in dem der 
Sexualtrieb noch nicht entschieden heterosexuell 
festgclcgt ist, ivegen solcher Handlungen vor 
den Strafrichter zu stellen, sic mit den, Makel, 
wegen Unzucht vorbestraft zu sein, ins Leben 
zu schicken!?

Unerquicklich, wie alles an diesem Para
graphen, ist auch die Tatbcstandsfassung: 
„beischlafsähnliche Handlungen". Welch
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Übelste Kasuistik wird sie in die Ecrichtssälc 
zerren!

Daß der E. den Begriff der Blutschande 
(§ 290) auf den Geschlechtsverkehr zwischen 
Verwandten auf- und absteigender Linie und 
zwischen Geschwistern beschränkt, ist zu 
billigen. Damit entfällt die Strafbarkeit 
solchen Verkehrs im Schwägerschaftsvcrhält- 
nis. — Den Wert der Strafbestimmung über
haupt wird inau nicht sehr hoch cinschähen 
dürfen. Akte dieser Art werden fast stets sich 
dem Strafrichter entziehen. Auch die Ver
schärfung der Strafdrohung (Zuchthaus bis 
zu zehn Jahren) wird daran nichts'ändern. 
Daß Jugendliche, wenn sic zu der Tat ver
führt wurden, straffrei sein sollen, ist zu be
grüßen. Warum aber fehlt eine solche Schutz
vorschrift im Z 296?

Daß der E. cs unternimmt, auch die ehe
liche Treue Ivicdcr mit Gefängnisstrafe zu um- 
zirkcn, obendrein unter Erhöhung des Straf
maßes für Ehebruch (§ 312), fällt unter die 
eingangs gekennzeichneten Konscrvicrungs- 
tendenzen.

8 300 bedroht Herstellung und Vertrieb un
züchtiger Schriften und Abbildungen mit Ge
fängnis bis zu zwei Jahren. Der Paragraph, 
dessen erster Absatz sich in seinen Grundzügen 
dem geltenden Recht anschließt, verwirklicht die 
Genfer internationale Übereinkunft zur Be
kämpfung der Verbreitung und des Vertriebes 
unzüchtiger Veröffentlichungen vom 12. Sep
tember 1923 (RGBl. Teil II S. 287 von 1928). 
Die Strafe ist gegen früher wesentlich erhöht. 
Sic ist unentbehrlich zur Säuberung des 
Marktes vom literarische» und bildnerischen 
Schmutz. Die Gefahr banausenhaftcr Anwen
dung auf Werke künstlerischer Einstellung ist 
bamit freilich gegeben, muß aber um der 
Werte willen, die in Frage koinincn, in Kauf 
gcnomnicn lvcrdeu.

Weniger erfreulich wirkt der zweite Absatz 
des Paragraphen, der im Interesse des 
Jugcndschutzcs die Strafbcstiinmung auch auf 
solche Schriften, Bilder und Darstellungen er
streckt, die „geeignet sind, das Geschlechtsgefühl 
der Jugend zu überreizen oder irrczulciten", 
selbst wenn von einem unzüchtigen Charakter 
der Schrift usw.nicht die Rede ist. AllcBedenkcn, 
die den Kampf um das Gesetz zur Bewahrung 
der Jugend vor Schund- und Schniutzschriften 
begleitet haben, werden hier in verstärktem 
Maße wach. Wird die Aufklärungslitcratur 
für Jugendliche, ivird ein so ernstes Buch, wie 
Max Hodanns „Bub und Mädel", das ge
schrieben ist, um Jugendlichen auch unter 
16 Jahren in die Hand gegeben zu werden.

vor der Zensur, das Geschlechtsgefühl zu über
reizen oder irrczulciten, gefeit sein? Wer will 
gut dafür sagen, daß nicht die Bibel in so 
manchem Kapitel diese Zensur erhält? — Es 
geht nicht an, den labilen Sexualzustand eines 
in der Pubertätsentwickelung begriffenen 
Jugendlichen zum Ausgangspunkt für eine 
solche Vcrbotsbcstimmung zu nehmen. Den 
Verfassern des E. hat bei der Prägung der 
Worte „Geschlechtsgefühl der Jugend" auch 
wohl kaum ein klarer Begriff vorgeschlvebt. 
Es ist völlig unmöglich, zu sagen, was ge
eignet ist, das Geschlechtsgefühl „der Jugend" 
irrczulciten, >veil cs ein solches Geschlcchts- 
gcfllhl überhaupt nicht gibt, sondern nur un
zählige einzelne Jugendliche, die jeder für sich, 
und jeder zu verschiedener Zeit verschieden, in 
diesem Punkte anders reagieren; unmöglicher 
noch, als der sittliche Normalmcnsch, den das 
Reichsgericht konstruierte.

Die Aufgabe, die Jugend in diesen Bereichen 
zu leiten und zu bewahren, hat der Pädagoge 
und nicht der Strafrichter.

Unbedenklich dagegen ist die Strafbcstim- 
mung des 8 301 gegen Herstellung und Ver
trieb von Sachen zu unzüchtigem Gebrauch, 
um so mehr, als durch die Sondcrbcstimmung 
des 8 302 für die antikonzeptionellen Mittel 
diesen der Stempel unzüchtiger Gebrauchs 
bcstimmung genommen ist. — Auch gegen das 
Verbot von Zeitungsannoncen zur Anbah
nung unzüchtigen Verkehrs (8 303) ist nichts 
cinzuwendcn. — Wer zum Spott veranlagt 
ist, könnte Neigung spüren, nach der Termino
logie der Begründung zum 8 299 auch die 
Heiratsannoncen als „Anzeigen zur Herbei
führung unzüchtigen Verkehrs" anzusprcchen.

Eine Gruppe für sich bilden die Delikte des 
22. Abschnittes, die der E. unter der Über
schrift „Kuppelei, Frauenhandel, Zuhältcrci" 
zusammcnfaßt. Sic stehen auf der Grenze 
zwischen denjenigen Handlungen, die fremde 
Rcchtsgütcr verletzen, und denjenigen, die ui» 
ihres unsittlichen Charakters als solchen 
willen strafbar sein sollen. 8 304 schickt eine 
Definition voran: „Kuppelei begeht, wer 
durch seine Vermittlung oder durch Gcwäb- 
rung oder Verschaffung von Gelegenheit der 
Unzucht Vorschub leistet". Als Kuppelei be
zeichnet der E. insbesondere, in Übcrciustnn 
mung mit dem Gesetz zur Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten, das Unterhalten eines 
Bordells oder eines bordellähnlichcn Betrie 
bcs. Der Definition mangelt, wie allen Be 
stinimungcn in diesen Abschnitten, eine ein
wandfreie gesetzliche Definition des Begriffes 
der Unzucht. Die Gefahr liegt nahe, daß man
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versuchen wird, mit dem Kuppclciparagraphcn 
auch Bestrebungen zu Leibe zu gehen, die auf 
ganz anderer Ebene liegen. Ich denke an das 
niehr als unerfreuliche Disziplinarverfahren 
gegen den Volksschullehrer Koch in Berlin, an 
Sic gesamte Körpcrkulturbcwcgung. Auch das 
Vorgehen des Berliner Konsistoriums gegen 
Sas Jngcndgclände am Motzensec mahnt zur 
Vorsicht. Die Jugendbewegung, die in ihrem 
Kampf gegen den Buchschund» den Kinoschund, 
in ihrer Einstellung zum Genuß von Rauch- 
und Rauschgiften gezeigt hat, wes Geistes sie 
ist, darf mehr Bertrauen beanspruchen. Sie 
darf auch beanspruchen, daß der Kuppeleipara
graph und andere Bestimmungen, die in dic- 
iclbc Richtung weisen, wie er, eine Fassung er- 
balten, die eine mißverständliche Anwendung 
auf Bestrebungen ausschlicßt, die mit „Un
zucht" aber auch nicht das mindeste zu tun 
gaben. Die Fassung, die der E. gewählt hat, 
bietet dafür nicht die Gewähr.

Grundsätzlich will der E. die Kuppelei mit 
Strafe nur dann bedrohen, wenn sic aus 
Eigennutz begangen wird. Das Vermieten 
von Wohnungen an Prostituierte nimmt er 
vom Tatbestände der Kuppelei ausdrücklich 
aus; nicht aber das Gewähren eines Absteige
quartiers.

Unter bestimmten Voraussetzungen jedoch 
lässt der E. die Kuppelei ohne weiteres 
strafbar sein, und darin liegt vor allem auch 
die oben gekennzeichnete Gefahr mißverständ
licher Anwendung der Vorschrift: so die 
Kuppelei an Personen unter 18 Jahren; die 
Verkuppelung der Ehefrau; Kuppelei unter 
Anwendung hinterlistiger Kunstgriffe; Kup
pelei an Personen, zu denen der Täter in 
einem Obhntsvcrhältnis steht (Kinder, Pflege
kinder, Schüler). Die Strafdrohung ist über
aus streng: Zuchthaus bis zu fünf oder zehn 
Ähren.

Zehr zu begrüßen ist, daß auch der E. den 
Beischlaf unter Verlobten aus dem Kuppclei- 
tatbeftaubc ausdrücklich ausgenommen hat

307 Abs. 2).
Die Vorschriften über den Frauen- und 

Mädchenhandel sind durch den E. ebenfalls 
auf eine neue Grundlage gestellt worden, nach- 
ta„ das Gesetz über das Auswandcrungswescn 
sich als unzulänglich zur Bekämpfung dieses 
l-weiges des internationalen Verbrechertums 
erwiesen hatte. H e i n d l in feinem bekannten 
Buch über den Berufsverbrecher unterschätzt 
zweifellos die kriminalpolitischc Bedeutung des 
Kampfes gegen den Mädchenhandel. Seine 
Verweisung auf die Kriminalstatistik des

Deutschen Reichs, die in etiva zehit Jahren nur 
zlvei Verurteilungen ivcgen Verbrechens gegen 
8 48 des Auswanderungsgcsetzes bringe, hält 
ivenig stich. Sie tut nur die Unzulänglichkeit 
der Strafbestimmung als Waffe gegen dieses 
Verbrcchertiun, aber nicht sein Nichtvorhanden- 
scin dar*). Insbesondere ist beachtenswert, 
daß der E. den Frauenhandel auch im Jnlande 
unter Strafe stellt, und daß er auch das iin 
Auslände vom Ausländer begangene Ver
brechen, unter Durchbrechung also des sonst 
für das Strafrecht geltenden Territorialitäts
prinzips, im Jnlande vcrfolgbar macht (§ 0
3. 5).

Den Tatbestand der Zuhälterei regelt der E. 
(8 300) ähnlich wie daS geltende Recht. Die 
Strafdrohung ist erheblich verschärft (Zucht
haus bis zu fünf Jahren). Die Möglichkeit 
der Überweisung in ein Arbeitshaus ist mit 
Recht gestrichen worden. Der aktive, oft zu 
jeder Roheit fähige Zuhälter, der Thpus des 
Energie- und Berufsverbrechers, und der in 
der Regel passive Bettler oder Landstreicher, 
der Mensch des ausgesprochen labilen Cha
rakters, heischen voneinander getrennte Unter
bringung tmd völlig andersgeartete Behand
lung im Anstaltsvollzuge. Gegen das berufs
mäßige Zuhältcrtum bietet die Sicherungs
verwahrung des § 59 dcS E. die allein geeignete 
Waffe.

Den vorstehend behandelten Delikten in 
ihrer sozialen Bedingtheit nahe verwandt ist 
die Prostitution. Ter E. widmet ihr die 88 373, 
374. Er übernimmt mit unwesentlichen sprach
lichen Änderungen die Bcstiminnngcn des Ge
setzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten. Der gewerbsmäßigen Prostituierten, 
die das Gesetz verletzt, droht nach wie vor das 
Arbeitshaus (8 58).

Die letzte Gruppe von Stro»bcstimmnngen, 
die im Nahmen dieser Abhandlung inter
essieren, enthalten die Paragraphen, die den 
Schutz der Heranwachsenden Jugend znm 
Sondcrzivcck haben. Auch sie gehören zuin 
größten Teile den eben behandelten Abschnitten 
an. Inhaltlich sind sic bei den in Frage koin- 
menden Dcliktsgruppen zum Teil schon er
örtert oder erwähnt.

Den Berufsarbciter in der Jugendfürsorge 
berührt besonders die Frage, ivelche Alters
grenzen der E. dabei Vorsicht.

Der E. schafft vier verschiedene Alters
gruppen strafrechtlich privilegierter Minder-

') Vgl. den Aufsatz von A. Pappritz in Hef! 3 
S. 130 ff. dieses Jahrgangs.
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jähriger, die getrennt sind durch Einschnitte 
beim 14., 16. und 18. Lebensjahr. Oh die 
Grenzen richtig gezogen sind, erscheint, nament
lich für die unteren Altersgruppen, mehrfach 
recht zweifelhaft.

Den Schutz des Minderjährigen schlechthin, 
also bis zum 21. Lebensjahr, bezwecken die 
88 291, 292, 307, 313 und 342.

Mit dem 8 291 (Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren) will der E. eine Lücke des geltenden 
Rechts schließen. Ein Vater oder Großvater, 
der mit feiner Heranwachsenden Tochter oder 
Enkelin unzüchtige Handlungen vorilimmt, 
die nicht unter den Begriff der Blutschande 
fallen, kann heute strafrechtlich nicht zur Ver
antwortung gezogen werden. Die Bestimmung 
ist zu billigen. Daß die Gerichtspraxis den 
Begriff der unzüchtigen Handlungen in eineni 
Maße ausdehnt, der natürlichem Empfinden 
ividcrspricht, ist hier kaum zu befürchten.

8 292 stellt in Anlehnung an den 8 174 
Nr. 1 des geltenden Strafgesetzbuchs Unzucht 
mit minderjährigen Pflegebefohlenen (Adop
tivkinder, Stiefkinder, Pflegekinder, Mündel 
oder Pfleglinge) unter gleiche Strafe, insbe
sondere auch (Abs. 2) Verfehlungen dieser Art, 
die ein Geistlicher, Lehrer oder Erzieher mit 
einem ihn« anvertrauten Schüler oder Zögling 
vornimmt. Der Paragraph bedarf der Er
gänzung durch Einbeziehung auch der Schutz- 
aufsichtshelfcr, für die der Strafvollzugs- 
gcsetzentwurf (§§ 201a [315] ff.) ein ähnliches 
Autoritätsverhältnis zu dem unter Schutzauf
sicht Gestellten schafft.

8 307, der die Ausnutzung eines der eben 
genannten Autoritätsvcrhältnisse zur Ver
kuppelung des Pflegebefohlenen unter Strafe 
stellt, wurde bereits erörtert. Er ist, anders 
als 8 292, übrigens nicht auf minderjährige 
Pflegebefohlene beschränkt. Aber auch in ihin 
fehlt der Schutzaufsichtshelfcr.

8 313 bedroht den mit Strafe (Gefängnis; 
in schweren Fällen Zuchthaus bis zu zehn 
Jahren), der einen Minderjährigen dem Er
ziehungsberechtigten entzieht. Die Straf
drohung richtet sich auch gegen den Vater, der 
der Mutter, Ivcnn ihr die Sorge für die 
Person des Kindes übertragen ist, das Kind 
entzieht, und umgekehrt. Für den Begriff der 
„Entziehung" bedarf es nicht der Gcwalt- 
anWendung. Wer das Kind überredet, ihm zu 
folgen, macht sich in gleicher Weise strafbar. 
Handelt es sich um die „Entführung" einer 
Minderjährigen, so tritt Straffreiheit ein, 
ivcnn einer der an der Tat Beteiligten die 
Entführte heiratet.

Der Paragraph findet auf Personen, die in 
Fürsorgeerziehung untergcbracht sind, keine 

-Anwendung. Hier greift, wenn es sich um den 
Bruch der Anstaltsverwahrung handelt, 
8 159 des E. ein, der die „Befreiung" an
der Anstalt oder die Unterstützung des Zög
lings bei einer Entweichung mit Gefängnis 
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe be
droht. Handelt cs sich um einen Zögling, der 
in einer Familie untergcbracht ist, so gewährt 
8 76 des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes den 
erforderlichen Schutz.

Zum 8 342 (Verleitung eines Minderjähri
gen zum Schuldenmachen) kann auf die Aus
führungen weiter oben (S. 334) verwiesen 
werden.

Die Altersgrenze des 18. Lebensjahre
ziehen die 88 265, 294, 297, 305, 306, 308, 
371, 373, 413.

8 265 gewährt „Kindern und Jugendlichen" 
einen privilegierten Schutz gegen Mißhandlun
gen durch Obsorgeverpflichtete. Der Tatbestand 
als solcher ist ebenfalls bereits erörtert (oben 
S. 335). Ausdehnung über das 18. Lebens
jahr hinaus wäre zu empfehlen. Auch über 
diese Grenze hinaus brauchen Minderjährige, 
die in der Entwicklung zurückgeblieben sind, 
durchaus solchen Schutz gcgcnRoheitcn und Ge
walttätigkeiten von Personen, die ihnen gegen
über in einem Autoritätsverhältnis stehen. 
Das Bestimmungsrecht, das das Gesetz einem 
Erwachsenen über einen Minderjährigen ein
räumt, fordert feine Ergänzung durch einen 
erhöhten Schutz des Minderjährigen.

8 294 will „Jugendlichen", die in einem 
Krankcnhausc aufgenomnicn sind, einen be
vorzugten Schutz gegen unzüchtige Handlun
gen von Angestellten der Anstalt geben. In 
diesem Fall ist gegen die Altersgrenze nichts 
einzuwcnden, da derselbe Schutz Frauen 
stets, ohne Rücksicht auf ihr Lebensalter, ge
währt wird.

8 297 bedroht, ebenfalls bedcnkcnfrei, die 
Verführung eines Jugendlichen zur manu 
männlichen Unzucht mit Zuchthausstrafe.

8 305 ist eine Sondcrbcstimmung gegen 
über jugendlichen Prostituierten. Während 
sonst der E. cs nicht als Kuppelei ausjpriän, 
wenn jemand einer Prostituierten Wohnung 
gibt und duldet, daß sie darin ihrem Gewerbe 
»achgeht, soll das Gewähren von Wohngclcgen- 
heit an jugendliche Prostituierte in solche» 
Fällen immer als Kuppelei bestraft werde», 
und zwar nach 8 306 mit Zuchthaus bis zu 
fünf Jahren. Die Bestimmung ist im Inter
esse des JugcndschutzcS warm zu begrüßen;
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Ausdehnung über das 18. Lebensjahr hinaus 
jst nicht zu empfehlen. Welche Gefahrenquelle 
im übrigen in den Bestimmungen des § 306 
für gesunde Bestrebungen der oben S. 342 ge- 
kcimzcichnetcn Art schlummert, soll auch hier 
wieder unterstrichen werden. Sic wäre zu ver
meiden durch deutliche Beschränkung der Straf
vorschrift auf Akte des Geschlechtsverkehrs.

§ 308 läßt dieselben Strafbestimmungen, die 
er gegen den Fraucnhandel gibt, auch für 
männliche Jugendliche gelten. Auch hier 
scheint die Attersgrenze richtig gezogen.

8 371 bedroht als „gemeinschädliches Ver
halten" das Ausschicken von „Kindern und 
Jugendlichen" mit Gefängnis bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe, wenn es sich 
uni Personen handelt, die unter Aufsicht des 
Täters stehen oder seiner häuslichen Gemein
schaft angchören; ebenso auch das Unter
lassen, sie vom Betteln abzuhalten. Außcrdcin 
droht K 58 in Fällen solcher Art die Unter
bringung des Sorgevcrpflichtcten im Arbeits
haus an.

Die Bestimmung ist dringend erforderlich 
zur Betvahrung der Jugend vor Verwahr
losung. Man kann zivcifcln, ob es richtig ist. 
Minderjährige über 18 Jahren von diesen, 
Tchntz auszunehmcn. Solange und soweit das 
Gesetz einen Erwachsenen mit Autorität über 
einen solchen Minderjährigen ausstattct, ihm 
die Möglichkeit gibt, das Tun und Lassen dcS 
Minderjährigen für diesen verbindlich zu bc° 
stimmen, sollte es als Gegenstück dazu auch die 
erhöhte Sorgepflicht nicht aus den Augen ver
lieren und Verletzungen dieser Pflicht, die den 
Erziehungsanspruch des Jugendlichen so schwer 
gefährden, wie die hier inkriminierte Hand
lungsweise, auch unter entsprechende Straf
drohung stellen.

Im übrigen wird gerade diese Bestimmung, 
richtig und energisch angcivandt, viel zur Be
seitigung der Zigcnncrplagc beitragen können.

S 373 wiederholt die aus dem Gesetz zur 
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten bereits 
bekannte Bestimmung, die cs Prostituierten 
untersagt, ihr Gewerbe in der Nähe von 
-chulen oder anderen zum Besuch durch Kinder 
ober Jugendliche bestimmten Örtlichkeiten aus- 
uben, oder ihm in einer Wohnung nach- 
zugchen, in der auch Kinder oder Jugendliche 
Lohnen. Die Bcstiminung ist bcdenkcnfrci. 
- >e Altersgrenze ist richtig gezogen. Der Para
graph ist interessant auch insofern, als er die 
ruizige Bestimmung des E. ist, die auch eine 
uutere Altersgrenze für den Jngendschutz 
rennt, das dritte Lebensjahr. Bei Kindern

unter drei Jahren befürchtet der Gesetzgeber, 
und darin ist ihm wohl bcizupflichten, keinen 
sittlichen Schaden davon, wenn in derselben 
Wohnung eine Prostituierte ihr Gelvcrbe 
ausllbt.

Das 16. Lebensjahr als Schutzgrenze 
kennen nur die §8 288 und 300. — 8 288 
bedroht die Verführung eines Mädchens unter 
16 Jahren zum Beischlaf mit Gefängnisstrafe. 
Auch hier hemmt nachfolgende Eheschließung 
die Strafverfolgung. Der Paragraph ist aus 
dem 8 182 des Reichsstrafgesctzbuchs heraus- 
gewachscn; er weicht aber in der Fassung sehr 
wesentlich darin von ihm ab, daß er „Un
bescholtenheit" des verführten Mädchens nicht 
mehr zur Voraussetzung der Strafbarkeit der 
Handlung macht. Die Änderung ist lebhaft zu 
begrüßen. Die alte Formulierung setzte 
geradezu eine Prämie auf das. Durchwühlen 
der Vergangenheit des Mädchens, zu dessen 
Schutz doch die Bestimmung gedacht war, und 
ihre Erörterung in mehr oder weniger breiter 
Öffentlichkeit. Auch ein bereits defloriertes 
Mädchen will der E. schützen. Eine Über
spannung der Schutzabsicht ist dabei kaum zu 
befürchten; der Richter wird in solche», Falle 
zweifellos mit besonderer Vorsicht prüfen, ob 
das Mädchen zum Beischlaf tatsächlich „ver
führt" worden ist.

Auch die Altersgrenze beim 16. Lebensjahr 
wird gut geheißen werden müssen. Die heuti
gen Erwerbsverhältnisse der weiblichen Be
völkerung, vor allem in der Großstadt, haben 
auch ein so frühzeitiges Selbständigwerden in 
geschlechtlichen Dingen zur Folge, daß eine 
Hcraufsctzung des Schuhalters nicht angeht. 
— Ob ein Mädchen über 16 Jahren verführt 
worden ist, ob sie selbst den Täter angercizt 
hat oder ihm cntgegengekomnicn ist, das fest- 
zustellcn, würde das Gericht vor eine Aufgabe 
stellen, die es kaum lösen könnte. Die Hcr
aufsctzung kann auch deshalb entbehrt werden, 
weil 8 289, der jede Frau, also auch die 
minderjährige, davor schützt, daß ihre Ab
hängigkeit in einem Dienst- oder Arbeits- 
Verhältnis mißbraucht wird, um sie zum Bei
schlaf zu bringen, die nötige Ergänzung 
bietet.

Zum zweiten Male taucht die Altersgrenze 
von 16 Jahren im 8 300 auf, der es verbietet, 
Schriften, Abbildungen usw., die unzüchtig 
sind, oder die geeignet sind, das Gcschlcchts- 
gcfühl der Jugend zu überreizen oder irrezu- 
leitcn, Personen unter 16 Jahren gegen Ent
gelt anzilbietcn, zu überlassen oder vorzufüh- 
rcn. Wenn man aus den oben (S. 342) er-
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örterten Gründen nicht überhaupt besser ans 
die ganze Bestimmung verzichtet, ist die 
Grenze von 16 Jahren das Äußerste, was er
träglich ist.

Das 14. Lebensjahr spielt in den §§ 286, 
299, 315, 369 eine Rolle.

Nach § 286 soll mit Zuchthaus bis zu zehn 
Jahren bestraft werden, wer ein „Kind", d. h. 
einen Menschen, der „noch nicht 14 Jahre alt 
ist" (§ 9 Nr. 1), zur Unzucht mißbraucht oder 
verleitet. Die Strafdrohung hat also auch 
den, leider nicht seltenen, Fall im Auge, daß 
das Kind zur Onanie verleitet wird. Das 
Schutzalter ist niedrig gewählt. Der E. ist den 
Vorschlägen, das 16. Lebensjahr als Grenze 
zu wählen, nicht gefolgt. Das ist bei der Ver
schwommenheit des Ünzuchtsbegriffcs, unter 
den auch jede sexuelle Spielerei Jugendlicher 
miteinander fällt, die die Pubertät so leicht 
auslöst, nur zu billigen. Auch hier darf man 
überdies den Blick nicht vor der Frühreife 
unserer Großstadtkinder verschließen.

Hat die Handlung den Tod, eine schlvere 
Körperverletzung oder die Ansteckung des miß
brauchten Kindes mit einer Geschlechtskrank
heit zur Folge gehabt, so greift auch hier 
8 278 Platz, der im Höchstfälle lebensläng
liches Zuchthaus androht. Fälle des Miß
brauchs von Kindern frühesten Alters, die 
solche schweren Folgen für das Kind zeitigen, 
sind in der Gerichtspraxis leider nicht selten. 
Das rechtfertigt die schwere Strafdrohung.

Des § 299, der unzüchtige Handlungen, die 
absichtlich vor Kindern vorgenommen werden, 
mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bedroht, 
wurde schon gedacht. Gegen eine Heraufsetzung 
der Schutzgrcnzc sprächen dieselben Bedenken 
>vie beim 8 268.

Z 316 des E. bedroht mit Gefängnis bis zu 
zwei Jahren den, der ein Kind, für das er 
zu sorgen hat, in der Absicht verläßt, sich seiner 
zu entledigen. Der Paragraph ist nur im Zu
sammenhang mit dem 8 267 zu verstehen, der 
mit Gefängnis bis zu fünf Jahren das Ver
lassen eines Hilflosen in lebensgefährlicher 
Lage bedroht. Spielt also für das verlassene 
Kind eine Lebensgefahr mit, so greift 8 267 
ein-, erscheint das Leben nicht gefährdet, so ge
nießt ein Kind bis zu 14 Jahren de» erwei
terten Schutz aus 8 316. Bei dieser Sachlage 
wird gegen die Grenzziehung nichts cinzu- 
wcnden sein.

Die Bedenken gegen die Grenzziehung in den 
88 369 und 413, die von der Abgabe alkoholi

scher Getränke an Kinder und Jugendliche 
handeln, sind weiter oben (S. 338) bereits er
örtert.

Soweit die Schutzmaßnahmen des E. zu
gunsten der durch eine Straftat b e 
drohten Minderjährigen! — Dem minder
jährigen Täter gegenüber sorgen im a!- 
gemeinen die Bestimmungen des Jugcnb- 
gerichtsgcsetzcs dafür, daß seinem Lcbcnsalier 
bei der Beurteilung der von ihm begangene» 
Straftat Rechnung getragen wird. Der E. 
selbst tut cs nur ausnahmsweise, z. B. im 
§ 290, der bei Blutschande den noch jugend
lichen Täter von der Strafbarkeit ausninmn, 
wenn er der Verführte war. — Ausnahmen 
solcher Art wären ebenso am Platz bei den 
mannigfachen Sitilichkcitsdelikten, deren Tat
bestände viel zu sehr auf den erwachscnctt 
Mensche» zugeschnitten sind und die not
wendige Rücksichtnahme auf die Pubertätszeit 
vermissen lassen. Man kann gegen einen 15 
und 16jährigen Jungen, der sich mit Knaben 
oder Mädchen seines Alters in sexuclie 
Spiclcrcicn einläßt, nicht das schwere Geschiii- 
dcr Unzuchtsparagrapheil auffahrcn. Mati sol! 
cs auch nicht darauf aukommcn lassen, ob im 
einzelnen Fall der Jugendrichter den Jugend
lichen st r a f f r c i läßt, sondern soll znm Auf
druck bringen, daß in Fällen solcher Art eine 
kriminell s ch u I d h a f t c H a n d l u n g über
haupt nicht vorliegt. Es ist crzichungswidrig, 
Kindcrtorheiten zu Straftaten zu ftcmpclii. 
In dieser Hinsicht halte ich eine sorgfältigc 
Durchprüfung der Bestimnumgen namentlich 
des 21. und 22. Abschnittes des E. noch tiir 
dringend geboten.

Der Reichstag, dem jetzt der E. zur Beratung 
vorlicgt, steht vor einer der wichtigsten geseb 
gcberischen Aufgaben seit langer Zeit. Über 
das Schicksal, das der E. im Reichstag haben 
Ivird, läßt sich schwer etwas sagen. Jedenfalle 
handelt cs sich um ein Gesctzgebungswerk von 
so großer sozialer Bedeutung und in seiner vor
liegenden Fassung auch von so starkem sozialen 
Geiste, daß der Wohlfahrtspolitiker und -pro! 
tiker seine Verabschiedung aufs lebhafte'»- 
wünschen muß. Der Änderung und Versein. 
rung unserer Anschauungen im Bereich der 
Gcschlcchtscthik trägt der E. allerdings nur 
unvollkommen Rechnung. Vielleicht ist »' 
wenig Fraucnsinn bei seiner Abfassung am 
Werke gcivesen. Hier kann der Reichstag 
bessernde Hand anlcgen. Möchten unsere weib
lichen Abgeordneten die Aufgaben erkenne», 
die in dieser Hinsicht die Beratung des Ein 
Wurfes gerade an sic stellt.
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Der Gütegedanke im Recht als soziales Erziehungsproblem.
Von Richter Dr. W.

Wer iln praktischen Rcchtslcben steht, macht 
täglich von neuem die Beobachtung einer fast 
unerklärlich erscheinenden Verständnislosigkeit 
breiter Schichten der Bevölkerung für alle 
Rechtsprobleme, erstaunt immer lvicder vor 
der merkwürdigen Unsicherheit in der recht
lichen Beurteilung einfachster Rcchtsvorgänge 
des täglichen Lebens, vor dem Mangel richtiger 
Einschätzung der eigenen Rechtsstellung in der 
Fülle der jeden Menschen umfassenden recht
lichen Beziehungen. Nur diese Erscheinungen 
erklären aber auch das bedauerliche Bild, das 
inan als Rcchtspraktikcr von dem herrschenden 
Zustande unseres gesellschaftlichen Lebens ge
winnt: erklären das ungeheure Mas; gegen
seitigen Mißtrauens, den clvigcn Versuch der 
Ausbeutung verineintlichcr Rcchtschanccn, den 
Unfrieden, der hierdurch in Familien- ilnd 
Wirtschaftsleben hineingctragcn wird, die 
mannigfachen Zersplitterungen und Auf
lösungen von Kräften, deren Zusammen
fassung wir benötigen, um auf der Grundlage 
gegenseitigen Vertrauens die Aufgaben zu 
lösen, die Gegenwart und Zukunft von uns 
verlangen.

Es ist ein sozialesProblem c r st c r 
Ordnung, den Ursachen dieser Erschei
nungen nachzuspllrcn, und Mittel und Wege 
ihrer Beseitigung zu finden. Zweifellos liegen 
diese Ursachen zum großen Teil in den kompli
zierten Verhältnissen unserer Wirtschafts
organisation, in den Formen der freien Wirt
schaft, in den. Walten freier Persönlichkeiten. 
Sie liegen zweifellos auch in den llnvoll- 
kommcnhcitcn unseres Rechts, das weit davon 
entfernt ist, Volksrecht zu sein. Damit ist das 
G e s c tz c s r e ch t gemeint, dessen Anwendung 
und Verständnis den rechtsgelehrten Techniker 
voranssetzt, und das zum großen Teil, wie das 
die meisten Verhältnisse des täglichen Lebens 
regelnde BGB., kaum einen Hauch sozialen 
Denkens verspüren läßt, sondern „in, großen 
und ganzen der einseitige Niederschlag indivi
dualistischer und kapitalistischer Wirtschafts- 
und Weltanschauung" ist (so NG.-Präs. Ti
mons). Damit ist auch die gelehrte Nccht- 
sprechung gemeint, die sich zwangläufig in die 
Lage versetzt sicht, sich der Sprache und Be
griffe dieser Gesetze zu bedienen. Diese Ur
sachen lassen sich auf absehbare Zeit nicht ans 
der Welt schaffen. Man muß mit ihnen 
rechnen, und ist darum gezwungen, nach 
anderen Ausgleichsfaktorcn zu suchen.

Es liegt nur zu nahe, die Lösung dcs 
Problcms in der V o ! k s c r z i c h n n g zu

Kiesel, Hamburg.
finden. Sicher ist cs falsch, zu sagen, daß nur 
das Leben als Erzieher wirken könne. Die 
Erfahrungen beweisen das Gegenteil. Eine 
planmäßige und systematische Erziehung kann 
verschiedene Wege beschreitcn. Der eine Weg 
führt über die Schule, die heute noch nicht 
diesen Aufgaben und Forderungen nach- 
gckommcn ist, die aber gerade die Möglichkeit 
hat, durch eine der Jugend angcpaßtc Einfüh
rung in alle Gebiete des öffentlichen und 
privaten Rcchtslebens dein einzelnen zu der 
Erkenntnis zu verhelfen, wie sehr sein eigenes 
Ich in der Mannigfaltigkeit der verschiedenen 
Lebensinhalte verknüpft ist, die Einpassung 
und Unterordnung verlangen. Den hiernach 
nötigen Einfluß auf Schule und Lehrplan zu 
gewinnen, wäre Sache aller sozialpolitisch 
tätigen Faktoren.

Die Schulcrzichung kann natürlich nur eine 
gewisse Grundlage geben. Der Entfesselung 
des Kampfes aller gegen alle in, Rechtslebcn 
ein wirksames Paroli zu bieten, ist sic natür
lich nicht imstande. Die Erziehung hat daher 
über dse Schule hinaus zu wirken, sie in u ß 
den K a ni p f ums Recht s c l b st b c - 
gleite n.

Dieser Kampf spielt sich in der Gegenwart 
meist noch vor den Schranken des Gerichtes 
ab. Die Gerichte sind aber der Möglichkeit 
rechts- und sozialpädagogischcr Einwirkung so 
gut wie beraubt. Der obligatorische Gütcver- 
such vor dem Amtsgericht ist damit belastet, 
daß er ein Vorläufer des Prozesses ist und 
damit von vornherein juristisch und nicht 
sozial orientiert ist; er ist vor allem in den 
großstädtischen Gcrichtsbetricben durch Über
lastung der Gerichte wertlos gemacht. Der 
Prozeß selbst ist immer und zwanglänfig in 
Gefahr, in juristische Spitzfindigkeiten abzn- 
bicgen, nicht aber das soziale Übel, dem der 
Streit entsprang, an der Wurzel zu erkennen 
und von dort ans nach sozialen Gesichts
punkten zu behandeln. Der Prozeßrichter ist 
somit nicht die geeignete Stelle einer im Leben 
weitcrwirkcndcn sozialen Rechtscrziehung. 
Diese Erziehung kann nur von einer Stelle 
ansgehen, die frei von der Belastung nicht 
mehr sozial erscheinender Bestimmungen in 
der Lage ist, nach eigenen sozialpädagogischen 
Prinzipien zu wirken. Der Prozcßrichter ist 
kraft seines Amtes und nach Maßgabe seiner 
theoretischen und praktischen Schulung die 
gegebene und auch notwendige Stelle wissen
schaftlich gediegener Entwirrung rechtlicher 
Streitfälle, die nicht anders als durch den
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Machtspruch gefundenen Rechts gelöst werden 
können. Aber die unendliche Fülle von 
Streitigkeiten, die, wie erwähnt, nur auf Ver
ständnislosigkeit und Unsicherheit rechtlicher 
Beurteilung beruhen oder die ihre Ursachen 
nur in rein wirtschaftlichen Faktoren haben, 
sind sozial nicht rechtlich bedingte Erschei
nungen und darum von vornherein für eine 
Erledigung durch unsere staatliche Prozcß- 
apparatur nicht geeignet. Es ist ein Fehler 
staatlicher Organisation, wenn man diese 
Fälle lvciterhin diesem Apparat überläßt, an
statt sie sozialen Behörden zn über
weisen, deren spezifische Anfgabc es ist, das 
wirtschaftlich und sittlich wertvollere nnd damit

glcichs hcrbcizuführen, als den Sieg i,u 
Kampf zu ermöglichen, der im Prozeß meist 
ein Pyrrhussieg ist; deren Tätigkeit unter 
dom Zeichen der Charitas und 
d i e n c n d c n Hilfe stehend und darum 
Vcrtraueil weckend den Willen zum Friede» 
und den Wunsch zur Versöhnung zu finde» 
versteht. Über die Ocganisationsform mag 
man streiten. Der in Hamburg beschnittene 
Weg der Einrichtung öffentlicher Gütcstelleu. 
die in organisatorischer Ungliederung au 
Wohlfahrtsamt und Amtsgericht geschaffen 
sind, kann als ein Beispiel für die Möglich
keit und Durchführbarkeit der geforderten 
sozial- und rcchtspädagogischcn Grundsätze 
dienen.auch erzieherische Ergebnis friedlichen 'Aus

Renten für alleinstehende Mütter mit unmündigen Kindern
in den Bereinigten Staaken von Nordamerika.

Von Dr. Elisabct v. H a r n a ck, Berlin.
Im Jahre 1009 berief der Präsident Roosc- 

vclt in das Weiße Haus eine Fürsorgckonfc- 
rcnz, die sich hauptsächlich mit den Fragen der 
Unterbringung, Erziehung und Versorgung 
hilfsbedürftiger Kinder befaßte. Auf dieser 
Konferenz, auf der sowohl die Vertreter der 
«iuzclstaatlichcn Fürsorge wie der großen pri
vaten Jugcndwohlfahrtsorganisationcn an- 
lvesend waren, drang die Anschauung durch, 
daß hilfsbedürftige Kinder so weit wie irgend 
möglich in der eigenen Familie untcrgebracht 
werden sollten; wo das nicht angängig sei, 
sollte eine geeignete Pflcgcfamilie gesucht wer
den. Für alle Normalfällc verwarf man den 
dauernden Aufenthalt in großen Heimen und 
ließ Anstalten nur für Sondcrfälle gelten. 
Man bevorzugte die Familie keineswegs nur, 
weil die Unterbringung dort billiger ist, son
dern in feinsinnigen und eingehenden Aus
führungen erläuterte man, daß die Erziehung 
im häuslichen Kreise den Menschen vollkom- 
niencr entwickle und ihn besser geeignet 
mache, seine Pflichte» als Mensch und Bürger 
später zu erfüllen. In der kurzen anschau
lichen Ausdruckswcisc der Amerikaner heißt 
cs, mau zieht „Homo macke elulckren" vor. 
Diese Anschauung von der großen Bedeutung 
des Familicnlebeus als des „höchsten Produk
tes der Zivilisation", als der Stätte „der wich
tigsten Bildung des Geistes und Charakters" 
bedeutete eine grundsätzliche Absage an eine 
bisher weithin geübte Praxis, die ohne Rück
sicht auf Familienzusammcnhängc die Kinder 
in Waisenhäusern, Erziehungsanstalten und 
fremden Familien untcrgebracht hatte. Gewiß

>var die neue Anschauung zunächst eine theore
tische Erkenntnis einzelner Führer in der 
Jugcndlvohlfahrtsarbcit, aber der praktische 
Sinn der Amerikaner sorgte dafür, daß Mittel 
und Wege gefunden wurden, in der Praxis 
danach zu handeln, und viel Tagungen, .Kon
ferenzen, Vorträge in den nächsten Jahren 
verbreiteten den Gedanken der Hauserzichung 
für alle Kinder in der eigenen Familie.

Ohne neue gesetzliche Unterlagen lvärc es 
nicht angängig gelvescn, z. B. alleinstehenden 
Müttern mit unmündigen Kinder» die Mög
lichkeit zu geben, ihre Kinder im eigenen 
Heim zu erziehen. Die alte Armenpraxis 
hätte hier selbstverständlich zum „inckovr 
roliok" greifen müssen, d. h. die Kinder wur- 
dci>. in Anstalten oder Pflcgcfaniilicu untcr- 
gcbracht, die Mutter mußte sich einen aus- 
könimlicheu Verdienst suchen, so weit sic dazu 
imstande war. Im Jahre 1011 gingen die 
Staaten Illinois und Missouri voran in einer 
neuen Gesetzgebung, die den Rahmen schuf für 
Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder ini 
eigenen Heim. In den folgenden Jahren fins 
die Mehrzahl der Einzclstaaten dem Vorbilde 
von Missouri nnd Illinois gefolgt und haben, 
allerdings in den verschiedensten Abwaudlun 
gen und Ausmaßen, „Aid to Mothers I.atvs' 
oder „Mothers’ Pensions” geschaffen. Im 
Jahre 1020 hatten 42 von 48 Staaten der 
Union derartige Gesetze l).

') Vgl. Drucksache Nr. 162 des Chiidren'a Bureau 
in Washington 1926: „Public Aid to mothers with 
depcndeiit Childreu“.
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Der wesentliche Inhalt dieser Gesetze ist fol
gender: Allciiistchendc Mütter mit hilfs- 
iiedürftigen Kindern können aus öffentlichen 
Mitteln monatliche Unterstützungen erhalten, 
die cs ihnen ermöglichen, einen bescheidenen 
gemeinsamen Haushalt mit den Kindern 
wciterzufuhren und die Erzichuitg der Kinder 
selbst in der Haild zu behalten. Diese Unter
stützungen sind keine Armenunterstützungen, 
die später zurückgezahlt werden müßten, 
sotidern eine Art Pension oder Staats- 
rcntcn; sie werden nach Art und Höhe 
gewöhnlich den individuellen Bedürfnissen 
der Familie angcpaßt. Haushaltführung 
steht unter dauernder pflegerischer Auf
sicht. Die Pensionen werden solange ge- 
loährt, bis die Kinder sich selbst er
halten können. Die Ausführung dieser Be- 
stilnmungen und die Verwaltung der dafür 
bestimmten Fonds liegen vielfach bei den .,iu
venile Courts“, die durch diese Erziehnngs- 
anfgaben einen dem deutschen Jugendamt ähn
lichen Charakter erhalten. Eine gewisse Staats
aufsicht zur Sicherung gleichmäßiger Lei
stungen und zur Fruchtbarmachung von 
Einzelersahrnngcn usw. ist gelvöhlilich gegeben.

Die Einzclbcstimmungen dieser Gesetze sind 
nun in den 12 Einzelstaaten außerordentlich 
verschieden, und dalliit sind auch Wirkung und 
Erfolg der Gesetzgebung äußerst verschieden
artig. Zunächst ist der Kreis der Mütter, die 
auf Antrag solche Pensionen erhalten können, 
in einigen Staaten eingeschränkt auf Witwen. 
Es wird also nur ein gatiz kleiner Teil der 
hilfsbedürftigen Kinder erfaßt. Die Mehrzahl 
der Staaten allerditigs gewährt die Pensionen 
vertvitwctcn, chcverlasscncn, geschiedenen Müt
tern und solchen, deren Mann völlig erwcrbs- 
nnfähig ist, oder der in einer Irrenanstalt, 
einer Anstalt für Epileptische oder im Ge
fängnis sitzt. Nur wenige Staaten schließen 
ausdrücklich nnchclichc Mütter ein, doch werden 
verlassene Frauen vielfach mit darunter ver
standen. Einige Staaten geben die Pensionen 
auch an solche Personcti, die Mntterstellc an 
hilfsbedürftigen Kindern vertreten, z. B. an 
Großmütter, Stiefmütter und Verwandte itn 
zweiten Grade. In allen Staaten wird eine 
gewisse Zugehörigkeit znti, Gcmcintvcscn ver
langt, als Minimum ein zweijähriger Auf
enthalt im Bezirk, als Maximum die amerika
nische Staatsangehörigkeit (die bekanntlich 
frühestens nach fünfjährigein Aufenthalt in 
ben Vereinigten Staaten erworben iverdcn 
kann) und ein mindestens fünfjähriger Auf
enthalt in dem betreffenden Staate und ein

weiterer zweijähriger Aufenthalt in dem Be
zirk, in dem die Notlage cintritt. Eine der
artig einengcnde Bestimmung wie die letzte 
macht natürlich die Bedeutung der Mütter- 
pcnsioncn so gut wie illusorisch, denn das Gros 
der alleinstehenden Mütter mit hilfsbedürf
tigen Kindern ist unter den neucingcwandcrtcn 
Familien zu finden, die im Anfang wenig ver
dienen und die nichts zurücklegen konnten für 
plötzliche Unglücksfälle (Tod des Ernährers, 
unheilbare Krankheit und ähnliches). Alle diese 
bleiben in den vielen Staaten, die die Pen
sionen nur amerikanischen Bürgern zukommen 
lassen, ausgeschlossen, sic kommen unter die 
allgemeine öffentliche Armenpflege, die viel
fach nnznrcichcnd und rückständig ist, oder sie 
müssen private Wohltätigkeit in Anspruch 
nehmen, die allerdings in weitem Ausmaße 
großzügig und verständnisvoll vorhanden ist.

Tie armcnrcchtliche Hilfsbcdiirftigkcit ist 
selbstverständliche Voraussetzung für den Emp
fang einer Pension. Es werden vor der Ge
währung eingehende Ermittlungen angcstcllt, 
ob etwa irgendwelches verwertbare Vermögen 
vorhanden ist, ob Ansprüche an Versicherungs
gesellschaften, an Arbeitgeber oder andere Stel
len bestehen, ob endlich Familienmitglieder da 
sind, die verpflichtet und in der Lage sind, zu 
helfen. In einigen Staaten wird ein kleines 
Vermögen oder Besitztum, etwa eine Heim
stätte, deren Verzinsung den Mictswcrt einer 
gleichwertigen Wohnung nicht übersteigt, den 
Frauen gelassen.

In der Mehrzahl der Staaten erhalten die 
Mütter die Pensionen bis zum vollendeten 
10. Lebensjahre der Kinder, so daß mit jedem 
.Kind, das dieses Alter erreicht, die Gcsamt- 
vcnsion um einen bestimmten Betrag gekürzt 
wird. Für Kinder, deren dauernde Erwerbs
unfähigkeit feststcht, wird häufig über das 
10. Jahr hinaus die Pension gewährt.

Über die Höhe der Pensionen läßt sich im 
einzelnen nur so viel sagen, daß in einigen 
Staaten Marimalbeträgc schematisch festgesetzt 
sind, die völlig unzureichend sind, so daß der 
Zweck der Gesetzgebung, eine Sicherung der 
Lebenshaltung und damit eine gute Erziehung 
der Kinder, kaum erreicht werden kann. In 
andern Staaten wieder sind die Beträge durch
aus auskömmlich. Die Unterstützungen für 
eine Mutter mit drei Kindern z. B. schwanken 
zwischen 20 bis 70 Dollar im Monat. Sehr 
viel zweckmäßiger haben sich im allgemeinen 
die Bestimmungen erwiesen, die im Gesetz für 
den Einzelfall völlige Freiheit lassen, so das;



350 Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

die Pension genau den individuellen Bedürf
nissen der Familie und ihren jeweiligen Um
ständen ' angepaßt werden kann. Gewöhnlich 
wird für die Aufstellung des Familienbudgets 
ein Normalbudget zugrunde gelegt, wie cs für 
die Stadt, für den Bezirk oder für den Staat 
von einer großen Wohlfahrtsorganisation oder 
einem wissenschaftlichen Institut ausgestellt 
ist-). Diese Normalbudgets sind mit größter 
Umsicht und Sorgfalt ausgcarbcitet; sic sind 
das unentbehrliche Handwerkszeug z. B. 
der Fürsorgerinnen in Chicago. Es lvürde 
sehr lohnen, einmal diese Budgets mit deut
schen Lcbcushaltungskostenbercchnuugcn zu 
vergleichen und auch für deutsche Für
sorgerinnen ähnliche praktische, übersichtliche 
Aufstellungen hcrauszugcbcn.

Etwa alle sechs Monate wird das Familien
budget nachgcprüft und etwa notwendige Ver
änderungen vorgenommen. Wenn die Kinder 
größer sind und nicht mehr die volle Zeit der 
Mutter in Anspruch nehmen, wird auch eine 

■ Halbtagsarbeit der Mutter oder irgendeine 
gewinnbringende Beschäftigung im oder außer 
dem Hause durchaus befürwortet.

Aus den beiden vorzüglichen Einzclunter- 
suchungeu^), die uns über die Verwaltung und 
Handhabung^) der Mütterpensioncn in den 
Vcreinigicn Staaten vorlicgcn, geht hervor, 
daß der Erfolg der Maßnahine steht und fällt 

' mit der verständnisvollen, sachgcmäßcir 
pflegerischen Überwachung. Die gesamte Arbeit 
ist eine erzieherische Fürsorge zugunsten der 
Kinder. Die alleinstehende Mutter muß nicht 
nur, wie cs in allen Gesetzen heißt, „geeignet 
und imstande sein, ihre Kinder gut zu er
ziehen", sic muß auch willens sein, mit der 
pflegerischen Aufsicht Hand in Hand zu ar
beiten. Die Familienfllrsorgerin wiederum 
muß in taktvoller Weise der Mutter alle 
Selbständigkeit in der Ausführung lassen, sie 
nur in vernünftiger Lebensführung beraten

*) Am bekanntesten sind: Estirnates on Family 
Budgets, New York Ckarity Organisation Society, 
Home Economics Comittee, 105 East 22nd Str., 
New York City, und Standard Budget kor Depen- 
dent Families, Chicago Council of Social Agencies, 
17 North State Str. Chicago, Illinois 1925.

3) The Administration of the Aid to Mothers 
Law in Illinois by Edith Abbott and Sophonisba 
P. Breckenridge, Publication oft the Children’s 
Bureau Washington 1921.

4) Standards of Public Aid to Children in 
their own Bornes by Florence Nesbitt, Publication of 
the Children’s Bureau in Washington 1923.

und ihr freundschaftlich fördernd zur Seite 
allein auf der Benutzung der Akten von Chi
cago. Wenn man sieht, welch eine Fülle detail
lierter und exakter Einzeltatsachcn aus diesen 
über 200 Familicnakten geschöpft werden 
konnten, so bewundert mau die Akkurateste und 
stehen. Die eine der Untersuchungen beruht 
Vollständigkeit, mit der diese Akten geführt 
wurden. Freilich erinnert man sich dabei 
gleichzeitig, daß eine Familienfürsorgerin 
drüben etwa 50 derartige Pflegschaften gleich
zeitig zu führen hat, während bei uns eine 
Fürsorgerin oft mehrere hundert „Fälle" zu 
bearbeiten hat! Die Familienfürsorgerin 
drüben besucht die Familie durchschnittlich ein- 
bis zweimal im Monat, die leitende Für
sorgerin ein- bis zweimal in: Jahr. Es ist er
staunlich, aus den Akten den sozialen Aufstieg 
der Familien fcststcllcn zu können, die keines
wegs bester gestellt sind als durchschnittliche 
Arbeiterfamilien, die keincstvegs aus beson
ders günstigen Verhältnissen stammen oder be
sondere geistige Beweglichkeit zeigen. Nur 
durch die Sicherheit eines festen, wenn auch 
äußerst bescheidenen Einkommens, nur durch 
systematische allmähliche Abstellung vorhan
dener Schäden (etwa schlechte Wohnung, 
mangelhafte Hygiene, falsche Ernährung uno 
ähnliches), nur durch iudividnellc plan
mäßige Beratung und Erziehung der Kinder 
nach ihren Anlagen und Fähigkeiten wird 
diese Besserung in der Lage der Familie er
reicht, wird wirkliche Aufbauarbeit (ovnstru,- 
tive cvorlc) geleistet. Eine solche durch Jahre 
gehende individuelle Pflegschaft ist natürlich 
längst nicht überall erreicht, aber sie ist das 
Ziel, dem alle soziale Arbeit zustrcbt, und sie 
allein ist im tiefsten Sinne vorbeugend und 
aufbaucnd.

Deutschland hat die Versorgung hilfsbedürf
tiger Kinder bisher im Nahmen der Arwcn- 
gcsctzgcbung, der allgemeinen Wohlfahrtspflege 
zu lösen gesucht. Diese Lösung ist keineswegs 
eine voll hcfricdigcnde und glückliche. Tie 
Schöpfer des Rcichsjugcndwohlfahrtsgcsctzcs 
Ivarcn sich Ivohl bcivußt, daß es sehr not tat, 
auch die arnicnrcchtlich hilfsbedürftigen Kiuder 
untcr den Erziehungsgcdankcn zu stellen. 
Die Not der Zeit hat die Ausführung ihrcr 
Gcdankcn bisher verhindert. Hoffen mir, daß 
bald der Tag komme, an dein alle deutschen 
Kinder unter dem Erzichungsgcsctz stehen und 
an dem alle hilfsbedürftigen Mütter ge
nügend sachverständige, liebevolle Erzichungs- 
bcraterinnen finden.
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P7
Die öffentliche Wohlfahrtspflege in Italien.

Dr. L u i g i C l e r.i c i,
Direktor der „Assicurazioni Sociali“ und Generalsekretär der „Cassa Nazionale per Ie Assicurazioni

Sociali“. Rom.

Allgemeines und Geschichtliches.

Unter dem Einfluß der Religion und 
Nächstenliebe hatte sich im Laufe der Jahr- 
iiunderte in Italien ein bedeutendes - Ver
mögen für wohltätige Zwecke angcsammclt, 
dessen Verwaltung dem religiösen Charakter 
der Sache und der Tradition entsprechend fast 
ausschließlich in Händen der Kirche lag. Es 
bestand jedoch keinerlei Gemeinschaft des 
Handelns und der Bestrebungen bei diesen 
Werken der Unterstützung und Wohltätigkeit, 
von denen vielmehr jedes seiner eigenen 
Verwaltung unterlag, nach dcni Willeli des 
jeweiligen Stifters. Das konnte natürlich 
nur eine bedauerliche Vergeudung der 
Summen zur Folge haben, die der Edelsinn 
jener Wohltäter zugunsten der Arincn zur 
Verfügung gestellt hatte. Aber auch nachdem 
die verschiedenen Gesetze, die in den kleinen 
Staaten des zersplitterten Italiens die 
ösfcntlichc Wohlfahrtspflege regelten, sofort 
nach der Einigung des Reiches im Jahre 1862 
durch ein einheitliches Gesetz abgelöst worden 
waren, ließ die Verwaltung des Armengutes 
an Gewissenhaftigkeit uird Umsicht noch viel 
zu wünschen übrig.

Das Gesetz von 1862, dem das Verdienst 
ucbllhrt, zum erstenmal einen organischen 
Aufbau für die'öffentliche Wohlfahrtspflege 
in Italien geschaffen zu haben, beging gleich- 
ivohl den schweren Fehler, diesen Werken 
der Nächstenliebe eine solche Freiheit zu 
belassen, daß viele von ihnen ohne jegliche 
öivntrolle fortbestchen konnten, ohne Satzun
gen, ohne Verordnungen, ohne Bestands
aufnahme, ohne Einnahme- und ohne 
Am-gabcbudget. Eine Untersuchung, die 
öffentlichen Einsprüchen zufolge im Jahre 
1880 stattfand, stellte fest, daß von einem Ein
kommen, das in den 18 Jahren 1862 bis 1880 
mii einem Gesamtbeträge von 4 Milliardcli 
der öffentlichen Wohlfahrtspflege hätte zu- 
flutc kommen sollen, ungefähr nur 2VL> Mil
liarden tatsächlich in die Hände der Armen 
«langten, während der Rest, abgesehen von 
-lnogaben für den Kultus, auf die Verwal- 
lungskostcn entfiel.

Diesem Zustande abzuhelfcn, war der Zweck 
des Gesetzes C r i s p i vom Jahre 1880, 
das fomit als das grundlegende 
besetz für die g c g c n >v ä r t i g c Re
gelung der öffentlichen Wohl

fahrtspflege in Italien bezeichnet 
iverden kann. Das Gesetz vom 17. Juli 1890 
wollte vor allem die Wohltätigkeit den: Ein
flüsse der Kirche entziehen, um ihr ihren 
natürlichen weltlichen Charakter wiederzu
geben und sic ausschließlich der Autorität des 
Staates untcrzuordncn. Es legte die Grund
linien fest für eine geeignete Übcrlvachung, 
die darauf abziclte. Mißbrauch und Vergeu
dung der Gelder zu verhüten. Es ging 
darauf ans, die Verwaltungskostcn zu ver
ringern, indem es die Wohltätigkeitsvcran- 
staltungcn mit verwandten Bestrebungen 
unter sich zusammenschloß und die Almosen- 
cinrichtungcn in jene Kongregationen der 
Nächstenliebe konzentrierte, wie sic schon das 
Gesetz von 1862 zur allgemeinen Vertretung 
der Armcnintercssen in jeder Gcnieindc ge
schaffen hatte. Es machte eine Umbildung 
der Wohltätigkeit und eine Abänderung ihres 
Zweckes möglich für den Fall, daß ihre ur
sprüngliche Bcstinimung den nioderncn Be
strebungen und Bedürfnissen nicht mehr ent
sprach. Es legte endlich auch Grundlinien fest 
für eine Verhindung der Wohltätigkeit mit 
der Fürsorge.

Dieses Gesetz vom 17. Juli 1890 erfuhr be
deutende Abänderungen im Jahre 1904, und 
zwar besonders hinsichtlich der Überwachung. 
In bestimmterer Forni als cs im Gesetz von 
1890 geschehen war, wurde jetzt der Grundsatz 
betont, nach welchem cs dem Staat allein zu- 
steht, die gesamte öffentliche und private 
Wohltätigkeit, die miteinander zu vereinigen 
ist, zu organisieren und zu leiten.

Was die gesetzliche Fürsorge betrifft, die 
eine Vervollständigung der privaten Wohl
tätigkeit darstellt, so besitzt dieselbe in Italien 
noch keine vollständige und einheitliche Rege
lung. Sic hat einen vorwiegend sanitären 
Charakter. So ist gesetzliche Fürsorge die von 
der „Opern Nazionale“ ausgciibte 
Tätigkeit für Mutter- und Kinder- 
s ch u tz, und »weiter gibt cs eine ausgedehnte 
Gesetzgebung über Arbeitersürsorge 
und Schutz der nationalen Ge
samtheit, doch ist dieselbe noch nicht nach 
grundlegenden und einheitlichen Prinzipien 
zusannncngcfaßt.

Wir iverden die gegenlvärtig gültige Rcgc- 
lung jeder einzelnen dieser genannten Für-
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sorgeformen nunmehr näher untersuchen 
und somit im folgenden der Reihe nach be
handeln: die freie Wohlfahrts
pflege, die gesetzliche sanitäre
Wohlfahrtspflege, den Mutter- 
schafts- und Jugend schütz, dem
wir in einem besonderen Kapitel die
Kriegsbeschädigten- und Hin
terbliebenen für sorge anschließen, 
und endlich die S o z i a l p o l i t i k, die zwar 
nicht unter den traditionellen Begriff der
öffentlichen Wohlfahrtspflege fällt, aber doch 
eine Erweiterung derselben bedeutet.

Die gegenwärtige Ordnung der jrcicTi öffent
lichen Fürsorge und Wohltätigkeit in Italien.

Das Gesetz von 1890, das, wie wir schon 
sagten, durch das Gesetz vo.l 1804 bedeutende 
Abänderungen erfuhr, gestattete trotz der 
nennenswerten Verbesserungen gegenüber der 
früheren Regelung der öffentlichen Fürsorge 
und Wohltätigkeit doch keine vollkommene 
Nutzbarmachung des gclvaltigcn Vcrniögcns, 
das sich mit der Zeit für die Werke der 
Nächstenliebe angcsammelt hatte. Das hatte 
seinen Grund zunächst in dem Fortbestehen 
der vielen Sonderverwaltungen >oie in, Fehlen 
eines geeigneten Zusainmenschlusses, was bald 
Kräftcverlust, bald Mangel an Mitteln zur 
Folge hatte, wozu natürlich die Unzulänglich
keit der technischen Fähigkeiten seitens der 
Verwalter und besonders derjenigen der 
Caritas-Kongrcgationen das ihrige beitrug; 
sodann in der übermäßigen Ausdehnung der 
Betreuung, die der Wirkung der Sache selbst 
Eintrag tun inußtc, in einer zu starken Zen
tralisierung, die eine Langsamkeit der Übcr- 
wachung zur Folge hatte, und endlich in der 
Ungenauigkeit der Vorschriften über die Ver
antwortlichkeit der Verwalter und der Be
amten.

Ein nennenswertes Hindernis für eine 
schnelle Abwicklung im Betriebe der öffent
lichen Fürsorge lag außerdem in den Verord
nungen über die Reklamationen, für die kaum 
eine örtliche Behörde ausschlaggebende Ent
scheidung hatte, so daß alle Streitfälle, auch 
die von untergeordnetster Bedeutung, nur von 
der Zentralstelle endgültig entschieden lverden 
konnten.

So ging die öffentliche Fürsorge eines ihrer 
wesentlichsten Wirksanikcitsfaktorcn verlustig: 
der Schnelligkeit des Eingreifens im günstigen 
Augenblick.

Diese Unzulänglichkeiten zu beseitigen und 
eine bessere Abwicklung des Geschäftsganges 
wie eine intensivere Nutzbarmachung der für 
die Wohlfahrtspflege zur Verfügung stehenden

Hilfsquellen zu garantieren, hat das König
liche Dekret vom 30. Dezember 1823 Nr..284I 
Sorge getragen.

Den Ausdruck „Öffentliche Einrichtungen 
der Wohltätigkeit", wie er im Gesetz von 1888 
gebraucht wird, ersetzt das Dekret von 182.J 
durch den erweiterten Begriff „Öffentliche Ein
richtungen der Fürsorge und Wohltätigkeit", 
womit es zum Ausdruck bringen will, daß bis 
Gesetz' nicht nur die Einrichtungen der 
Nächstenliebe im strengsten Sinn umfaßt, 
sondern auch diejenigen, die ihre Tätigkeit 
nicht so sehr auf die Befriedigung der Bcdüri- 
nisse des einzelnen richten, als vielmehr ans 
die Erhaltung, die Ruhe, das Wohlbefinden 
und die wirtschaftliche und moralische Hebung 
der Gesellschaft im allgemeinen. Dem Gesetze 
unterstehen daher tvic die Werke der Wotzl- 
tätigfeit so jede andere sittliche Gemeinschaft, 
die es sich ganz oder teilweise zum Zweck ge
setzt hat, den Armen Beistand zu leisten, lind 
zwar den Gesunden wie den Kranken, ihnen 
Erziehung und Ausbildung zu vermitteln, sie 
einem Beruf, einer Kunst, einem Handwerk 
zuzuführcn oder in irgendeiner anderen Weise 
zu wirtschaftlicher und sittlicher Hebung ihnen 
zu verhelfen.

Erste Bedingung für die Zuständigkeit des 
Gesetzes ist die Qualität der sittlichen Körper
schaft, d. h. die gesetzmäßig vorliegende Aner
kennung der Wohltätigkeits- oder Fürsorge
einrichtung als juridischer Person, eine Aner
kennung, die den öffentlichen Charakter der 
Einrichtung zur Voraussetzung hat. Gelegent
liche Hilfsausschüssc und vorübergehende 
Wohltätigkcitsveranstaltungcn sind trotz ihrer 
öffentlichen Bestimmung dem Gesetz nicht 
unterworfen, tvozu es vielmehr des Bcstandes 
odcr doch langer Dauer der Einrichtung 
bedarf *).

1) Die Vereine und Körperschaften jeglicher Ar' 
und wie immer sie benannt sein mögen, auch fe 
sie ordnungsgemäß gegründet sind, soweit sie dir 
zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlichen final! 
ziellcn Mittel ganz oder teilweise, in festen oder 
wechselnden Beträgen, als freiwillige Gaben oder 
als statutenmäßige oder anderweitige Verpflichtung 
von Mitgliedern oder dritten Personen aus Bei
trägen der Arbeiter beziehen und es sich zur Aus
gabe machen, den Arbeitern wirtschaftliche oder 
sittliche Unterstützung irgendwelcher Art zu ge
währen, auch diejenigen mit direkter Rechnungs
führung, fallen nicht unter die öffentlichen Einriä' 
tungen, die dem Gesetz über die öffentliche Fürsorge 
unterworfen sind; jedoch unterstehen sie den pdli 
tischen Provinzialbchörden (dem Präfekten), dich N'd 
es nötig, Vorkehrungen treffen können zum Schud
der Interessen der Bereinsmitglieder, auch dadurch, 
daß sie die Verwaltung besagter Vereine durch einen 
Kgl. Kommissar ersetzen. (Kgl. Dekret v. 24. Januar 
1924. Nr. 64.)
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Wie schon erwähnt, besteht gesetzlich in jeder 
Gemeinde eine Caritas-Kongregation zur all
gemeinen Vertretung der Armcninteresscn, und 
ihr sind Befugnisse von hoher Wichtigkeit an
vertraut.

Die Caritas-Kongregation ist nicht nur eine 
gesetzliche Vertretung der Arnien vor der Ver- 
waltungs- wie vor der Gerichtsbehörde, son
dern sic ist auch an und für sich eine Einrich- 
tulig der öffentlichen Wohltätigkeit, sofern sie 
über ein eigenes Vermögen verfügt, das ihr 
aus Hinterlassenschaften zugunsten der Orts- 
armen oder aus direkten Zuweisungen durch 
Akte zwischen Lebenden oder aus Testaments- 
Verfügungen zugcfallen ist. Der Kongregation 
liegt die Pflicht ob, alle erforderlichen Maß
nahmen der Fürsorge und des Schutzes zu 
treffen hinsichtlich bestimmter Klassen von 
Hilflosen (der Blinden und T a n b - 
fl u m m c n), und in ihr als einer einzigen in 
jeder Gcnicindc verordnet die Reform vom 
30. Dezember 1923 alle anderen Einrichtungen 
der Wohltätigkeit und Fürsorge zu vereinigen, 
solveit sic eine Netto-Jahrcseinnahme von we
lliger als 20 000 Lire haben oder unabhängig 
von der Höhe ihrer Vcrmögcnseinkünftc den 
Bewohnern einer oder mehrerer Ortschaften 
zugute kommen, die zusammen weniger als 
10 000 Einwohner zählen; dazu auch die- 
leuigen Einrichtungen, die ohne Verwaltung 
und ohne Vertretung geblieben sind oder für 
die es nicht gelingt, eine solche zu konstituieren.

Das Gesetz von 1890 hatte die Zentral- 
sicrung nur für die Almosen- 
e inrichtunge n als obligatorisch vor
gesehen, für die anderen Wohltätigkeitsciurich- 
tungen mit einer Netto-Jahrcscinnahnic von 
weniger als 5000 Lire dagegen als Regel, 
als ein Prinzip also, nach welchem man sich 
richten sollte, lvo nicht besondere Umstände im 
Wege stünden. Im neuen Gesetz dagegen 
wird die Zentralisierung in ausführlicher Weise 
obligatorisch gemacht.

Außerdem kann die Regierung — und das 
war schon im Gesetz von 1890 bestimmt wor
den — jede andere Wohltätigkeits- und Für
sorgeeinrichtung, die in der Gemeinde besteht, 
in der Caritas-Kongregation konzentrieren, 
wenn eine solche Reform dazu beiträgt, ihre 
Verwaltung zu vereinfachen und zu verbilligen, 
die Kontrolle zu erleichtern und die Wohl
tätigkeit wirksamer zn gestalten. Natürlich 
dürfen solche Vorteile nicht nur Behauptungen 
lein, sie müssen aus tatsächlichcli Nachweisen 
hervorgehen.

Immer in der Absicht, oic Verwaltungen 
ili der öffentlichen Wohltätigkeit und Fürsorge

auf ein Minimum zu beschränken und sic zu
gleich zu spezialisieren, um es so möglich zu 
machen, bedeutende Ersparnisse zu erzielen und 
die den Armen zugewiesencn Vermögcns- 
quellen bester nutzbar zu machen, verfügt die 
Reform von 1923 des Iveitcrcn eine obligato
rische Vereinigung in Gruppen je nach der 
Ähnlichkeit ihrer Bestrebungen für diejenigen 
Einrichtungen, die nicht in der Caritas-Kon
gregation zu zentralisieren sind (das Gesetz 
von 1890 hatte nur die Möglichkeit einer 
Gruppierung vorgesehen). Dabei wird festge
setzt, daß eine solche Gruppierung durch amt
liche Verordnung des Präfekten oder Unter- 
präfcktcn zu erfolgen hat, und sogar ausführ
lich eine Verschmelzung der Institute mit 
gleichen Zielen vorgesehen.

Unverändert dagegen bleibt die Verfügung 
des Gesetzes von 1890, nach welcher die Regie
rung mit weitgehendsten Befugnissen sowohl 
von der Zentralisierung in der Caritas-Kon
gregation wie von der Gruppenvcreiniguug 
diejenigen Einrichtungen ausnehmen kann, 
auch sogar Almoseneiurichtungen, die ange
sichts der Größe ihres Vermögens, ihrer 
Eigenart oder der besonderen Bedingungen, 
unter denen sic Wohltätigkeit üben, eine ge
sonderte selbständige Verwaltung verlangen, 
die damit weiter nach den Stiftungsstatuten 
organisiert und geregelt wird, soweit dieselben 
nicht mit den Gesetzen und gesetzlich anerkann
ten Satzungen in Widerspruch stehen.

Um endlich den Zusammenschluß und die 
Vervollständigung der verschiedenen Fornien 
von Fürsorge und Wohltätigkeit bis an die 
Grenze des Möglichen zu sichern, läßt die neue 
Regelung zu, daß Genossenschaften und Ver
bände-) zwischen uichreren Fürsorge- »nd 
Wohltätigkcitsinstituten, wie sic als wesentlich 
fakultativ schon von den Gesetzen von 1890 
und 190t zugestanden worden waren, nicht 
mehr nur zwischen Instituten ein und der
selben Provinz, sondern auch zwischen solchen 
verschiedener Provinzen gebildet werden 
können; auch der Zweck solcher Vereinigungen 
wird erweitert, indem darin nun auch gemein
sames Personal und gemcinsanic Räumlich-

-) Die Verbände unterscheiden sich von den Ge
nossenschaften insofern, als die letzteren die Schaf
fung von Mitteln zum Zweck haben, um neue 
Heime, neue Krankenhäuser, neue Erziehungsanstalten 
zu gründen, mährend die ersteren die schon be
stehenden Einrichtungen betreffen und darauf ab
zielen, ein Übereinkommen zwischen denselben zu
stande zu bringen zwecks besserer Organisation der 
Wühltätigkeit. (S. „Pironti — Lo Monaco Aprile — 
Codice dell’Assistenza e della Beneficenza“ — 
Firenze — G. Barbera Editore 1925.)



354 Deutsche, Zeitschrift für Wohlfahrtspflege,

feiten, Konzentration des Betriebes und der 
Erwerbungen und gemeinsame Rechnungs
führung mit einbegriffen sein soll; außerdem 
wird gestattet, daß an den Verbänden auch 
Privateinrichtungen teilnehmen können, und 
dem Präfekten wie dem Minister, des Innern 
(für die Verbände auch dem Unterpräfekten) 
wird die Möglichkeit gegeben, Genossenschaften 
und Verbände zu gründen, nötigenfalls ibre 
Gründung zu verfügen.

Ende 1921 bestanden in Italien 34 463 öf
fentliche Institute für Wohltätigkeit und Für
sorge, mit einem Gesamtocrmögen von 
2 786 460171 Lire. Dieses Vermögen-Hat sich 
im Jahre 1922 um 58 678 597 Lire vermebrt 
(100 neue Einrichtungen mit einem Vermögen 
von 25 528 929 Lire und 1482 Schenkungen 
oder Hinterlassenschaften an die schon bestehen
den, im Betrage von 33 049 668 Lire); im 
Jahre 1923 um 82 034172 Lire (96 neue 
Einrichtungen mit einem Vermögen von 
42 573 189 Lire und 1351 Schenkungen oder 
Hinterlassenschaften an die bestehenden In
stitute, im Betrage von 39 461033 Lire; im 
Jahre 1924 um 93 033 674 Lire (91 neue 
Institute mit 16 702 563 Lire Vermögen und 
1432 Schenkungen oder Hinterlassenschaften 
an die bestehenden Institute, im Betrage von 
76 331 111 Lire).

Der gesamte Vermögensbestaich der öffent
lichen Einrichtungen für Wohltätigkeit und 
Fürsorge läßt sich sonnt fiir Ende 1924 an
nähernd auf 3 Milliarden und 20 Millionen 
Lire berechnen, die sich in folgender Weise ver
teilen 3):

Zahl Vermögen
Caritas-Kongregationeu . . . 5492 186 900 050
Allgemeine Almosenanstalten . 5255 229 917148
Witwenunterstützung .... 27 1 044 911
Stiftungen für Heiratsaus-

steucr................................. 3196 70 663821
Patronate für Gefangene und

Strafentlassene .................... 25 16 087 527
Patronate für die Kinder ooii

Gefangenen .......................... 5 3 394 364
Krankentransport zum Kranken

haus ......................................... G 360 416
Barmherzige Fürsorge und 

Unterstützung von Kranken in 
ihrem Heim ...... 1091 44209419

Krankenhäuser................. 2753 839 765 858

3) In Ermangelung neuer direkter Erhebungen 
sind die hier lviedergegebcnen Daten in der Weise 
erreicht worden, datz man für einige Jahre den 
bestehenden Instituten die neuen und dem Ver
mögen der crsteren das der neuen sowie den Betrag 
der neuen Schenkungen und Hinterlassenschaften zu
gunsten der Fürsorge- und Wohllätigkeitseinriä>- 
tungen zuzählte. Die Daten sind gesammelt worden 
von Dr. R. Memmv, Beamten der Nationalkasse 
fiir Sozialversicherung in Rom.

Barmherzige Werke zugunsten Zahl Vermögen
von Krankenhäusern oder zum 
Unterhalt von Kranken in
denselben .............................. 174 17 708 820

Krankenhäuser für Unheilbare 159 73 251 924
Barmherzige Werke zugunsten 

von Krankenhäusern für 
Chronischleidende und zum 
Unterhalt der bedürftigen 
Chronischleidenden in den
selben ................................... 21 4 345 285

Irrenanstalten......................... 22 23 946 605
Barmherzige Werke zugunsten 

von Irrenanstalten .... 6 816851
Freistellen, Stipendien und 

andere Unterrichtsunter
stützungen .............................. 615 61302 945

Elementar-, Mittel- und höhere
Schulen................................... 270 35 819 200

Schul-Patronate......................... 14 610 46!
Heime, Besserungsanstalten für 

verheiratete oder unverheira
tete Frauen, Gefallene usw. 41 12 851088

Witwenheime.............................. 9 1 937 550
Arbeitsstätten ......................... 16 7 776030
Bettlerheime und Heime für 

Arme, Alte und Arbeits
unfähige, solvie Unterstützung 

. solcher in ihren Mahnungen 1184 266 448 535
Barmherzige Werke zugunsten 

solcher Heime oder zum 
Unterhalt Arbeitsunfähiger
in ihnen........................... 48 3 870 752

Nachtasyle, öffentliche Schlaf
stellen, Wärmhallen usw. . . 39 6 176 557

Volksküchen .............................. 26 1 434 755
Institute zum Bau von billigen 

Häusern für Arme .... 13 2 052 876
Selbständige Bruderschaften 

und Vereinigungen zu Kult
zwecken .................................... 4630 46 377 5b6

Bruderschaften mit Kult- und 
Wohltätigkeitszwecken . . . 2087 81571016

Kultus-Jnstitutitonen (Legate,
Kapellen) .............................. 354 7 652 300

Kultus- und Wohltätigkeits
institutionen (iäem) .... 1159 25357342

Barmherzige Werke mit ver
schiedenen Zwecken, die von 
den obengenannten abweichen 120 146 089 824

Wohlfahrtscinrichtungen zum 
Schutz der Jugend .... 5890 800 018 281

Bedingung für das Anrecht an 
d e n W o h l t a t e n der öffentlichen 
W o hl fahrts- und Fürsorgeein
richtungen ist die Armut, eine Bedin
gung, die nach der Bedeutung des Wortes 
und der allgemein von der Rechtswissenschaft 
augenoinmenen Auslegung desselben n i ch l 
als absolute Bedürftigkeit gefasst 
werden darf, vielmehr dem Begriff ge
ringer Wohlhabenheit nahekommt, 
in dem Sinne, daß darunter die Lage ein»--' 
Menschen verstanden wird, der nicht gerade 
an allem und jedem Mangel leidet, aber doch 
nicht genug besitzt, um seiner persönlichen und 
gesellschaftlichen Stellung entsprechend leben
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zu können. Außer den lvirklich Armeil. die 
aller Notdurft entbehren uiib keinerlei Mög
lichkeit haben, sich dieselbe zu verschaffen, wen
det die öffentliche Fürsorge und Wohltätig
keit also auch den Armen iin oben ausgcführ- 
tcu weitesten Sinne des Wortes ihre Untcr- 
stützung zu.

Aber hat nun der Arme ein Recht auf 
Unterstützung, wo immer er sich befindet? Gc- 
lviß, denn wo er nicht selbst für sich sorgen 
kann, bedarf er der Hilfe; aber die Belastung 
durch diese Unterstützung regelt sich nach der 
Norm der Fürsorge-Zuständigkeit, d. h. dem 
Sinn der Worte selbst entsprechend, nach dem 
für die öffentliche Wohltätigkeit und Fürsorge 
zuständigen Wohnort. Dieser Begriff der 
örtlichen Zugehörigkeit des einzelnen hinsicht
lich seines Anrechtes auf Armenunterstützung 
stützt sich nach den Bestimmungen des Ge
setzes von 1890, die in der jetzt gültigen 
Regelung von 1923 bestätigt wurden, im 
wesentlichen auf Tatsachcncrfordcrnissc: Auf
enthalt von mehr als fünf Jahren in einer 
Gemeinde ohne nennenswerte Unterbrechun
gen oder Geburt in der betreffenden Gc- 
nicindc. Für die im Auslände Geborenen gilt 
die durch das Standesamt festgelegte Woh- 
llnng. Von selbst versteht sich, was außerdem 
im Gesetz ausdrücklich erwähnt ist, daß die 
Untersiützungszuständigkcit nicht vcrloren- 
gchcn kann, es sei denn durch den Erlverb 
derselben in einer anderen Gemeinde.

Im allgenieinen Teil, den wir dieser kurzen 
Darlegung der öffentlichen Fürsorgcorduung 
in Italien vorausschicktcu, haben wir von der 
Unzulänglichkeit der Überwachung und des 
Schutzes der barmherzigen Werke bis zum 
Gesetz von 1890 gesprochen, lvodurch die eben 
in diesem Gesetz verordnctcn strengen Maß
nahmen sich erklären, die dann in jenem 
anderen von 1904 noch wesentlich verschärft 
ivurden.

In der Vcrorvnnng voni 30. Dezember 
1923 aber hat man cs für zweckmäßig ge
halten, die Zügel wieder etwas zu lockern, da 
sic in der Tat zu straff geworden waren, als 
daß die Praktische Ausübung der öffentlichen 
Wohltätigkeit und Fürsorge sich noch mit der 
Leichtigkeit und Schnelligkeit hätte abwickcln 
können, die für Erfolg auf dicscni Gebiet erste 
Bedingung sind. In nützlicher Weise hat da
her die Verordnung vom 30. Dezember 1923 
vor allem eine weitgehende Dezentralisierung 
durchgcführt, indem den Unterpräfekten die 
Ausgabe des Zusammenschlusses zugewiesen 
lvurde, die das Gesetz von 1904 in der Ab

sicht, eine bessere und ausgedehntere Nutzbar
machung der Hilfsquellen der öffentlichen 
Wohlfahrtspflege sicherzustellcn, den Pro- 
Vinzial-Sonderkommissionen übertragen und 
die eine Verordnung von 1923 dann den 
Präfekten zuerteilt hatte. Diese weitere De
zentralisierung von den Präfekten auf die 
Unterpräfektcn führt sich auf die natürliche 
und logische Erwägung zurück, daß die letzte
ren direkter und schneller die tatsächlichen 
Verhältnisse und die örtlichen Bedürfnisse fest- 
stellcn und daher weit rascher und wirksamer 
das individuell Erforderliche in die Wege 
leiten können. Denn cs ist bekannt, daß der 
stärkste Einwurf, den man gegen die Wohl
tätigkeit der früheren Zeit erheben konnte, der 
lvar, daß sie jeglicher Individualisierung ent
behrte, so daß man geradezu von blinder 
Wohltätigkeit sprach. Deutschland hat uns ge
lehrt, daß die Armut einer Diagnose bedarf, 
nicht mehr und nicht weniger als jede andere 
Krankheit — ist sie doch in dev Tat nur eine 
große soziale Krankheit! —, und daß für jeden 
Fall die geigncte Kur zu verschreiben ist, die vor 
allem darauf abziclcn muß, die Ursache des 
Übels zu bekämpfen und deni Armen einen 
sozialen Wert zu verleihen. Das ist das 
Prinzip, nach welchem nun auch die öffentliche 
Fürsorge in Italien verfährt.

Weiter ist die Dezentralisierung durch- 
gcfllhrt lvordcn, dadurch, daß vom Mini- 

I sterunn des Innern, in dessen Hände das 
Gesetz die oberste Überwachung der öffent
lichen Wohltätigkeit und Fürsorge legt'), an 
die Provinzialorganc diejenigen Ausgaben 
übertragen lvcrdcn, die von rein örtlicher 
Tragweite sind oder örtlich besser ausgefühlt 
werden können, und daß außerdem den 
Unterpräfektcn die Geschäfte zugcwicsen wer
den, die ans Ort und Umgebung beschränkte 
Beziehungen und Interessen betreffen und 
nicht nach ihrer juridischen Struktur von Pro
vinzialorganen ausgeübt werden müssen.

Am meisten kommt das Prinzip der Dezen
tralisierung zum Ausdruck bei den einzelnen 
Überwachungsfunktionen, von denen eine 
ganze Reihe den Unterpräfekten übertragen 
ist, in der Weise jedoch, daß gegen die Ent
scheidung derselben eine Berufung au den 
Präfekten zugelassen ist, dessen Entscheidung 
definitiven Charakter hat.

i) Die Oberaufsicht, die das Gesetz dem Mi- 
nisterium des Innern überträgt, wird ausgeübt 
durch die Gcneralinspettvren und durch die Prä- 
fckturen, bei denen ein vom Präsekten eigens dazu 
bestimmter Rat mit dem Amt betraut ist, die Be
obachtung der Gesetze über ösfcntliche Wohltätkg- 
kcit zu überwachen.
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Im übrigen sei noch daran erinnert, daß 
die Überwachungs- und Schutzkontrolle je nach 
dem verschiedenen Charakter der Institute 
verschieden geregelt ist, zu welchem Zweck die
selben in zwei Klassen geteilt werden: die erste 
umfaßt alle Institute, deren Tätigkeit sich auf 
das ganze Königreich erstreckt, außerdem die
jenigen, die zwar nur eine örtliche Tätigkeit 
ausubcn, aber eine Vermögcnscinnahmc von 
mehr als 50 000 Lire haben; alle anderen 
Einrichtungen gehören zur zweiten Klasse. 
Und dieser Klassifizierung entsprechend ist ein 
zweifacher Bereich der Selbstverwaltung nb- 
gestcckt, der durch die Verordnung von 1023, 
und zwar besonders hinsichtlich der größeren 
Institute, eine bedeutende Erweiterung er
fahren hat.

Den Instituten erster Klasse ist es frei
gestanden worden, Verkäufe, Verpachtungen

und ähnliche Kontrakte oder Sach- und Ar- 
bcitsvcreinbarungen bis zu einem Wer,. 
betrage von 3000 Lire ohne öffentliche Ver
steigerung und besondere Erlaubnis vorzu- 
nehmen, während das den Instituten ztveiter 
Klasse nur bis zu einem Wertbetrage von 
1000 Lire zusteht. Für Einnahinebuoget-:-, 
Bestimmung neuer oder vcrinehrtcr Ein
künfte, Fondsübertragung von einem Ka
pitel auf ein anderes, Mieten und Pachtver
träge auf mehr als neun Jahre, Personal- 
glicdcrung und innere Organisation wird 
Ivcitcr die für alle Wohltätigkeits- und Für
sorgeeinrichtungen ohne Unterschied vorgc- 
schriebene Billigung gefordert; in allen 
anderen Punkten ist die vormundlichc Ein- 
mischung größer oder kleiner je nach der 
Klasse des Institutes.

(Fortsetzung folgt.)

Das neue Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung vom 16. 7. 1927 wird Jrau 
Oberreg.-Rat Ehlert vom Reichsarbeitsministerium in unserer Novembernummer eingehend behandeln.

Die Redaktion.

Allgemeines.
Zur Vorbereitung für die Internationale Kon

ferenz für Wohlfahrtspflege und Sozialpolitik in 
Paris im Jahre 1928 ist auch in Deutschland wie 
in den übrigen Ländern ein Deutscher Landesaus
schuß gebildet worden, dem Vertreter der öffentlichen 
und freien Wohlfahrtspflege, der Sozialversicherung 
und des sozialen Ausbildungswesens angehören. In 
einer Sitzung im August d. I. wurde der Wunsch 
ausgesprochen, die Verhandlungsbecichte möglichst 
auch in deutscher Sprache, statt, wie vorgesehen, nur 
französisch und englisch, erscheinen zu lassen. Als 
Berichterstatter für die bei dem Kongreß vor
gesehenen verschiedenen Sektionen wurden vor
geschlagen:

Zu Sektion I: „Über den Stand der Wohlfahrtspflege 
in Deutschland", Dr. Polligkeit.

Zu Sektion II: „Uber Methoden der individuellen 
Fürsorge", Stadtrat Muthesius und Frau 
S. Wronskh.

Der Tagungsbeitrag für den Kongres; beträgt 
60 Franken, für die Teilnehmer, die die TagungS- 
drncksachen nicht benutzen, 25 Franken. Die Tages- 
oronung des Internationalen Kongresses ist jetzt 
wie folgt festgelegt: Die fortschreitende Ersetzung 
der Unterstützung durch vorbeugende Fürsorge. — 
Die Fürsorge für Ausländer nach den geltenden 
Staatöverträgen. — Die Fürsorge für nicht mittel
lose, aber bedürftige Personen. — Die Altcrs- 
fürsorge. — Die Fürsorge für Geistesschwache.

Zur Teilnahme am Kongreß werden die Re
gierungen, die Organe der öffentlichen und freien 
Wohlfahrtspflege, sowie Einzelpersonen zugelassen.

Polizeiliche Anerkennung blinder Künstler. Der
Polizeipräsident von Köln (Rhein) hat zur Be
kämpfung des Schwindelwesens mit sogeirannten 
Blindenkonzerten Bestimmungen erlassen, nach denen 
die Veranstaltung von Blindenkonzcrten mit Ein
zeichnungslisten nur solchen Künstlern gestattet 
werden soll, die von dem Fachausschuß des rheini
schen Blindenfürsorgevereins den Nachweis ihrer 
künstlerischen Befähigung erbracht und als solche an
erkannt worden sind.

Ausbildungsfragen.
In Darmstadt, Freiligrathstr. 8, eröffnet der 

hessische Diakonieverein unter Leitung von Pfarrer 
Guyot eine staatlich anerkannte Wohlfahrtsschule, 
die für alle Fächer: Gesundheitsfürsorge, Jugend- 
wohlfahrtSpflege und allgemeine Wohlfahrtspflege, 
ausbildet.

Nachschulungslehrgänge für Wohlfnhrtspflegcr 
werden vom thüringischen Wohlfahrtsministerium 
eingerichtet, und zwar:

1. an der Wohlfahrtsschule des Sophienhauses 
in Weimar vom 1. Oktober 1927 bis 15. Ja-

. nuar 1928;
2. au der Wohlfahrtsschule der Stadt Jena vom 

15. Oktober 1927 bis 31. Januar 1928.
Die Zulassung erfolgt zu den auch in Preußen üb
lichen Vora uss e tzu nge n.

Rundschau.

y
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Lehrkursus für Oberinnen und leitende Schwe
stern. Die Berufsorganisationen der Kranken
pflegerinnen in Deutschland beabsichtigt in Dresden 
einen Jahreskursus zur theoretischen und praktischen 
Ausbildung von Oberinnen und leitenden Schwestern 
einzurichten. Anmeldungen und nähere Mitteilungen 
durch die Geschäftsstelle: Berlin-Wilmersdorf, 
Hanauer Straße.

Eine Fachausbildung für Gesundheitsfürforge- 
rinnen in den Niederlanden wird zur Zeit an der 
Wohlfahrtsschule (School voor Maatschappelijk 
Werk) in Amsterdam durchgeführt. Die Ausbildung 
erfolgt durch theoretische und praktische Anleitung 
auf den Gebieten der Wöchnerinnenfürsorge, der Ge
sundheitspflege, der Fürsorgestellenschwestern usw., 
und zwar in Krankenhäusern verschiedener hollän
discher Städte, besonders in Utrecht und Amsterdam, 
ist eine systematische Ausbildung in 414 Monat vor
gesehen. Die Ausbildung wird mit der Erlangung 
eines Diploms abgeschlossen, und die Inhaberinnen 
dieses Diploms sollen bei der Anstellung von Schul
fürsorgerinnen, Leiterinnen von Ferienkolonien usw. 
bevorzugt werden. Da es eine staatliche Anerkennung 
von Wohlfahrtspflegerinnen in Holland bisher nicht 
gibt, bietet die Erreichung dieses Diploms einen 
ivichtigen Schritt auf dem Wege' der Anerkennung 
der Berufsarbeit in der holländischen Wohlfahrts
pflege.

Berufssragen.
AlterSheimplatze für Wohlfahrtsbeamte sind durch 

den V. Wohlfahrtsverband in dem neu errichteten 
Altersheim in München für seine Mitarbeiter vor
gesehen. Die Aufnahme erfolgt zum Pensiouspreis 
zwischen 85 und 150 NM. Aufnahmeanträge sind an 
den Provinzialausschuß des V. Wohlfahrtsverbandes, 
Hannover, Maschstr. 8, zu richten.

Fürsorgewesen.
Kleinrentnerfürsorge. Der Deutsche Städtetag hat 

in einein Rundschreiben an die Fürsorgeverbände 
betont, daß eine individuelle Evhöhung der Nicht» 
sähe in Rücksicht auf die Mieten der Kleinrentner 
notwendig sei, solange es unmöglich ist, daß die 
Kleinrentner Wohnungen erhalten, .die ihrem ver
ringerten Wohnbedarf entsprechen. Eine Anrech
nung der Einnahmen aus der Untervermietung soll 
selbstverständlich statt finden.

Zur Kleinrentnerfürsorgc ist neben dem Vor
schlag der Demokratischen Partei (siehe Deutsche 
Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, 3. Jahrgang, Nr. 5, 
-eite 240) ein weiterer Vorschlag von Senator a. D. 
-chickenberg, «Die Neichsversorgung der Klein
rentner" (Carl Heymanns Verlag), eingegangen, 
der eine Bemessung der Rente auf mindestens 
W»o RM., die sich bis zu 1200 RM. — stufenweise 
— erhöhen kann, für angemessen hält. Familien
zuschüsse und Sonderleistungen bei Berücksichtigung 
des Einzelfalles sind vorgesehen. Die Altersgrenze 
wird für Männer auf 00, für Frauen auf 50 Jahre 
festgesetzt; Bedürftigkeit gilt als Voraussetzung.

Die kommunale Wohlfahrtspflege fand eine ein
gehende Berücksichtigung auf der Hauptversamm
lung des Deutschen und Preußischen Städtetages 
am 23. und 24. September 1027 in Magdeburg. 
\'»t Hauptreferat des ersten Tages: „Reichspolitik 
und Städte" wies der Berichterstatter, der Präsi
dent des Städtetages, Dr. Mulert, auf die wirt

schaftliche Belastung der Städte durch Aufgaben 
hin, auf deren Zustandekommen sie nur einen 
geringen Einfluß haben. Zu diesen Aufgaben ge
hören vor allein die Gebiete der Wohlfahrtspflege, 
für welche die Ausgaben bekanntlich am stärksten 
innerhalb der kommunalen Etats gestiegen sind, 
während die Steuereinnahmen der Kom
munen sich seit 1913 nur um 75 v. H., die der 
Länder jedoch um 159 v. H. und die des Reichs um 
245 v. H. erhöht haben. Demgegenüber steht eine 
Steigerung der öffentlichen Ausgaben um etwa 
60 v. H., bei denen die Ausgaben für Wohlfahrts
pflege eine wesentliche Rolle spielen. In diesem 
Zusammenhang wurde auch die sehr verschiedcn- 
artig gestaltete Methode des Lastenaus
gleichs innerhalb der Länder berührt, der gerade 
für die größeren Städte sich sehr ungünstig aus
wirkt. Diese haben zwar infolge der Freizügigkeit 
auch hier wieder besonders auf dem Gebiet der 
Wohlfahrtspflege größere Lasten zu tragen, die je
doch beim Ausgleich nicht immer entsprechend be
rücksichtigt werden. Eine Besserung der jetzt herr
schenden Zustände ist von einem stärkeren Ausbau 
der Selbstverwaltung zu erwarten, für die zwar 
eine einheitliche Regelung der Grundlagen durch 
die Reichsinstanz erforderlich sei, die aber eine 
Bewegungsfreiheit in den unteren Instanzen ge
währleisten müsse. Diese Synthese von Einheit 
im großen und lebendiger Vielgestal
tung im örtlichen Kreise sei die Voraus
setzung für eine erfolgreiche Entwicklung kommu
nalen Lebens.

Die Verhandlungen des Preußischen Städte
tages vom 24. September 1927 waren ausschließlich 
auf das Gebiet der Wohlfahrtspolitik eingestellt 
unter dem Thema: Zusammenarbeit der 
ko m m u n a l e n und wirtschaftliche n 
S e l b st v e r w a l t u n g auf dem Gebiet der 
Sozialpolitik. Oberbürgermeister Bracht, 
Essen, arbeitet die Berührungspunkte heraus, die 
Zwischen den Aufgaben der kommunalen Wohl
fahrtspflege und denen der Sozialversicherung sich 
in immer steigendem Maße hecausgebildet haben. 
Diese Berührungspunkte werden durch die beiden 
neuen sozialpolitischen Gesetze: das Reichsgesctz zur 
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten und das 
Reichsgesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeits
losenversicherung, die beide am 1. Oktober 1927 in 
Kraft getreten sind, verstärkt. Bei der Durchführung 
dieser Gesetze ist eine verständnisvolle Zusammen
arbeit der einzelnen Träger unerläßlich, sowohl aus 
fiuauzielleu Rücksichten für die Träger, tvie aus 
volkswirtschaftlichen Rücksichten gegenüber den Ob
jekten. Vor allem muß auf dem Gebiet der sozialen 
Hygiene eine örtliche Zusammenfassung in Arbeits
gemeinschaften erfolgen, die sich auf alle Träger der 
Wohlfahrtspflege ausdehnt. Diese Forderung nach 
planvoll organisierten Arbeitsgemeinschaften wurde 
durch Louise Schröder, Altona, nach der Seite er
gänzt, daß die Gemeinden bei dem Ausbau der 
Wohlfahrtspflege auch als Kulturzentren ganz be
stimmte Aufgaben haben, die sowohl vorbeugende 
als nachgehende Gesundheitsfürsorge in engstem 
Zusammenwirken durchführen müssen. Die Bedeu
tung solcher planmäßigen Zusammenfassung ist für 
die Entwicklung des Deutschen Volkstörpers so 
wesentlich, daß alle formalen Bedenken überwunden 
werden müssen. Die sehr sachlichen und auf einem 
hohen Niveau stehenden Verhandlungen haben in 
ihrer klaren Formulierung wesentliches für die 
Verbreitung gesunder Ideen für eine planmäßige 
Wohlfahrtspflege getan.
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Kriegsbeschädigien- und Kriegshinlerbliebe-
nenfürsorge.
Die V. Novelle zum ReichSversorgungSgeseij, die

von den Organisationen der Kriegsbeschädigten und 
Kriegshinterbliebenen seit langer Zeit gefordert 
wird, liegt zurzeit im Entwürfe der Negierung dem 
Reichstage vor. Den Grund zu jener Forderung und 
zu ihrer Erfüllung bildet die Tatsache, das; dem 
Neichsversorgungsgefetz noch die Schlacken aus der 
Inflationszeit in so starkem Matze anhängen, datz 
der Reichstag nach Annahme der letzten Novelle er
klärte, eine weitere Änderung des Versorgungs- 
gesetzes -werde unvermeidlich sein, um berechtigte 
Forderungen zu erfüllen. Den Anlatz und die Ge
legenheit zur Einbringung der V. Novell^, bot die 
Gesetzesvorlage betr. die Neuregelung der Beamten- 
bcsoldung. Die Versorgung der Kriegsbeschädigten 
und Kriegshinterbliebenen ist mit der Beamten- 
besoldung schicksalsmätzig verbunden durch den § 87 
des RVG. Die Erhöhung des -Besoldungsetats bringt 
also eine Erhöhung des Versorgungsetats ohne 
weiteres mit sich. Während aber bei ähnlichen Ge
legenheiten der letzten Zeit die Versorgungsgebühr
nisse gleichmätzig bei allen Rentenberechtigten um 
den Prozentsatz erhöht wurden, um den die Beam- 
renbesoldung, soweit sie als Matzstab dient, stieg, soll 
dieses Mal eine andere Verteilung der Mittel auf 
die Versorgungsberechtigte,r Platz greifen, ähnlich 
wie es schon bei der Novellierung des Jahres 1025 
geschah. Die Renten der Leichtbeschädigten, also die 
Rentensätze von 30 und 40 v. H., waren bisher am 
meisten vernachlässigt worden.

Hauptziel des Entwurfes ist deshalb, diese Renten 
wieder in ein richtiges Verhältnis zu den Renten 
der Schwerbeschädigten und der Hinterbliebenen zu 
bringen. Das soll auf folgende Weise erreicht 
werden:

1. Die Grundrente wird allgemein verdoppelt.
2. Die bisher geltende Nentenerhöhung von 

22 v. H. fällt für alle Bezüge fort.
3. Der Begriff „Vollrente", nach der die Hinter

bliebenenrenten berechnet werden, wird neu definiert. 
Zu der Vollrentc gehört nicht mehr, wie bisher, auch 
die Schwerbeschädigtenzulage, sondern nur die 
Grundrente bei 100 v. H. mit der Ausgleichszulage.

4. Für die Zusahrente werden neue Beträge fest
gesetzt: für die Schwerbeschädigten bleibt sie etwa 
auf der bisherigen Höhe ohne die Nentenerhöhung; 
für die Hinterbliebenen behält sie die jetzige Höhe 
einschlietzlich der Nentenerhöhung.

Durch diese Mittel wird erreicht, datz die Ver-, 
sorgungsgobührnisse der Leichtbeschädigten sehr 
wesentlich steigen; mit sozialen Zulagen erreichen sie 
die Höhe der alten Renten nach dem MVG. 1606 ein
schließlich der Kriegszulage, jedoch ohne die Ver
stümmelungszulage. Auch die Gesamtgebührnisse der 
Schwerbeschädigten und der Hinterbliebenen steigen, 
jedoch in geringerem Matze, durchschnittlich etwa um 
10 v. H.

Ferner ist am Entwurf bemerkenswert: durch 
Festsetzung neuer Einkommcnsgrenzcn in Mark-Be
trägen, sowohl für die Gewährung von Zusatzrente 
als auch für die Gewährung der Elternrente und 
Elternbeihilfe, soll eine Erhöhung dieser Grenzen 
eintreten, jedoch eine geringere als diejenige, welche 
die bisherige Bezugnahme auf die Rente des Er
werbsunfähigen bringen würde. Die Erhöhung der 
Waiscnbeihilfe bis zur Höhe der Waisenrente wird 
ebenso ermöglicht, wie dies im Vorjahre bereits bei

der Witwenbeihilfe geschehen ist; die Möglichkeit für 
die Gewährung der Elternbeihilfe -wird für den Fall 
erweitert, datz die Ernährereigenschaft des ver
storbenen Sohnes nicht völlig feststeht.

Bei der Beratung des Gesetzentwurfes hat der 
Reichsrat beschlossen, datz für Zwecke der Erzie- 
hungs- und Ausbildungsfürsorge ein Betrag von 
15 Millionen RM. zur Verfügung gestellt werden 
soll. Cl.

Zugendwohlfahrt.
Aus dem Inhalt der September-Nummer des 

Zentralblattes für Jugendrecht und Jugendwohlfahrl.
Abhandlungen: Vom Eigenwert der An

staltserziehung, Pfarrer Friedr. Winkler, Erbach. — 
Jugendamt und Kleingartenbewegung, Reg.-Nat Tr. 
Storck, Lübeck. — Die Stellung.des Minderjährigen 
im amtlichen Entwurf eines Strafvollzuggesetzes, 
Dr. Albert Krebs, Eisenach.

Kleine Beiträge:
Vom Ästhetizismus in der Fürsorgeerziehung, Tr. 

H. Webler, Frankfurt a. M. — Berufsausbildung 
weiblicher Fürsorgezöglinge und der Entwurf des 
Berufsausbildungsgesetzcs, Elisabeth Noack, Stadi- 
roda. — Schutz -der Kinder im 1. Lebensjahre in 
Elsah-Lothringen, Wilh. Stein-Hilber, Eßlingen a. N.

Aus dem Inhalt der Oktober-Nummer des 
Zentralblatts.

Abhandlungen:
Jugendliche als Zeugen. Von Oberstaatsanwalt 

Dr. Elwert, Heilbronn. — Über die Durchführung 
des Pflegekinderschutzes. Von Dr. Käte Mende, 
Berlin. — Zur Übertragung der vormundschasi- 
lichen Obliegenheiten nach § 32 RJWG. Von Tr. 
H. Webler, Frankfurt a. Main.

Kleine Beiträge:
Der Begriff „Pflegekind" des RJWG. in der 

Praxis. Von Kreisfürsorgerin vr. rer. pol. Hedwig 
Abel, Eisenach. — Schutz der Kinder aus geschiede
nen und zerrütteten Ehen. Von Rechtsanwältin 
Dr. Marie Munk, Berlin. — Zwei Vorschläge im 
Anschluß an § 58 des neuen Entwurfs zum StGB. 
Von Landesrat Dr. Karl Vossen, Düsseldorf. — 
Kann die Beglaubigung der nach § 1706 Abs. - 
BGB. abzugebenden Erklärungen durch das 
Jugendamt in der Form eines Protokolls ge
schehen? Von Eduard Thias, Justizoberinspektor. 
Hamburg. — Ein Wort zu Dr. Marie Baums 
„Studie über Familienfürsorge". Von Dr. Elle» 
Simon, Hamburg. — Freizeit int Jugendgefäng
nis. Von Strafanstaltslehrer Fritz Kleist, Breslau.

Gefährdetenfürsorge.
Fürsorge und Bewahrung für weibliche Personen. 

Die Stadtmission Nürnberg (Verein für Innere 
Mission) hat in der Vogelherdstr. 43 ein zehn Bell'» 
umfassendes Fürsorge- und Bewahrungsheim ein
gerichtet, in dem sie ältere und frühere Fürsorge- 
zöglinge aufnimmt, die nicht ruhig sind, auf eigenen 
Fützen im Leben zu stehen und eines Haltes be
dürfen. Auch nicht voll erwerbsfähige Frauen wei
den ausgenommen. Beschäftigung im Haus, sowie in 
Gärtnerei und Landwirtschaft. Täglicher Verpfle
gungssatz 1,50 RM.; bei besonderen Leistungen 
evtl. Ermäßigung auf die Hälfte. — Ärztliche B- 
handlung, Krankenhausaufnahme u. dgl. weide» 
gesondert berechnet.
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Gesundheitsfürsorge.
(Bearbeitet von Dr. FranzGoldmann, Berlin.)

Über die Ausführungsbestimmungen der Länder, 
die bisher in Preußen, Sachsen, Baden, Bayern, 
Hessen, Hamburg erlassen sind, bringen wir in der 
Novembernummer einen eingehenden Bericht.

Verordnung zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten. Eine Verordnung des R. d. I. vom 
II. September 1927 (RGBl. Nr. 41, S. 295) bc- 
stimmt, daß zu den ärztlichen Eingriffen, die nur 
mit Einwilligung des Kranken vorgenommen 
werden dürfen, insbesondere die Behandlung mit 
Salvarsan-, Quecksilber- und Wismutpräparaten, 
die Entnahme der Rückenmarksflüssigkeit, die 
Blasenspiegelung, die Harnleitersondierung und die 
Dehnung der Harnröhre gehören.

Durchführung des Neichsgesetzes zur Bekämp
fung der Geschlechtskrankheiten in Berlin. Das 
Hauptgesundheitsamt der Stadt Berlin hat einen 
großzügigen und weitreichenden Organisationsplan 
aufgestellt, um das neue Neichsgesetz zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten durchzuführen. 
Vornehmlich ist dabei versucht worden, die gesund- 
heitsfürsorgerischen Absichten des Gesetzgebers zu 
verwirklichen und mit voller Absicht hat man. sich 
nicht auf reine Seuchenbekämpfung beschränkt. Um 
der Bevölkerung in jeder Weise die Möglichkeit zu 
eröffnen, sich gegen das Erwerben einer Geschlechts
krankheit zu schützen, werden in Zukunft in allen 
Rettungsstellen der Stadt Schutzmittel abgegeben 
werden, ohne daß die Abgabe an eine Bezahlung 
gebunden ist. Ebenso nehmen alle Rettungsstellen 
eine vorbeugende Behandlung nach dem Geschlechts
verkehr vor, wobei gleichfalls Gebühren nur von 
zahlungsfähigen Personen erhoben werden. Die 
zur Zeit vorhandenen 14 städtischen Beratungs
und Untersuchungsstellen für Geschlechtskrankheiten 
lverden in den nächsten Monaten entsprechend dem 
Bedürfnis vermehrt werden, bis ein lückenloses 
Netz geschaffen ist. Für die Durchführung der Be
handlung Erkrankter sind die bereits vorhandenen 
Behandlungsstellen auf neun vermehrt worden. 
Jedem Besucher einer Beratungsstelle steht es frei, 
ob er sich gegebenenfalls der Behandlung in einer 
Behandlungsstelle oder bei einem Arzte der freien 
Praxis unterziehen will. Mit den ärztlichen Organi
sationen wird ein Vertrag geschlossen, der die Durch
führung der freien Arztwahl gestattet. Die Be
handlung wird grundsätzlich nicht von irgendwelchen 
finanziellen Verpflichtungen abhängig gemacht, vor 
allem unterbleibt die spätere Wiedereinziehung von 
Kosten über den Umfang hinaus, den der Kranke 
freiwillig zu Beginn der Behandlung übernommen 
hat. Dies gilt nicht nur für die ambulante, sondern 
ebenso für die Krankenhausbehandlung. Die Prü
fung der Fürsorgebedürftigkeit ist den Beratungs- 
stellen übertragen, so daß die Einschaltung 
von Ämtern oder Wohlfahrtskommissionen mit der 
dadurch bedingten Verzögerung vermieden ist und 
;}uq um Zug gehandelt werden kann. Zur Ge
winnung der Mitarbeit der Bevölkerung ist eine 
Äufklärungsaktion in der letzten Septemberwoche 
veranstaltet worden. Einer Eröffnungsveran
ilaltung folgte eine große Reihe öffentlicher 
Vorträge, die durchweg mit Filmvorführungen 
einhergingcu. Besuch und Anteilnahme der 
Bevölkerung waren überraschend groß. Außer
dem wurden die bei der Stadt tätigen Arzte in

einem 14tägigen Kurse von den ersten Fachleuten 
in die neuen Bestimmungen eingeführt, in den 
ärztlichen Standesvereinen, bei der Hebammenschaft 
und den sonst unmittelbar beteiligten Kreisen 
wurden gleichfalls zahlreiche Vorträge gehalten. 
Eines der erfreulichsten Ergebnisse der Vorarbeiten 
war. die Bildung einer Einheitsfront von Stadt, 
Versicherungsträgern und Ärzteschaft, die unter 
Zurückstellung mancher eigenen Interessen ge
meinsam arbeiteten und sich auch organisatorisch 
banden. Außerdem ist eine Sondernummer des Ber
liner Wohlfahrtsblattes hcrausgcgebcn worden.

Sterbefälle an Geschlechtskrankheiten. Die 
standesamtlich gemeldeten Sterbefälle an venerischen 
Krankheiten stellen infolge der Mängel der Todes- 
ursachenfestellung nur Mindestzahlen dar. In 
Preußen starben im Jahre 1924 (1923) insgesamt 
1439 Personen (1655), und zwar 791 Männer und 
648 Frauen (1918 bzw. 737). Die Gesamtsterbe- 
ziffer ist von 0,43 je 10 000 Lebende auf 0,38 zu
rückgegangen. Die Hauptmasse der Sterbefälle ent
fällt auf das erste Lebensjahr, also die Säuglinge 
mit angeborener Syphilis. Bei ihnen haben sich die 
Sterbeziffern auf der gleichen Höhe wie im Vor
jahre gehalten, während der Rückgang der Gesamt
sterblichkeit im wesentlich jenseits des 40. Lebens
jahres in Erscheinung tritt.

Hieraus erhellt wiederum die große Wichtigkeit 
einer vorbeugenden Behandlung, zu deren Durch
führung der Ausbau der Schwangerenfürsorge 
dringend erforderlich ist. (Die einzelnen Zahlen sind 
in der Med. statist. Nachrichten, Jg. 14. H. 2, 
S. 91, 1927 veröffentlicht.)

Bevölkerungsbewegung in Deutschland. Nach den 
jetzt vorliegenden Zahlen über das erste Halbjahr 1927 
sinkt der Geburtenüberschuß in den 40 deutschen 
Großstädten weiter. Auf 1000 Einwohner und das 
Jahr berechnet waren im Jahre 1925 16,8, im 
Jahre 1926 15,9 und im Jahre 1927 15,2 Lebend
geborene zu verzeichnen. Es starben in den ent
sprechenden Zeitabschnitten überhaupt 10,3 bzw. 10,1 
bzw. 10,1. Die Säuglingssterblichkeit betrug 1,3 
bzw. 1,2 bzw. 1,2. Die Sterblichkeit an Tuber
kulose sank von 1,28 über 1,06 auf 1,01.

Weltbcvölkerungskougrefr. In Genf fand in den 
ersten Tagen des September zum ersten Male eine 
von fast 60 Staaten beschickte „worid population 
Conference“ statt. Besonders die Ausführungen des 
Berliner Sozialhygienikers Prof. Grotjahn über die 
Wandlungen der Geburtenziffer und seine Vor
schläge zur Erhaltung des Bevölkerungsbestandes 
.in Deutschland durch Elternschafts- oder Kinder
rentenversicherung erregten starke Aufmerksamkeit.

Deutsche ForschuugSanstalt für Tuberkulose. In 
Hamburg wurde am 15. September eine deutsche 
Forschungsanstalt für Tuberkulose eröffnet, die ihr 
Entstehen der Initiative von Prof. Brauer ver
dankt. Anlage und Betrieb der neuen Einrichtung 
sind durch das Zusammenwirken der Stadt Ham
burg, der Landesversicherungsanstalten und des 
Reichsministeriums des Innern ermöglicht worden. 
Besonderer Wert wird auf die Erforschung der 
Klimawirkung gelegt.

Heilstätte für Alkohols anke. Die Innere Mission 
hat auf dem Restgut Atenken, Post Promitten, 
Kreis Labiau (Ostpreußen), eine unter Leitung von
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Pfarrer Reinhard stehende Heilstätte für Alkohol- 
kranke errichtet. Die Verpflegungskosten werden mit 
4,50 Mark pro Tag berechnet. Die Anstalt gilt als 
offen.

Strafgefangenenfürsorge.
Kriminal-biologische Untersuchungen von Gefan

genen. In den bayerischen Strafanstalten werden 
in größeren; Umfange kriminal-biologische Unter

suchungen vorgenommen, deren Ergebnisse dem zu
ständigen Straftegister mitgeteilt werden. Sam
melstelle für das Material ist das Zuchthaus in 
Straubing.

Auskunft darf über den Vermerk nur den Zentral
behörden, Strafverfolgungsbehörden, Gefangenen- 
anstalten oder Polizeibehörden erteilt werden. Bei 
solchen Auskünften wird auf die Tatsache der er
folgten Untersuchung hingewiesen.

Rechtsprechung des Bundesamts für das Heimakwesen.
Organe einer Fürsorgebehörde sind auch die Mit- 

glieder des öffentliche Fürsorge bewilligenden Wohl
fahrtsausschusses einer Gemeinde, sofern six nach 
tatsächlicher Übung Untcrstützungsanträge von Hilfs
bedürftigen entgegennehmen und für ihre Behand
lung in dem Ausschuß sorgen. Ihre Kenntnis von 
einem Fürsorgefalle genügt daher für die Bejahung 
des Eintritts der Hilfsbedürftigkeit im fürsorge
rechtlichen Sinne.

Ein BF«, ist gemäß 8 7 Abs. 2 Halbsah 1 F«. 
endgültig fürsorgepflichtig, wenn während des Vor
handenseins des gewöhnlichen Aufenthalts in seinem 
Bezirke die Notwendigkeit öffentlicher Fürsorge be
standen hat und ein Organ einer Fürsorgebehörde 
hiervon Kenntnis besaß. Dies ist nicht dahin zu 
verstehen, daß diese Kenntnis frühestens mit dem 
Eintritt der Notwendigkeit öffentlicher Fürsorge ver
mittelt werden könne. Daß ein Organ einer Für- 
svrgebehörde von der Notwendigkeit öffentlicher Für
sorge Kenntnis hatte, ist vielmehr auch dann zu 
bejahen, wenn bereits vor dem mit Bestimmtheit zu 
erwartenden Eintritt der Notwendigkeit öffentlicher 
Fürsorge dem Organ der Fürsorgebehörde — z. B. 
infolge eines für die Zukunft gestellten Unter- 
stühungsantrags — bekannt war, daß die Notwendig
keit öffentlicher Fürsorge eintreten 'werde.

(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 18. Juni 1927, BFB. Landkreis
Ahrweiler gegen BFB. Landkreis Neuwied 

— Ber. L. Nr. 238. 26 —.)

Gründe:
Der Kläger hat dem Rentner Johann S. auf 

einen am 9. Oktober 1925 gestellten Alltrag unter 
dem 27. November 1925 eine monatliche Unter
stützung von 30 NM. für die Zeit seit Oktober 1925 
bewilligt und ihn davoil unterm 11. Dezember 1925 
benachrichtigt. Er behauptet, daß S. bereits in 
Linz im Bezirk des Beklagten, seinem früheren 
Aufenthaltsorte, hilfsbedürftig gewesen sei und hat 
daher Klage erhoben mit dem Anträge, den Be
klagten zu verpflichten:

1. Die Hilfsbedürftigkeit für S. nebst Haus
hälterin Katharina S. anzuerke: nen,

2. die aufgewendeten und noch aufzuwendenden 
Kosten zu erstatten.

Der erste Richter hat die Klage mit der Be
gründung abgewiesen, daß die Hilfsbedürftigkeit des 
Johann S. in Linz noch nicht einer Fürsorgebehörde 
erkennbar geworden sei.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung 
macht der Kläger geltend, daß S., wenn auch nicht 
bei der zuständigen Amtsstelle, so doch bei der Stadt
verordneten und dem Mitgliede der Wohlfahrts
kommission, Fräulein B., einen Unterstützungs
antrag gestellt habe, den sie bei der zuständigen

Stelle anbringen sollte. Ob sie das getan habe, sei 
nicht bekannt. Es sei aber der Stadtverwaltung 
bekannt gewesen, daß S., der über 70 Jahre in 
Linz gewohnt habe, nach Aufgabe der Hausmeister- 
stelle kein Einkommen mehr gehabt habe. S. habe 
schon vor seinem Zuzug in Remagen dort Unter
stützung nachgesucht, worauf ihm zunächst bedeutet 
worden sei, daß er den Antrag in Linz stellen müsse. 
Anderenfalls hätte der Kläger die Niederlassung in 
Remagen verweigern können.

Der Beklagte beantragt Zurückweisung der Be
rufung. Er bestreitet unter Bezugnahme auf eine 
Äußerung der Maria B., daß S. in Linz Unter
stützung beantragt habe. Er sei auch dort keines
wegs als hilfsbedürftig bekannt gewesen.

Das Bundesamt hat über die beiderseitige! 
Parteibehauptungen Beweiserhebung angeordnet 
durch Vernehmung des Johann S., der Frau I., der 
unverehelichten Katharina S. und der unverehe
lichten Maria B.

Der Beklagte entnimmt ans dem Ergebnis der 
Beweisaufnahme, daß S. in Linz niemals Unter 
stützung nachgesucht habe, während der Kläger daS 
Gegenteil daraus folgert.

Auf die Anfrage des Bundesamts an den 
Kläger, ob er behaupten wolle, daß Fräulein B. 
als Fürsorgeorgan des Beklagten zu gelten habe, 
hat der Kläger erwidert, in den Wohlfahrts- bzw. 
Armenkommissionssitzungen würden die Unter
stützungen für die Bedürftigen festgesetzt. In den 
Sitzungen würden von den Mitgliedern der Kom
mission stets Anträge von Bedürftigen vorgebrackn. 
sei es, daß die Hilfsbedürftigen die Anträge gestellt 
haben oder nicht. Die Mitglieder der Kommission 
seien die Vertrauensleute der Armen.

In dem letzten Verhandlungstermine hat der 
Vertreter des Beklagten ausgeführt, S. sei in Linz 
nicht hilfsbedürftig gewesen, da er bis zum Schlüsse 
seines dortigen Aufenthalts noch die Hausmeister- 
steile bei dem Katholischen Gesellenverein innegehaln 
ha >e. Es würde sich also in Linz nur um vorüber
gehende Fürsorge gehandelt haben, die nicht zulässig 
sei. Ein Fürsorgeorgan sei Fräulein B. nicht ge
wesen. Sie habe als Stadtverordnete dem Wohl' 
fahrtsausschnß angehört, für den eine Satzung nichi 
bestehe. Dieser Ausschuß beschließe über die Be
willigung von Unterstützungen Hilfsbedürftiger. 
Von den Mitgliedern vorgebrachte Anträge würden 
in den Geschäftsgang gegeben, insbesondere zur 
Vernehmung des Antragstellers. Fräulein B. sei be
sonders rührig im Entgegennehmen und Vorbringen 
von Anträgen Hilfsbedürftiger gewesen, könne aber 
nicht als Fürsorgeorgan angesehen werden. Einen 
Unterstützungöantrag für S. habe sie in dem Aus
schuß oder an anderer Stelle nicht vorgebracht.

Die Berufung ist hinsichtlich der seit dem 11. De
zember 1925 aufgewendeten Kosten begründet.
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Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme trägt 
das Bundesamt keine Bedenken, anzunehmen, daß 
Katharina S. noch während des Aufenthalts in Linz 
bei der Zeugin B. einen Unterstützungsantrag an
gebracht hat. Katharina S. hat dies eidlich mit 
Bestimmtheit bekundet und es bestehen keine Be
denken gegen ihre Glaubwürdigkeit, zumal da die 
Zeugin B. ihre ursprüngliche Behauptung, ein 
Unterstützungsantrag sei bei ihr nicht gestellt worden, 
dahin eingeschränkt hat, sie könne sich eines solchen 
Antrags nicht erinnern. Unbedenklich war S. in
folge des Verlustes seiner Hausmeisterstelle und 
seines hohen Alters hilfsbedürftig; durch den Bezug 
einer Invalidenrente und eines kleinen Garten
grundstücks in Linz wurde diese Hilfsbedürftigkeit 
nicht völlig beseitigt. Fräulein B. setzte daher auch 
keinen Zweifel in seine Hilfsbedürftigkeit. Daß diese 
erst am 1. Oktober 1026 mit dem Verluste der Haus- 
meisterstelle eintreten mußte, während die Zeugin S. 
den Antrag schon früher gestellt hatte, ist unerheb
lich. Wenn der zuständige Bezirksfürsorgeverband 
mit'seiner Hilfe auch erst am 1. Oktober hätte ein
zutreten brauchen, so wäre doch die Bewilligung 
einer Unterstützung für den Zeitpunkt der später mit 
Bestimmtheit zu erwartenden Hilfsbedürftigkeit keine 
nur vorbeugende Maßnahme gewesen. Es kann viel
mehr nur als zweckmäßig bezeichnet werden, wenn 
der Bezirksfürsorgeverband bereits vor dem er
warteten Eintritt der Hilfsbedürftigkeit so rechtzeitig 
eine Unterstützung bewilligt, daß der Hilfsbedürftige 
mit diesem Eintritt auch in den Genuß der Unter
stützung tritt.

Es bleibt daher nur noch zu prüfen, ob die 
Zeugin B. derart als ein Fürsorgeorgan des Be
klagten angesehen werden kann, daß ein bei ihr 
gestellter Antrag die endgültige Fürsorgepflicht des 
Beklagten begründet hat. Diese Frage mutz nach 
Lage der Sache bejaht werden. Die Zeugin S. hat 
sich an die Zeugin B. gewandt, weil sie annahm, 
daß sie ihr als Stadtverordnete werde helfen können. 
Als solche allein wäre die letztere allerdings noch 
kein Fürsorgeorgan gewesen. Sie war aber gleich
zeitig Mitglied des Wohlfahrtsausschusses, der über 
Unterstützungen zu beschließen, also fürsorgerechtliche 
Maßnahmen zu treffen hatte. Da für diesen Aus
schuß keine Satzung besteht, können die Befugnisse 
seiner Mitglieder nur aus der tatsächlichen Übung 
entnommen werden. Diese ist dahin gegangen, daß 
die Ausschußmitglieder, und besonders die Zeugin 
B., als sogenannte Vertrauenspersonen der Hilfs
bedürftigen deren Anträge entgegenzunehmen pfleg
ten, über die dann nach der erforderlichen Prüfung 
im Ausschuß befunden wurde. Damit haben die 
Ausschugmitglieder tatsächlich die Funktionen von 
Fürsorgeorganen im Sinne der §8 2, 15 Abs. 3 
PrAV. zur FV. ausgeübt. Wenn dann S., nachdem 
ihm in Linz keine Unterstützung bewilligt worden 
war, nach Remagen verzog und dort unterstützt 
werden mußte, so ist der Beklagte endgültig für- 
sorgepflichtig.

Ter Klageantrag des Klägers nennt keinen be
stimmten Betrag, so daß dessen Festsetzung erforder
lichenfalls einem besonderen Verfahren Vorbehalten 
bieiben muß. Wenn in dem Antrag auch die Haus
hälterin des S. erwähnt wird, so kommt diese für 
das vorliegende Verfahren nicht in Betracht. Denn 
der Unterstützungsantrag ist von Frau I. nur für 
ihren Vater gestellt worden und auch ihm allein hat 
der Kläger nach Prüfung seiner Verhältnisse eine 
Unterstützung bewilligt. Tie Zeugin S. hat auch 
für sich keine Unterstützung bei der Zeugin B. nach- 
g.sucht. Was den Zeitpunkt des Beginns der Er- 
srattungspflicht des Beklagten anlangt, so handelt es

sich bis zum 11. Dezember 1925, dem Tage der 
Benachrichtigung des S. von der Bewilligung der 
Unterstützung, um eine nicht erstattungsfähige Nach
tragszahlung (vgl. Urteile des BA. vom 14. Mai 
1927 i. S. Wohlau/Habelschwerdt *) und vom 21. Mai 
1927 i. S. Osterburg/Berlin, zum Abdruck in Vd. 66 
bestimmt).

Mit diesen Maßgabena) mußte die Verurteilung 
des Beklagten unter Abänderung der angefochtenen 
Entscheidung erfolgen. Die weitergehenden Anträge 
des Klägers mußten abgelehnt werden. Die Kosten 
des Rechtsstreits sind jeder Partei zur Hälfte auf
erlegt worden.

Hat der Fürsorgcvcrband A. einen Hilfsbedürf
tigen in den Bezirk des Fürsorgeverbandes B. abge
schoben und schickt dieser darauf den Hilfsbedürf
tigen unter Verweigerung der Fürsorge in den 
Bezirk des Fürsorgevcrbandes A. zurück, so kann der 
Fürsorgeverbano A. den Fürsorgeverband B. nicht 
wegen Abschiebung in Anspruch nehmen, weil er sich 
selbst einer Abschiebung schuldig gemacht hat.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen
vom 18. Juni 1927, BFV. Stadt Essen gegen
BFV. Landkreis Labiau — Ber. L. Nr. 136.

27 -.)
Gründe:

Der Bergmann Heinrich H., der mit seiner Ehe
frau bei seinen Eltern in Essen wohnte, ist lungen
leidend und ist von dem Bezirksfürsorgeverband 
Stadt Essen wiederholt unterstützt worden, zuletzt 
mit 32 M. monatlich. Am 11. August 1925 erschien 
er auf dem Wohlfahrtsamte des Klägers, erklärte, 
daß er aus der Heilstätte Beringhausen als un
heilbar entlassen worden sei und beantragte für 
sich und seine Frau Geld zur Reise nach Nemonien, 
Kreis Labiau, zu seinen Schwiegereltern. Er gab 
an, seine Schwiegereltern hätten ihm geschrieben, 
daß er bei ihnen Aufnahme finden könne; sie würden 
ihn ohne öffentliche Unterstützung unterhalten und er 
beabsichtige, dauernd bei ihnen Wohnung zu nehmen. 
Der Kläger stellte dem H. darauf einen Gutschein 
für zwei Fahrkarten nach Nemonien aus und H. 
fuhr darauf mit seiner Frau an demselben Tage 
nach dort.

Der Kläger behauptet, daß H. sich am 5. No
vember 1925 wegen Lungenblutens zu Dr. Lack 
in Labiau zwecks Untersuchung und Behandlung 
begeben habe. Er habe von dem Wohlfahrtsamt in 
Labiau einen entsprechenden Gutschein verlangt, der 
ihm aber mit dem Bemerken verweigert worden 
sei, er gehöre nach Essen. Man habe ihm einen 
Fahrschein bis nach Königsberg ausgehändigt; dort 
habe man ihm einen Fahrschein nach Essen mit 
dem Bemerken gegeben, daß man in Ostpreußen 
genug eigene Hilfsbedürftige habe. H. ist dann nach 
Essen gefahren und dort am 9. November 1925 
wegen offener Lungentuberkulose in Krankenhaus
pflege genommen worden.

Der Kläger behauptet, daß sich der Beklagte eine 
Abschiebung des H. habe zuschulden kommen lassen

') Lfd. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 247.
3) Nach dem Tenor der bundesamtlichen Ent

scheidung ist der Beklagte — unter Zurückweisung 
der Berufung im übrigen — verurteilt worden, dem 
Kläger die für Johann S. seit dem 11. Dezember 
1925 verauslagten Unterstützungsbeträge — vorbe
haltlich der Feststellung ihres Betrages in einem be
sonderen Verfahren — zu erstatten.
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und verlangt Erstattung der ihm bis zum 4. März 
1926 mit 629,10 M. entstandenen Kosten nebst 
25 v. H.'Zuschlag.

Der Beklagte bestreitet, daß eine Abschiebung 
vorliege.

Der erste Richter hat die Klage nach Ver
nehmung der Schwiegereltern des H., seiner Ehe
frau, des Stadtobersekretärs Rodat und des Dr. Lack 
abgewiesen, weil er den Beweis einer Abschiebung 
und des gewöhnlichen Aufenthalts des H. in Ne- 
monien nicht als erbracht ansieht.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger unter 
Aufrechterhaltung seiner bisherigen Ausführungen 
das Rechtsmittel der Berufung eingelegt, deren Zu
rückweisung der Beklagte beantragt.

Das Rechtsmittel konnte keinen Erfolg haben.
Es kann dahingestellt bleiben, ob der Beklagte 

sich einer Abschiebung schuldig gemacht hat, da der 
Kläger ausweislich seiner Akten den H. zuvor selbst 
nach Nemonien in den Bezirk des Beklagten ab
geschoben hat. Er hat ihm, obwohl er angab, un
heilbar lungenleidend zu sein, auf seine bloße An
gabe hin, seine Schwiegereltern würden ihn auf 
eigene Kosten unterhalten, und ohne zu prüfen, ob 
diese dazu willens und imstande wären, Fahrkarten 
nach Nemonien bewilligt. Der Kläger hat auch die 
Angabe des H., seine Schwiegereltern hätten ihm 
geschrieben, er könne bei ihnen Aufnahme finden, 
nicht nachgeprüft, obwohl cs nahegelegen hätte, sich 
dies angebliche Einladungsschreiben der Schwieger
eltern vorlegen zu lassen. Hätte der Kläger das 
verlangt, so würde er erfahren haben, daß ein der-, 
artiges Schreiben gar nicht bestand, wie die 
Schwiegereltern eidlich bekundet haben; sie haben 
gar nicht daran gedacht, den Schwiegersohn zu sich 
kommen zu lassen. Der Kläger hatte also keinen 
Anhalt für die Annahme, daß die Hilfsbedürftigkeit 
des von ihm seit längerem unterstützten schwer 
lungenleidenden, in Esten wohnhaften H. durch die 
Gewährung von Reisegeld behoben sein würde; wenn 
er trotzdem Reisegeld gewährt hat, so liegt darin 
eine Abschiebung (vgl. Bd. 65, S. 84 »). H. ist dann 
auch gar nicht in Nemonien geblieben; er ist wieder
holt abwesend gewesen, angeblich zweimal in Esten 
und dann in Ercfeld und Juwendt. Seine Hilfs
bedürftigkeit ist nicht unterbrochen gewesen, weil er 
infolge seines schweren Lungenleidens einem Erwerbe 
nicht nachgehen konnte und seine Schwiegereltern 
nicht für ihn eintraten. Wenn dann schließlich der 
Beklagte dem H. die erforderliche Hilfe versagt und 
ihn zur Rückreise nach Essen veranlaßt hat, so kann 
der Kläger daraus keine Ansprüche gegen den Be
klagten herleiten, weil er den H. selbst zuvor im 
hilfsbedürftigen Zustand in den Bezirk des Beklagten 
abgeschoben hat (vgl. Krech-Baath, Erläuterung des 
U. W. G., 15. Auf!.. Anm. 61 b zu 8 28).

Die Berufung mußte daher auf Kosten des 
Klägers zurückgewiesen werden.

Der Anspruch aus 8 17 Abs. 1 FB. setzt voraus, 
daß die Gewährung öffentlicher Fürsorge durch den 
Kläger mit der Abschiebung seitens des Beklagten 
in ursächlichem Zusammenhang steht. Dieser Zu
sammenhang wird nicht dadurch unterbrochen, daß 
außer dem 'wegen Abschiebung in Anspruch ge
nommenen Beklagten noch ein weiterer Verband sich 
hinsichtlich desselben Hilfsbedürftigen einer Ab
schiebung schuldig gemacht hat. Ist ein Hilfs-

*) II. Jhrg. dieser Zeitschrift S. 96.

bedürftiger zunächst von dem BFB. A in den 
BFB. B und sodann von dem BFB. B in den 
BFB. C abgeschoben worden, so kann daher der 
BFB. C den BFB. A gleichwohl wegen Abschiebung 
in Anspruch nehmen.

(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 18. Juni 1927, BFB. Stadt Köln
gegen BFB. Stadt Trier — Ber. L.

Nr. 73. 27 —.)
Gründe:

Durch die Vorentscheidung ist der Beklagte ver
urteilt worden, dem Kläger 387 RM. Kosten zu 
erstatten, die ihm durch die Krankenhausbehandlung 
und -pflege des Tagelöhners Peter L. in der Zeit 
vom 4. Januar 1926 bis zum 30. Marz 1926 ent
standen sind, sowie ihm 96,75 NM. für Verwaltungs
mehraufwand zu zahlen, auch die Kosten des Rechts
streits zu tragen. Der Vorderrichter sieht als fest- 
gestellt an, daß der Beklagte sich einer Abschiebung 
des L. schuldig gemacht habe.

Mit der Berufung macht der Beklagte geltend: 
L. sei nicht, wie der Vorderrichter annehme, wegen 
Gesichtsfurunkulose aus Luxemburg ausgewiesen 
worden. Wäre eine Ausweisung wegen Hilfs
bedürftigkeit ‘) erfolgt, so wäre L. nach vorheriger 
Benachrichtigung einem Grenzfürsorgeverband 
formell übergeben worden, wie es sonst in ähn
lichen Fällen entsprechend der Gothaer Konvention 
zu geschehen pflege. L. habe sich beim Beklagten 
nicht krank gemeldet und nicht um Aufnahme in 
ein Krankenhaus gebeten. Nach der beim Beklagten 
geführten Kontrolle der Durchreisenden habe L. 
angegeben, er wolle nach Köln fahren. Dieser An
gabe sei im Gegensatz zu einer späteren Angabe 
des L. um so mehr Glauben zu schenken, als er 
vor seiner Ausreise nach Luxemburg mehr als fünf 
Jahre in Köln gewohnt habe.

Der Kläger ist diesen Darlegungen entgegen- 
getreten.

Auf Veranlassung des Bundesamts ist L. über 
die Frage, ob er nach seiner Rückkehr von Luxem
burg nach Deutschland beim Wohlfahrtsamt zu 
Trier wegen Furunkulose seine Aufnahme in ein 
Krankenhaus nachgesucht und dabei erwähnt habe, er 
sei wegen dieser Erkrankung aus Luxemburg aus
gewiesen worden, und ob der Beamte des Wohl
fahrtsamts ihm hierauf gesagt habe, er müste sich 
nach Köln begeben, weil er dort zuletzt gearbeitet 
hätte, sowie ob ihm das Wohlfahrtsamt einen Fahr
schein bis Schmidtheim ausgehändigt habe, ohne daß 
er darum gebeten gehabt habe.

Dem Rechtsmittel war der Erfolg zu versagen.
Nach der glaubhaften -eidlichen Aussage des L., 

die mit seinen zu Protokoll des Klägers gemachten 
Angaben vom 5. Januar 1926 inhaltlich überein- 
stimmt, hat er sich am 3. Januar 1926 bei dem 
Wohlfahrtsamt in Trier gemeldet und um Auf
nahme in ein Krankenhaus gebeten, da er sich vom 
Vieh eine eitrige Wunde am Halse zugezogen hatte. 
Von dem Wohlfahrtsamt ist ihm zunächst bedeutet 
worden, er möge nach Luxemburg zurückgehen, wo 
er, seiner Angabe nach, zuletzt gearbeitet hatte, und. 
nachdem er erwähnt hatte, er sei gerade von dort 
auSgewiesen, und auf Befragen Köln als seinen 
früheren deutschen Arbeitsort genannt batte, aus
gefordert worden, nach Köln zu fahren. Gleichzeitig 
ist ihm ein Fahrschein bis Schmidtheim auS- 
gehändigt worden, obgleich er nicht darum, sonder» 
lediglich um einen Krankenschein für die Stadt Trier 
gebeten hatte.

1) Infolge der Gesichtsfurunkulose.

&
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Die Versuche des Beklagten, die Aussage L.s 
als unglaubwürdig erscheinen zu lassen, gehen fehl. 
Ter Hinweis auf die Gothaer Konvention ist nicht 
beweiskräftig. Es erscheint keineswegs unglaub
haft, daß eine Luxemburger Ortspolizeibehörde 
kurzer Hand L. zur Abreise nach Deutschland auf
gefordert hat, statt nach den Vorschriften der 
Gothaer Konvention vom 15. Juli 1851, der Luxem
burg 1855 beigetreten ist (GS. S. 31), formell zu 
verfahren.

Die sogenannte „Kontrolle der Durchreisenden", 
die der Beklagte geführt hat, muß gegenüber der 
eidlichen Aussage des L. versagen, da sie sich ledig
lich darüber verhält, welches -Ziel Personen, die vom 
Beklagten mit Fahrscheinen versehen worden sind, 
augegeben haben, nicht aber über die Verhand
lungen, die der Verabfolgung des Fahrscheins vor
aufgegangen sind.

Unverständlich ist schließlich der im ersten Rechts- 
zug erhobene Einwand, die Versagung der erbetenen 
.h rankenhauspflege und die Verabfolgung des Fahr
scheins sei kausal für die dem Kläger erwachsenen 
kosten deshalb nicht gewesen, weil die Fürsorge- 
beHörde in Schmidtheim dem L. von neuem einen 
Fahrschein, und zwar bis Köln, ausgehändigt habe. 
Ist letzteres zutreffend, so hat sich der für Schmidt- 
Heim zuständige Bezirksfürsorgeverband möglicher
weise gleichfalls einer Abschiebung schuldig gemacht, 
der Kausalzusammenhang zwischen dem pflicht
widrigen Verhalten des Beklagten und der Not
wendigkeit des Eintretens des Klägers ist dadurch 
nicht unterbrochen.

Haftet sonach der Beklagte dem Kläger gemäß 
8 17 Abs. 1 FV. und gibt die Höhe der eingeklagten 
kosten zu Bedenken keinen Anlaß, so war die Vor
entscheidung aufrechtzuerhalten.

Bewahranstalten im Sinne des 8 11 Abs. 2 
UWG. sind nur Anstalten, die nach ihrer Einrich
tung und Zweckbestimmung dazu -dienen, ihre eines 
besonderen Schutzes bedürftigen Insassen durch Auf
nahme in ihre Obhut vor Schaden an Leib oder 
Leele zu bewahren. Ein Obdachlosenasyl, das ledig
lich dem Wohnbcdürfnis von Ovdachlosen dient, ist 
daher keine Bewahranstalt im Sinne des 8 11 
Abs. 2 Uffi®.1).

(Urteil des Bundesamts für buc Heimat
wesen vom 21. Mai 1927, BFV. Stadt Biele
feld gegen BFV. Stadt Oberhausen — Der. L.

Nr. 231. 26 —.)

Gründe:
Der Kläger hat beantragt, den Beklagten kosten

pflichtig zu verurteilen, ihm an tarifmäßigen Kosten 
Ul,67 NM. nebst 12 v. H. Zinsen seit Klagezu- 
slellung zu erstatten, die er vom 24. Januar 1924

') Die in der Entscheidung Band 63 S. 3 (1. Jahr- 
gang dieser Zeitschrift S. 521) von dem Bundesamt 
gegebene Begriffsbestimmung der Fürsorgeanstalt 
im Sinne des 8 9 Abs. 1 FV. deckt sich im wesent
lichen mit obiger Begriffsbestimmung der Bewahr- 
austalt im Sinne des 8 II Abs. 2 UWG. Daher ist 
ein Obdachlosenasyl auch keine Fürsorgeanstalt im 
'sinne des § 9 Abs. 1 FV., die Insassen eines Ob
dachlosenasyls können deshalb am Orte des Asyls 
den gewöhnlichen Aufenthalt begründen. In dem 
vmi dem Bundesamt gefaßten Leitsatz zu obigem 
JHtcil vom 21. Mai 1927 wird dies ausdrücklich 
il'-rgestellt.

bis 24. Dkirz 1924 für die Kur und Verpflegung des 
erkrankten Schlossers Josef A. aufgeweudet hat. Er 
behauptet, A. habe durch seinen Aufenthalt in Ober
hausen in der Zeit vom November 1921 bis zum 
Februar 1923 den Unterstützungswohnsitz daselbst 
erworben.

Der Beklagte hat die Abweisung der Klage in 
Antrag gebracht. Er macht geltend: Auf den Pflege
fall finde das Recht der Fürsorgevcrordnung An
wendung. Danach sei der .Beklagte nicht endgültig 
verpflichtet, weil A. bei Eintritt der Hilfsbedürftig
keit nicht den gewöhnlichen Aufenthalt in seinem 
Bezirke gehabt habe. Aber auch wenn das Unter- 
stützungswohnsitzgesetz anzuwenden sei, sei der Be
klagte nicht haftbar, weil A. sich in Oberhausen in 
einem Asyl, und zwar nur mit Unterbrechungen, 
aufgehalten habe.

Der Kläger ist. diesem Vorbringen entgegen
getreten. Der Vorderrichter hat den Beklagten ver
urteilt, dem Kläger 111,67 NM. nebst 12 v. H. 
Zinsen seit dem 2. August 1924 zu zahlen. Er führt 
aus: Da ein Ausnahmefall des 8 26 Abs. 1 und 2 
FV. nicht vorliege, sei der Streitfall nach dem Unter
stützungswohnsitzgesetz zu beurteilen. A. habe durch 
einjährigen Aufenthalt in Oberhausen daselbst den 
Unteichützungswohnsitz erworben und ihn zur Zeit 
des Beginns der vom Kläger gewährten Unter
stützung noch nicht verloren gehabt.

Mit der Berufung macht der Beklagte geltend: 
A. habe in dem Hause Mülheimer Straße 129, in 
dem er sich in Oberhausen aufgehalten haben solle, 
weder Wohnung noch Aufenthalt begründen können. 
Das Haus diene als Polizeigefängnis, verbunden 
mit dem Obdachlosenasyl für obdach- und mittellose 
Durchreisende; es sei also eine öffentliche Anstalt. 
Das Haus unterliege der Kontrolle der Sicherheits
polizei; A. sei daher eine ihr bekannte Person. 
Ferner vertritt er, unter Bezugnahme auf die in 
Dd. 60 S. 120-) und Bd. 60 S. 138'') abgedruckten 
Entscheidungen des Bundesamts, nach wie vor den 
Standpunkte, das; nicht das Unterstützungswohnsitz
gesetz, sondern die Fürsorgeverordnung vorliegenden- 
falls anzuwenden sei. Schließlich meint der Be- 
klagte, unter Hinweis auf die in Bd. 60 S. 145') 
veröffentlichte Entscheidung des Bundesamts, zur 
Tragung der Prozeßkosten sei der Kläger auf alle 
Fälle verpflichtet, weil der Rechtsstreit durch einen 
Wechsel in der Gesetzgebung entstanden sei.

Der Kläger hat entgegnet: Ein Obdachlosenasyl 
sei keine Anstalt. A. habe deshalb sehr wohl den 
Unterstützungswohnsitz in Obcrhauscn erwerben 
können. Die Entscheidung des Bundesamts Bd. 60 
S. 145') besage das Gegenteil von dem, tvas der 
Beklagte behaupte. Er hat beantragt, die Berufung 
zurückzuweisen und dem Kläger 25 v. H. der Streit
summe auf Grund des 8 17 Abs. 4 FV. aufzu
erlegen.

Das Bundesamt hat den Vorderrichter ersucht, 
Josef A. zcugeneneidlich über seine Aufenthaltsvec- 
hältuisse in der Zeit vom November 1921 bis 
Februar 1923 vernehmen zu lassen. Die Verneh
mung hat ilicht erfolgen können, da A. nicht zu er
mitteln war. Die Polizeiverwaltung zu Oberhausen 
hat auf Ersuchen des Bundesaints eine Auskunft 
über die Aufenthaltsverhältnisse A.'s in der gedach
ten Zeit erteilt.

Dem Rechtsmittel war der Erfolg zu versagen. 
Zutreffcndcrwcise nimmt der Vorderrichter an, das;

*) Die Fürsorge 1924 S. 77. 
3) Die Fürsorge 1924 S. 79. 
') Die Fürsorge 1924 S. 78.
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lediglich -das Unterstützungswohnsitzgesetz anzuwen
den sei. Die vorn Beklagten angezogenen Entschei
dungen -des Bundesamts Bd. 60 S. 120 und Bd. 60
5. 138 treffen Vorliegendenfalls deshalb nicht zu, 
weil A. bei Eintritt der Hilfsbedürftigkeit am 
24. Januar 1924 nicht den gewöhnlichen Aufenthalt 
in Bielefeld hatte. Er hatte sich vielmehr nach seiner 
glaubhaften Angabe vom Februar 1923 bis zu dem 
Zeitpunkt, als er die Fürsorge des Klägers in An
spruch nahm, auf Wanderschaft befunden. Es ist 
deshalb unter Anwendung des Unterstützungswohn
sitzgesetzes zu prüfen, ob A. bei Eintritt der Hilfs
bedürftigkeit den Unterstützungswohnsitz beim Be
klagten hatte.

A. hat einem Beamten der Polizeiverrvaltung von 
Oberhausen gegenüber am 26. Juni 1925 angegeben, 
er habe sich bestimmt vom November 192s* bis zum 
Februar 1923 in Oberhausen im Obdachlosenasyl, 
Mülheimer Str. 129, aufgehalten; polizeilich gemel- 
det sei er nicht gewesen. Wenn der Beklagte diese 
Angabe mit dem Hinweis darauf als unrichtig be
zeichnet, daß nach den von ihm angestellten Er
mittelungen A. sich nur am 17., 18., 19., 20., 21..
23.. 25.. 26.. 27.. 29. und 31. Mai 1922, vom 1. bis
6. Juni 1922 und eine Woche im Juli 1924, wahr- 
scheinlich vom 14. bis 21. Juli 1924, im Obdach
losenasyl in Oberhausen aufgehalten habe, so ist 
demgegenüber festzustellen, daß nach der Auskunft 
des damaligen Leiters des Obdachlosenasyls zu 
Oberhausen A.'s Angabe über seinen Aufenthalt in: 
Asyl der Wahrheit entspricht. Die sog. „Kontrollen" 
der Polizeiverwaltung zu Oberhausen geben zwar 
hinsichtlich des Aufenthalts A.'s im Asyl nur die 
Tage 1., 2.. 5.. 8., 10.. 11.. 13.. 14.. 16.. 17., 20..
22., 23.. 26.. 27.. 29.. 31. Mai. 2., 3., 4.. 5.. 6.. 7. und 
10. Juni 1922 und den 11. Februar 1923 an; diesen 
Angaben kann aber umsoweniger entscheidende 
Bedeutung beigemessen werden, als sie von den vom 
Beklagten auf Grund seiner Ermittelungen festge
stellten Ergebnissen erheblich abweichen. Es liegt bei 
dieser Sachlage kein genügender Grund vor, den 
übereinstimmenden Angaben A.'s und des Leiters 
vcs Obdachlosenasyls Mißtrauen entgegenzubrin
gen. Davon, daß ein Obdachlosenasyl eine Bewahr
anstalt im Sinne des § 11 Abs. 2 UWG. sei, kann 
keine Rode sein; ein solches Asyl dient lediglich dem 
Wohnbedürfnis von Obdachlosen, es ist aber keine 
Anstalt, die nach Einrichtung und Zweckbestimmung 
dazu dient, ihre eines besonderen Schutzes bedürfti
gen Insassen durch Aufnahme in ihre Obhut vor 
Schaden an Leib oder Seele zu bewahren (vgl. 
Krech-Baath Erl. d. UWG., 15. Aufl. Anm. 3 e zu 
8 ii).

Sonach ist der Beklagte gemäß §§ 10, 30 UWG. 
verpflichtet, dem Beklagten die notwendig wufge- 
wendeten Armenpflegekosten zu erstatten.

Unverständlich ist die Bezugnahine des Beklagten 
auf die Entscheidung des Bundesamts Bd. 60 S. 145. 
Dort ist ausgesprochen, daß der Kläger die Kosten 
des Rechtsstreits zu tragen hat, wenn der Anspruch 
zwar nach allem Recht begründet tvar, jedoch durch 
die Fürsorgeverordnung hinfällig geworden ist. Vor
liegendenfalls ist aber der Klageanspruch, -wie dar
gelegt, durch die Fürsorgeverordnung nicht hinfällig 
geworden. — Der Zinssatz war gemäß §§ 288, 291 
BGB. auf 4 v. H. herabzusetzen. Dem Anträge des 
Klägers im zweiten Rechtszuge, ihm 25 v. H. der 
Streitsumme gemäß § 17 Abs. 4 FD. zuzusprechen, 
war nicht stattzugeben, da nicht davon die Rede sein 
kann, daß der Beklagte den Ersatz völlig unberech
tigt, d. h. grob schuldhast, abgelehnt hat.

Hiernach war, wie geschehen, zu erkennen.

Gibt jemand seinen gewöhnlichen Aufenthalt an 
einem Orte auf und tritt er am neuen Aufenthalts
orte alsbald in eine Anstalt ein, wo er hilfs
bedürftig wird, so ist der BFB. des ersten Ortes 
gemäß 8 9 Abs. 2 i. B. m. 8 1 Abs. 2 Halbsatz 1 FB. 
nicht nur dann endgültig fürsorgepflichtig, wenn 
der Hilfsbedürftige beim Verlassen des Ortes die 
Absicht hatte, in eine Anstalt einzutreten; es genügt 
vielmehr, daß er beim Verlassen des Ortes seines 
gewöhnlichen Aufenthalts mit der Notwendigkeit 
rechnen mußte, an dem neuen Aufenthaltsorte als
bald in eine Anstalt einzutrctcn. Dieser Fall ist 
gegeben, wenn eine Mutter mit ihrem Kinde, von 
dem sie sich nicht trennen will, ihre bisherige 
Arbeitsstelle, auf der sie ihr Kind bei sich behalten 
konnte, verläßt ohne sichere Aussicht, am neuen 
Aufenthaltsorte eine das Zusammenleben mit 
ihrem Kinde gestattende Arbeitsstelle oder anstalts
freie Unterkunft finden zu können.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 25. Juni 1927, BFB. Stadt Darmstadt 
gegen BFB. Landkreis Darmstadt — Ber. L.

Nr. 66. 27 —.)
Gründe:

Elisabeth M. hatte eine Stelle in der Wiesen
mühle bei Eberstadt im Bezirke des Beklagten imtc 
und hatte dort ihre am 16. Mai 1924 außerehelich 
geborene Tochter Irmgard bei sich. Am 23. Mai 
1925 verließ sie die Stelle und begab sich mit dein 
Kinde nach Darmstadt. Am 26. Mai 1925 wurde 
sie mit dem Kinde in das Bersorgungshaus des 
Klägers ausgenommen, nachdem sie zuvor im Zu
fluchtsheim gewesen war. Der Kläger hat vom 
25. Mai 1925 öffentliche Fürsorge für Mutter und 
Kind eintreten lassen, deren Kosten er für die Zeit 
bis zum 30. September 1925 mit 228,95 RM. auf 
Grund des § 9 Abs. 2 FV. von dem Beklagten er
stattet verlangt. Dieser hat die Erstattung mit der 
Begründung abgelehnt, daß Mutter und Kind bei 
der Anstaltsaufnahme nicht mehr den gewöhnlichen 
Aufenthalt in seinem Bezirke besessen hätten.

Der erste Richter hat dem Klageantrag stall- 
gegeben. Er führt aus, der Absicht der hilfsbedürf
tig in Darmstadt eingetroffenen M., dort Arbeit zu 
suchen, komme nur untergeordnete Bedeutung bei. 
Ihre Absicht sei vorzugsweise darauf gerichtet ge
wesen, in einer Fürsorgeanstalt unterzukommen. In 
Darmstadt habe sie keinen gewöhnlichen Aufenthali 
erworben, da sie nicht damit habe rechnen können, 
gerade in Darmstadt eine Stellung zu finden. ES 
sei auch nicht etwa der Landesfürsorgeverband haft
bar, denn für die Anwendbarkeit des 8 9 Abs. 2 
FB. reiche es aus, daß der Hilfsbedürftige unmittel
bar vor der Anstaltsaufnahme den gewöhnlichen 
Aufenthalt an einem anderen Orte gehabt habe.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung maäu 
der Beklagte geltend, Elisabeth M. habe, als sie ii- 
Darmstadt am 25. Mai 1925 in Fürsorge genommen 
worden sei, nicht mehr den gewöhnlichen Aufenthal! 
im Bezirke des Beklagten gehabt. Sie sei nicht von 
Eberstadt, sondern von Darmstadt aus in eine Für
sorgeanstalt gekommen und habe sehr wohl damit 
rechnen können, auch dort eine Stelle zu finden, in 
die sie ihr Kind hätte mitnehmen können.

Der Kläger hält die angefochtene Entscheidung 
für zutreffend und bittet um Zurückweisung der 
Berufung. Er führt noch aus, selbst im Falle der 
Landhilfsbedürftigkeit hätte der Beklagte nach 
Art. 12 Abs. 1 Hess.AG.z.FB. die Fürsorge über
nehmen müssen.
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Der Beklagte hält diese Auffassung für unzu- 
ircffenb.

Auf Veranlassung des Bundesamts ist Elisabeth 
M., jetzige Frau D., als Zeugin darüber vernom
men worden, ob sie bei ihrem Fortgang von Eber- 
ftcibt in erster Linie oder wenigstens eventuell die 
Äbsicht gehabt habe, mit ihrem Kinde in Darmstadt 
eine Fürsorgeanstalt aufzusuchen.

Die Berufung ist unbegründet.
Zur Anwendung des § 9 Abs. 2 FV. genügt es, 

das; Elisabeth M. mit ihrem Kinde unmittelbar vor 
dem Eintritt in das Zufluchtsheim den gewöhnlichen 
Aufenthalt in Eberstadt hatte, und es ist unerheb
lich, daß sie diesen Aufenthalt bei der Aufnahme in 
das Heim nicht mehr besaß (BA. Bd. 62 S. 96)1). 
Allerdings ist die genannte Vorschrift nur dann an
wendbar, wenn die Hilfsbedürftige beim Verlassen 
des gewöhnlichen Aufenthalts bereits die Absicht 
hatte, an dem neuen Aufenthaltsort eine Anstalt auf
zusuchen, und wenn sie diese Absicht, wenn auch mit 
unerheblichem Zwischenaufenthalt, alsbald ausge
führt hat (BA. Bd. 62 S. 40)-).

Elisabeth M. hat ausgesagt, sie habe Eberstadt 
in der Absicht verlassen, in Darmstadt eine Stelle 
anzunehmcn, in die sie hoffte, auch ihr Kind Mit
nahmen zu dürfen. Sie habe in Darmstadt zu
nächst eine befreundete Frau aufgesucht, bei der 
sie aber nur einige Stunden geblieben sei, da sie 
sie nicht habe aufnehmen können. Darauf habe 
sie das Zufluchtsheim ausgesucht und habe dort die 
ihr bekannte Schwester Margarete sofort nach Ar
beit gefragt, die diese ihr aber nicht habe ver-

') Die Fürsorge 1925 S. 379. 
-') Die Fürsorge 1925 3. 359.

Mitteln können. Sie habe bei dem Wegzug von 
Eberstadt nicht die Absicht gehabt, das Kind in 
einer Anstalt unterzubringen, da sie sich nicht von 
ihm habe trennen wollen; sie habe geglaubt, in 
Darmstadt durch Vermittlung der Schwester Mar
garete Arbeit finden zu können.

Die Zeugin kann aber unmöglich, als sie Eber
stadt verließ, mit irgendwelcher Bestimmtheit darauf 
gerechnet haben, in Darmstadt alsbald Arbeit zu 
finden, noch dazu in einer Stelle, in die sie ihr 
Kind mitnehmen konnte. Sie hat sich vielmehr 
aufs Gratewohl nach Darmstadt an der Hoffnung 
begeben, dort Arbeit zu finden. Sie muß sich aber 
auch darüber Gedanken gemacht haben, was aus 
ihr und dem Kinde werden würde, wenn es ihr 
nicht gelingen würde, alsbald Arbeit und Unter
kommen für beide zu finden. Und da blieb nach 
Lage der Sache nur die Aufnahme in eine Für
sorgeanstalt übrig, welche die Zeugin auch tatsäch
lich wenige Stunden nach ihrer Ankunft in Darm
stadt aufgesucht hat und die ihr von früher her 
bekannt war. Ohne eine derartige Unterkunfts
möglichkeit hätte sie vernünftigerweise Darmstadt 
überhaupt nicht aufsuchen können. Es muß dem 
ersten Richter darin beigetreten werden, daß die 
Vorschrift des § 9 Abs. 2 FV. auch dann Anwendung 
zu finden hat, wenn der Hilfsbedürftige beim Ver
lassen des bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsortes 
von vorherein mit der Möglichkeit rechnen mußte, 
am neuen Aufenthaltsorte gegebenenfalls eine 
Fürsorgeanstalt aufzusuchen, wenn sich die Not
wendigkeit dazu alsbald herausstellt3).

Die Berufung mußte daher auf Kosten des Be
klagten zurückgewiesen werden.

3) Es genügt also gewissermaßen der dolus 
eventualis.

Entscheidungen des Reichsversorgungsgerichtes.
Mitgeteilt von Dr. B ehrend. Ober-Reg.-Rat, Berlin.

Wiedcrgewährung von Waisenrente.
Ist die Waisenrente gemäß 8 41 des Reichs- 

vcrsorgnngsgcsetzes infolge körperlicher oder geistiger 
Gebrechen über die Vollendung deS 18. Lebensjahres 
liinaus gewahrt worden und erst später nach er
langter Erwerbsfähigkeit weggefallcn, so kann sie, 
wenn künftig wieder Erwerbsunfähigkeit cintritt> 
nicht wieder aufleben?)

Die 1902 geborene Klägerin erhielt auf Grund 
des § 41 Abs. 3 des Reichsversorgungsgesetzes die 
Waisenrente über das 18. Lebensjahr hinaus, 
da si einfolge von Lungentuberkulose, 
d^>e sie sich bei der Pflege ihres an 
T i en stbeschädi gu ng verstorbenen

') _ Diese Entscheidung des NBGer. kann z u 
fl r o ß e n Härten führen; namentlich bei ge
bessertem L u n g e n t u b e r k u kose n dauert 
der Besserungsprozeß oft nur kurze Zeit. Wird dann 
die Rente entzogen, kann sie den Kindern nicht wie
der. selbst bei völliger Erwerbsunfähigkeit, gewährt 
werden. Die Verwaltungsbehörden der 
-'ieichsvcrsorgung sollten daher bei derartigen 
"ientenentziehungcn sehr vorsichtig sein und 
Ilers prüfen, ob der Zustand des Waisen- 
undcs sich dauernd gebessert hat; anderen- 
lalls sollten sie zweckmäßig von Entziehung der 
Aente Abstand nehmen.

Vaters zugezogen hatte, außer st a n d c 
w a r, s i ch selbst zu unterhalten. Nachdem 
die Klägerin in der Lungenheilstätte Sommerfeld 
behandelt worden war, arbeitete sie in den Siemens
betrieben.

Durch Bescheid des Versorgungsamts wurde ihr 
1923 die Rente entzogen, da sie mit Rücksicht auf 
die tatsächlichen Arbeitsleistungen ars erwerbsfähig 
angesehen wurde. Der Bescheid ist ihrem damaligen 
Vormund als gesetzlichen Vertreter zugestellt worden 
und hat Rechtskraft erlangt. Sie hatte die Waisen
rente noch etwa 2XA Jahre nach Vollendung des 
18. Lebensjahres bezogen.

Im Sommer 1923 in der Heilstätte B. behandelt, 
arbeitet sic wieder bis 1925, wurde alsdann in eine 
Lungenheilstätte S. verschickt, und konnte seitdem die 
Arbeit ihres Leidens wegen nicht wieder aufnehmen. 
Seit November 1925 bezieht sie die Invalidenrente.

Im Dezember 1925 hat sie Antrag auf Wieder
gewährung der Waisenrente gestellt, da sic völlig 
arbeitsunfähig sei. Dies ist durch das Zeugnis des 
gehörten Arztes bestätigt worden. Der Bescheid hat 
die Wiedcrgewähr der Waisenrente abgelehnt. Auf 
die Berufung der Klägerin hat das Versorgungs
gericht die Rente vom 1. Dezember 1925 an wieder 
zugesprochen mit der Begründung, daß die jetzige 
Erwerbsunfähigkeit auf demselben tuberkulösen 
Leiden beruhe, welches die frühere Erwerbsunfähig-
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keit verursacht habe, und das; dieses Leiden nur 
vorübergehend, aber nicht dauernd gebessert gewesen 
sei. Dagegen richtet sich der Rekurs des Beklagten, 
der begründet ist.

Nach ß 41 des Neichsversorgungsgesetzes wird 
einem Kinde, wenn es bei Vollendung des 18. Lebens
jahres infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen 
außerstande ist, sich selbst zu unterhalten, die Waisen
rente gewährt, solange dieser Zustand dauert. Maß
gebend für die Gewährung der Rente ist also die un
unterbrochene Dauer des Zustandes.

I st, wie im vorliegenden Fall durch einen 
Bescheid rechtskräftig f e st g e st e l l t w o r- 
d e n , daß die Waise i m st a n d e i st, sich 
selbst zu erhalten, so kann später im 
Fall des Eintritts einer neuen Er
werbsunfähigkeit die Rente nicht wie
der aufleben. Dies ergibt sich einmal ans dein 
klaren Wortlaut des Gesetzes, der die Weiter- 
gewührung der Waisenrente nur so
lange vorsieht, als der körperlich oder 
g e i st i g g e b r e ch l i ch e Zustand dauert, 
andererseits aus dem Gedanken des Gesetzes, daß die 
volle Erwerbsfähigkeit mit Vollendung des 18. Lebens
jahres erlangt wird und nur bei den geistig oder 
körperlich Gebrechlichen, die sich bei Vollendung des 
18. Lebensjahres noch nicht selbst unterhalten können, 
dieser Zeitpunkt auf ungewisse Zeit hinausgeschoben 
wird. Ebensowenig, wie den bei Vollendung des 
18. Lebensjahres Erwerbsfähigen bei Eintritt späterer 
Erkrankung eine Waisenrente auf Grund des 8 41 
Abs. 3 des Neichsversorgungsgesetzes wieder gewährt 
werden kann, kann den erst später erwerbsfähig Ge
wordenen eine solche wieder zugebilligt werden, wenn 
demnächst von neuem Erwerbsunfähigkeit eintritt, 
mag auch die Ursache, auf der die Erwerbsunfähig
keit beruht, bereits früher vorhanden gewesen sein.

Die Ausführung des Versorgungsgerichts, daß die 
Rente deshalb wieder zu gewähren sei, weil das 
Leiden nur vorübergehend, nicht dauernd gebessert 
sei, findet in dem Gesetz keine Stütze, da dieses nur

von einem ununterbrochenen Zustand der Erwerbs
unfähigkeit spricht und die inzwischen erlangte Er
werbsfähigkeit rechtskräftig feststeht. Die Auffassung 
des Vordercichters würde auch zu Versorgungs
möglichkeiten führen, die weit über den Zweck bcc- 
Gesetzes hinausgehen.

Di e Waisenrente kann daher nicht 
wieder gewährt werden, weshalb unter 
Aufhebung des Berufungsurteils der ablehnende 
Bescheid wiederhergestellt werden mußte.

Allerdings läßt sich nicht verkennen, daß im vor
liegenden Falle für die Klägerin, die sich ihr Leiden 
wahrscheinlich durch die Pflege ihres an Tuberkulose 
erkrankten Vaters, der sich diese Krankheit durch 
Dienstbcschädigung zugezogen hatte, erworben ha:, 
eine besondere Härte in dem Ausschluß der 
Wiedergewähr der Rente liegt, um so mehr als auch 
wohl eine tatsächliche Erwerbsfähigkeit der Klägerin 
bei Erlaß des die Rente aufhebenden Bescheides nicht 
vorhanden gewesen ist. Dafür spricht insbesondere 
die in glaubhafter Weise vorgetragene Behauptung 
der Klägerin, daß sie im Jahre 1924 nicht die Arbeit 
ausgenommen habe, tveil sie sich arbeitsfähig fühlte, 
sondern lediglich, weil ihr keine anderen Mittel zum 
Lebensunterhalt zu Gebot standen, da ihr damaliger 
Vormund in völliger Verkennung des Zwecks der 
Rente die damaligen Bezüge auf der Spartasse an
gelegt hatte, wo sie dann durch den Währungs
verfall wertlos getvordcn seien. Es ist daher nicht 
unwahrscheinlich, daß seinerzeit die Einlegung eines 
Rechtsmittels gegen den Bescheid, Aussicht auf Er
folg gehabt hätte, zumal auch der damals gehörte 
Arzt die Annahme der Erwerbsfähigkeit nur mit der 
tatsächlichen Arbeitsaufnahme der Klägerin be
gründet hat. Unter diesen Umständen muß der Ver
waltungsbehörde anheimgegeben werden, die Sack
lage nochmals dahin zu prüfen, ob nicht die Voraus
setzungen zur Anwendung der Härtevorschrift nach 
8 113 des Rcichsversorgungsgesetzes gegeben sind.

(G r u n d s. Entscheid u i g d e s 10. Sen 
vom 28. A p r i l 1927 — Li 19 518/26.10.)

Rechtsauskunft«.
Anfragen unter dieser Rubrik sind zu richten an Direktor K ü r s k e, Derlin'Reukösin. Naiser.SrIedrich.EIr. 189,90. — Die Auskünfte

werden unverbindlich erteilt.

Zu 8 9 Abs. 2 FB. (Maßgebend stets die Aufent- 
haltöve hältnisse bei Eintritt in die Anstalt).

Anfrage des K e i s w o h l f a h r t s a m t s K.
Am 6. März 1927 hat G. im hiesigen Bezirks

fürsorgeverband Wohlfahrtsunterstützung für sich be
antragt. Er war nach seiner Entlastung aus dem 
Gefängnis direkt in den hiesigen Bezirksfürsorgcver- 
band gekommen, nachdem er versucht hatte, seine 
frühere Wohnung, die er unmittelbar vor seiner 
Strafverbüßung inne hatte und die im Bereiche des 
BezirksfürsorgeverbandcS K.-Stadt liegt, wieder zu 
beziehen. Seine Ehefrau hatte jedoch dieselbe ver
lassen und alle Möbelstücke mit sich genommen. G. 
wandte sich daraufhin, wie bereits erwähnt, an den 
hiesigen Bezirksfürsorgeverband, weil seine Eltern 
hier wohnten. Daraufhin wurde beim Bezirksfür
sorgeverband K.-Stadt Erstattungsansvrucki nach 8 9 
der Fürsorgepflichtverordnung angemeldet, »vorauf 
Ablehnung desselben erfolgte, weil G. nach Entlas
sung aus dem Gefängnis Mitglied der Familie 
seines Vaters geworden ist. M. E. ist dieser Grund 
der Ablehnung seitens des VezirksfürsorgeverbandeS 
K.-Stadt nicht stichhaltig. Es kann doch lediglich der 
8 9 und nicht der 8 7 der Fürsorgeverordnung in 
Frage kommen, ganz abgesehen davon, daß in diesem

Falle noch zu beachten ist, daß der Hilfsbedürftige 
nach den vorliegenden Umständen, insbesondere ouck 
nach den Anschauungen des Lebens als erwachsener, 
wirtschaftlich selbständiger Mensch zu gelten hat, daß 
demnach ein Zusammenhang mit der Familie des 
Vaters unbedingt zu verneinen ist. Tatsächlich ha'.re 
G. sich auch wieder von seinem Elternhause entfec,.'.

Antwort:
Die Hilfsbedürftigkeit ist im vorliegenden Falle 

bei der Entlastung aus dem Gefängnis, d. h. einer 
Anstalt im Sinne des 8 9 Abs. 1 FV., eingetrete». 
In diesem Falle ist nach Abs. 2 des 8 9 der Fiu- 
sorgeverband endgültig verpflichtet, der es bei dem 
Eintritt oder der Einlicferung in die Anstalt ge
wesen wäre. Da der Hilfsbedürftige bei der Eiu- 
lieferung in die Anstalt den gewöhnlichen Aufc-u- 
halt in K.-Stadt hatte, so ist u. E. der BezirkSsür- 
sorgevcrband K.-Stadt endgültig fürsorgepflichtig.

Daß der Hilfsbedürftige bei der Entlassung au-: 
der Anstalt in Wohliung und Haushalt seines im Be
zirke K.-Land wohnenden Vaters eingetreten ist, >'i 
unerheblich, da es nach 8 9 Abs. 2 FV. nicht auf d ' 
Aufenthaltsverhältnisse bei der Entlastung, sondern 
nur auf die beim Eintritt ankommt. K.

<
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Zum preußischen Hebammcngcsctz.
Anfrage des Amtmanns von A.

Ich bitte um Mitteilung, wem die Beschaffung 
der Hebammentaschen bzw. deren Auffüllung «auch 
Desinfektionsmittel) obliegt. Es handelt sich um 
Hebammen, die früher von den Gemeinden angestellt 
sind. Nach dem Gesetz vom 20. Juli 1922 GS. S. 170 
ist die Niederlassungsgenehmigung vom Kreise zu er
teilen, der auch die Zuschüsse bei Mindereinkommen 
zu zahlen hat.

M. E. haben die Kreise hiernach auch die Ver
pflichtung, die Gerätschaften der Hebammen zu be
schaffen und die Kosten aufzubringen.

Antwort:
Wir beurteilen die Rechtslage wie folgt:
Das Hebammengesctz vom 20. Juli 1922 ver

pflichtet die Kreise nur zur unentgeltlichen Lieferung 
der zur Berufstätigkeit der Hebamme erforderlichen 
Geräte, Bücher, Drucksachen und Desinfek
tionsmittel an die vom Kreise durch Dienst
vertrag angenommenen Vezirkshebammen (§§ 
21 und 26 des Hebamniengesetzes in der Fassung 
vom 15. März 1923). In bezug auf die 
übrigen Hebammen liegt dem Kreise eine derartige 
Verpflichtung nicht ob. Wenn es sich um eine Heb
amme handelt, die von der dortigen Gemeinde an
genommen worden ist und die nach dem Anstellungs- 
Verträge etwa Anspruch auf Beschafwi'g der Heb
ammentasche hat, so ist u. E. nur die dortige Ge
meinde zur Beschaffung verpflichtet.

Soweit eine solche Hebamme etwa in Fürsorge
fällen nach der Fürsorgeordnung tätig wird, hat der 
Kreis als Bezirksfürsorgeverband die ihm nach den 
fürsorgerechtlichen Bestimmungen zufallenden 
Küstenanteile zu tragen (§ 15 PrAV. z. RFV. i. 
Fassung vom 28. März 1925). Diese Verpflichtung 
erstreckt sich aber nur auf die in einzelnen Für- 
sorgefällen tatsächlich entstandenen Fürsorgekosten

Wenn dortseits eine Verpflichtung des Kreises 
daraus gefolgert wird, daß der Kreis nach dem 
Hebammengesetz Niederlassungsgenehmigungen zu 
erteilen und u. 1l. auch Zuschüsse zum Mindestein
kommen zu zahlen hat, so geht diese Folgerung fehl, 
abgesehen davon, das; das Oberverwaltungsgericht 
durch Urteil vom 7. Januar 1926 — III B. 76/24 — 
die Bestimmungen des Hebammengesetzes über die 
Erteilung und Zurücknahme einer Niederlassungs
genehmigung überhaupt für rechtsungültig erklärt 
hat. K.

Zur Aufhebung des preußischen Fürsorgekosten
tarifs.

Anfrage des Kreiswohlfahrts
amts St.

Am 28. April d. I. beantragte der Bezirksfür
sorgeverband Landkreis St. beim Bezirksfürsorge
verband L. Erstattung der tarifmäßigen Auf
wendungen für zwei in der Zeit vom 21. August 
bis zum 22. November v. I. in der hiesigen Säug
lingskrippe untergebracht gewesene Kinder. Der Be
zirksfürsorgeverband L. hat die Erstattung der 
tarifmäßigen Kosten ubgelehnt, weil der preu
ßische Fürsorgekostentarif mit Wirkung ?om 1. April 
d. I. ab aufgehoben sei. Daraufhin babc ich den be- 
zcichneten Bezirlsfürsorgeverband darauf hinge
wiesen, daß die diesseitigen Aufwendungen in der 
in Rede stehenden Fürsorgeangelegeuheit zu einer 
Zeit entstanden sind, als der preußische Fürsorge
kostentarif noch Geltung hatte. Daß die 

Ostenabrechnung erst nach dem 1. April 1927 ein

gereicht worden ist, dürfte für die Forderung deS 
Bezirksfürsorgeverbandes Landkreis St. auf Erstat
tung der tarifmäßigen Kosten ohne Belang sein. 
Im Abs. 2 des Runderlasses des preußischen Mini
sters für Volkswohlfahrt vom 18. Februar 1927, be
treffend Aufhebung des Fürsorgekostentarifs — 
III E 221 —, heißt es ausdrücklich, daß für die Höhe 
des Kostenersatzes in Zukunft nur § 16 Ms. 1 
und 3 in Verbindung mit § 17 der Verordnung 
über die Fürsorgepflicht maßgebend sind. Trotz 
dieses Hinweises verharrt der Bezirksfürsorg-.ver- 
band L. auf seinem ursprünglichen Standpunkt, daß 
der Bezirksfürsorgevcrband Landkreis St. im vor
liegenden Falle die tarifmäßigen Aufwendun
gen nicht mehr verlangen kann, weil der preußische 
Fürsorgekostentarif zur Zeit der Geltendmachung 
des diesseitigen Ersatzanspruches bereits aufgehoben

An twor t:
Wir halten die dortige Ansicht für richtig Die 

in dem Runderlaß des Preußischen Ministers für 
Volkswohlfahrt vom 18. Februar 1927 gebrauchten 
Worte „mit Wirkung vom 1. April" sollten u. E. 
bedeuten, daß für die Anwendung des Tarifs nur 
noch die bis zum 31. März 1927 gewährten Unter
stützungen in Betracht kommen sollten. In dieser 
Weise ist auch bei Aufhebung früherer Tarife unter 
der Herrschaft des alten Armenrechts verfahren 
worden (vergl. Wohlers-Krech-Baath, Das Reichs
gesetz über den Unterstützungswohnsitz, 14. Auflage, 
Anm. 51 zu 8 30, Vorbemerkungen zu dem neuen 
Tarif, Nr. 1). K.

Gebühren für Ferngespräche nach § 16 FB. ersetzbar? 
Anfrage des B ü r g c r m e i st e r s von F.

(Hessen).
Die Durchführung der Fürsorge für obdachlose 

Wanderer ist als Teil der allgemeinen Armenfür
sorge in Hessen Sache der Gemeinden. Nun hat in 
einem Unterstützungsfall das Hessische Kreiswohi- 
fahrtsamt F. im Interesse des Landessürsorgever- 
bandes, und zwar zur rascheren Beseitigung der 
Hilfsbedürftigkeit eines Unterstützten ein Fern
gespräch ungeordnet, für das 2,70 RM. Kosten ent
standen si. ?. Ersatz dieser Sonderkosten lehnt der 
endgültig verpflichtete Landesfürsorgeverbaud mit 
der Begründung ab, es handele sich dabei um Ver
waltungskosten, die nicht in Rechnung gestellt wer
den dürften, und es sei völlig belanglos, daß das 
Ferngespräch auf Veranlassung des Kreiswohl- 
fahrtsamtes F. geführt worden sei und dazu beige
tragen habe, die Hilfsbedürftigkeit möglichst be
schleunigt zu beseitigen. Pflicht des vorläufig ver
pflichteten Verbandes sei es, alles nur Erforderliche 
im Interesse des endgültig verpflichteten Verban
des zu unternehmen.

Wir vertreten den Standpunkt, daß es sich im 
vorliegenden Falle um eine besondere Aufwendung 
im Einzelfalle handelt, die dem endgültig verpflich
teten Verbände wohl in Rechnung gestellt werden 
darf.

Antwort:
AuS der Anfrage geht nicht hervor, für welchen 

besonderen Zweck das Ferngespräch geführt worden 
ist. Wenn es, wir wir annehmen möchten, geschehen 
ist, um Feststellungen über die Frage der Hilfs
bedürftigkeit zu treffen oder Maßnahmen zu veran
lassen, die zur schnelleren Beseitigung der Hilfs
bedürftigkeit zweckdienlich erschienen, so handelt es 
sich u. E. um Verwaltungskosten des Fürsorgever-
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Landes, die nach § 16 Abs. 1 FV. nicht ersetzbar 
sind. Wenn dagegen der Hilfsbedürftige selbst zu 
seinem weiteren Fortkommen ein Ferngespräch hätte 
führen müssen, für das ihm die notwendigen Mittel 
von seiten des Fürsorgeverbandes zur Verfügung 
gestellt wurden, so würden u. E. die aufgewendeten 
Kosten Unterstützungskosten darstellen, die nach § 16 
a. a. O. zu ersetzen wären. K.

Keine anteilmäßige Beteiligung eines vreußischen 
Landkreises als Bezirksfürsorgeverbandes an den 

Kosten der Erwcrbslosenfürsorge.

Anfrage des Bürgermeisters von N.-B.
Die Durchführung der Fürsorgeaufgaben ist auf 

Grund .des 8 15 der preußischen Ausführungs
verordnung zur Verordnung über die Fürsorge
pflicht vom 13. Februar 1924 der hiesigen Gemeinde 
unter eigener Verantwortung übertragen worden. 
Der Kreisausschuß hat nun in der letzten Woche 
p'ue Nachprüfung der durch die übertragenen Auf
gaben im Rechnungsjahre 1926 entstandenen und 
von hier zur Erstattung angemeldeten Ausgaben an 
Hand der Kassenbücher vornehmen lassen. Hierbei 
sind vom Kreise die Aufwendungen der Gemeinde 
auf dem Gebiete der Erwerbslosenfürsorge — ein 
Neuntel der gezahlten Unterstützungsbetcäge — ge
strichen worden. Die Absetzung dieses von den Ge
meinden zunächst zu tragenden Pflichtanteils wird 
damit begründet, daß die unterstützende Erwerbs
losenfürsorge nicht zu den Pflichtaufgaben des Be
zirksfürsorgeverbandes ' gehöre und er infolgedessen 
sich auch nicht an den entstehenden Kosten zu be
teiligen brauche. Die hiesige Stelle vermag sich 
dieser Ansicht nicht anzuschließen. Wenn auch die

Erwerbslosenfürsorge nicht unter den Begriff der 
Armenfürsorge fällt, sondern als eine gehobene an
zusprechen ist und ihre besondere Regelung gefun
den hat, so kann nach den bestehenden Bestimmun
gen die Erwerbslosenunterstützung beim Vorliegen 
der sonstigen Voraussetzungen nur hilfsbedürf
tigen Personen gewährt werden. Die für diesen 
Personenkreis aufzuwendenden Kosten haben wie 
alle anderen Fürsorgeausgaben das Vorliegen von 
Hilfsbedürftigkeit zur Voraussetzung und fallen 
nach diesseitiger Auffassung unter diejenigen 
Pflichtausgaben, welche mit 70 v. H. vom Kreis er
stattet werden müssen.

Ich gestatte mir die Anfrage, ob dort bereits 
ähnliche Streitfälle bekanntgeworden sind und wel
chen Standpunkt die dortige Stelle in der hier 
schwebenden Angelegenheit verttitt.

Antwort:
Die Ansicht des Kreisausschusses ist u. E. un

zweifelhaft richtig. Eine Beteiligung des Kreises 
als Bezirksfürsorgeverbandes an der Kostentragung 
kann nur für Fälle in Frage kommen, die in den 
Fürsorgebereich des Bezirksfürsorgeverbandes ge
hören. Solche Fälle sind aber nur diejenigen, in 
denen eine Unterstützung auf Grund der Reichsfür- 
sorgeverordnung zu gewähren ist. Die Unterstützung 
der Erwerbslosen im Wege der Erwerbslosenfür
sorge erfolgt nicht auf Grund der Reichsfürsorgever- 
ordnung durch die Fürsorgeverbände, sondern auf 
Grund der Verordnung über Erwerbslosenfürsorge 
durch die in der Verordnung bezeichneten Ge
meinden.

Zweifel gleicher Art sind noch nicht bekannt
geworden. K.

Tagungskalender.
. 17. Di 6 19. Oktober, M ü „ ch - n. 1. G-. 

samtkongreß der katholischen Kinder- und Jugend
fürsorge Deutschlands. (Näheres in der Geschäfts
stelle Freiburg i. Br., Werthmannhaus.) Themen: 
Das Recht des Kindes auf Erziehung und Fürsorge
— DaS Lebens- und Erziehungsrecht des unehelichen 
KindeS — Die inneren Hemmungen und 
Dämpfungsdefekte der gefährdeten und verwahrlosten 
Jugend in moral-psychologischer Bedeutung — 
Jugcndnot alS Umweltwirkung — Die Familie als 
Retter der gefährdeten BolkSjugend — BerufSver- 
ankernng als Grundlage für Jugendwohlfahrt und 
Jugcndrettung — Die ScinS- und Sinngefetze der 
karimtiven Erziehungsanstalten — Katholische Klcin- 
kittdcrcrzichnng im Nahmen der pädagogischen Strö
mungen der Gegenwart — Die Aufgabe des Arztes 
in der Kinder- und Jugendfürsorge der Gegenwart
— Die Heilpüdagogik als Einnerfüllung karitativer 
Erziehungüverpflichtung — DaS Bormundschafts
wesen alS Zentralaufgabe der modernen Jugcnd- 
wohlfahrtSpflege — Die Schutzaufsicht in ihrer 
volköpadagogischen Bedeutung und ihre Aufgaben — 
Die JugcndgerichtSarbcit auf dem Weg zu ihrer 
vollen fürforgepädagogischeu Auswirkung — Die 
katholische JugcndwohlfahrtSpflcgc in ihrem Sein 
und Wollen.

18. Oktober, H e p h a t a bei Treysa. 
Konferenz des Deutschen Verbandes für Schul
kinderpflege. Thema: Fürsorge für das geistig 
anormale Slittb auf dem Lande. (Näheres in der

Geschäftsstelle des Verbandes, Charlottenburg, 
Goethestr. 22).

18. Oktober, Berlin. Öffentliche Tagung 
der Ev. Konferenz für Straffälligenpflege, im Fest- 
saal des Herrenhauses, Berlin, Leipziger Str. 3. 
Themen u. a.: Die innere Begründung unserer 
Arbeit — Fürsorge und Seelsorge im Strafvollzug — 
Sinn und Gestaltung der sozialen Gerichtshilfc. 
(Näheres in der Geschäftsstelle: Berlin-Dahlem, 
Ziethenstraße 24.)

25. Oktober, Berlin. Jahresversammlung 
der Ortsgruppe Berlin der deutschen Montessori- 
Gesellschaft im Gelben Saal des Zentralinstituts für 
Erziehung und Unterricht, Berlin W 35, Potsdamer 
Straße 120.

28. bis 29. Oktober, Berlin. 25. Tagung 
der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten, Berlin, Wilhelmstr. 46.

November, Berlin. 3. Kongreß für 
Alkoholfreie Jugenderziehung.

9. b i s 13. I u l i 1928, Paris. Internationaler 
Kongreß für soziale Arbeit. Siehe auch Nr. 2, 1927. 
S. 80 dieser Zeitschrift.

22. bis 25. A u g u st 1028, Antwerpen, 
19. internationaler Kongreß gegen den Alkoholic-- 
muö. (Näheres in der Geschäftsstelle der Reichs
hauptstelle gegen den Alkoholismus, Berlin SW, 
Königgrätzer Str. 105.)
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Lehrgänge und Kurse.
19. September bis 17. Dezember, 

Düsseldorf. Sozialhygienischer Kursus für 
Kreisarzt-, Kreiskommunalarzt-, Schul- und Für
sorgearztanwärter, in der westdeutschen.sozialhygie
nischen Akademie. (Näheres durch das Sekretariat, 
städtische Krankenanstalten, Bau I.)

Oktober bis Ende Januar. Nach- 
sckmlungskurse für Wohlfahrtspflcger:

a) Frankfurt a. M., Seilerstr. 32, Wohlfahrts- 
schule für Hessen-Nassau und Hessen;

b) Düsseldorf, Niederrheinische Verwaltungsaka
demie ;

e) Köln, Wohlfahrtsschule, Rheinaustr. 3; 
ä) Weimar, Sophienhaus, Wohlfahrtsschule; 
e) Jena, Wohlfahrtsschule der «äadt Jena.

16. bis 22. Oktober, Spandau. Sozialer 
Studentenkursus, im Evangelischen Johannesstift. 
Es kommen sowohl grundsätzliche Fragen der sozialen 
Struktur als auch die Formen der gewerkschaftlichen 
und genossenschaftlichen Selbsthilfe u. a. m. zur Ver
handlung. Anmeldungen an das Evangelische Jo- 
hannessrift, Berlin-Spandau.

17. Oktober bis 30. März 1928, Berlin, 
Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht. Heil- 
padagogischcr Lehrgang. Berlin, Potsdamer Str. 120.

19. bis 22. Oktober, Jena. 3. Jenaer 
Tuberkulose-Fortbildungskursus. Näheres Oberarzt 
Dr. Kayser-Petersen, Jena, Johann-Friedrich-Str. 1.

19. Oktober bis 16. Dezember, Berlin. 
Übungen zur Erkenntnis psychologischer und sozio
logischer Zusammenhänge, veranstaltet vom Archiv 
für Wohlfahrtspflege, in der Flottwellstraße 4. Teil 
für normale Fälle: Sozialpsychologische Betrach
tungen über Veranlagung, Milieu und Schicksal. — 
Die Bedeutung der zwischenmenschlichen Beziehungen 
für die seelische Entwicklung. — Die Rolle der Fa
milienbeziehungen, Charakterentwicklung und soziales 
Verhalten. — Möglichkeiten der Beseitigung der 
äußeren und inneren Hemmungen. — Methoden der 
Erkenntnis bei Rücksprachen, Schriftwechsel und 
Hausbesuchen. — Die Verknüpfung der Zusammen
hänge zwischen den gegebenen Verhältnissen.

Teil für pathologische Fälle: Sozialpsychologische 
Betrachtungen über Veranlagung, Milieu und 
Schicksal. — Die Verantwortung des einzelnen und 
der Gesellschaft. — Individuelle Fürsorge, ärztliche 
Behandlung und Anstaltspflege. — Psychopatholo- 
gische Typen: Schwachsinnige, Geisteskranke, Gift
süchtige, Sexncllabnorme, Neurotiker. — Die Ent
wicklungsmöglichkeiten der sozialen Psychopathologie 
und die Gestaltung der Gesetzgebung. (Näheres in 
der Geschäftsstelle des Archivs, Berlin W 35, Flott
wellstraße 4.)

20. Oktober bis 15. Dezember, Berlin. 
Vortragsreihe des Archivs für Wohlfahrtspflege im 
Saal des Hanptgesundheitsamtes, Berlin C 2, 
Fischerstraße 38/42. Thema: Gesundheitswirtschaft 
durch Sozialversicherung und Sozialfürsorge. 
(Näheres in der Geschäftsstelle des Archivs für 
Wohlfahrtspflege, Berlin W 35, Flottwellstraße 4.)

24. bis 29. Oktober, Dresden. Foct- 
bildungslehrgang für Richter, Staatsanwälte, obere 
Verwaltungsbeamte und Rechtsanwälte für „Aus
gewählte Kapitel der sozialen Hygiene", an der 
Hygiene-Akademie. Themen: Das Gesetz zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten vom ärztlichen, 
juristischen, verwaltungstechnischen und wohlfahrts
pflegerischen Standpunkt aus. — Psychopathie, 
Psychosen, Schwachsinn und organische Defektzu
stände in der Rechtspflege. — Gcwerbekrankheiten 
und Unfallgesetzgebung. — Das neue Nahrungs
mittelgesetz. — Möglichkeiten und Grenzen bakterio
logischer und serologischer Begutachtung mit be
sonderer Berücksichtigung der Blutgruppenforschung. 
(Näheres durch das Sekretariat der Hygiene-Aka
demie, Dresden-A. 1, Zirkusstraße 38.)

31. Oktober bis 11. Februar 1928, 
Berlin - Charlottenburg. Dreimonatiger 
sozialhygienischer Lehrgang für Kreisarzt-, Kreis- 
kommunalarzt-. Schul- und Fürsorgearztanwärter 
an der Sozialhygienischen Akademie. (Näheres durch 
das Sekretariat in Berlin-Charlottenburg, Spandauer 
Chaussee 1.)

13. bis 16. November, Berlin. Kongreß 
für alkoholfreie Jugenderziehung. Veranstaltet von 
der Deutschen Reichshauptstelle gegen den Alkoho
lismus. (Näheres in der Geschäftsstelle: Berlin 
SW 11, Königgrätzer Str. 105.) Themen: Die 
Notwendigkeit der alkoholfreien Jugenderziehung. 
— Gesetzgebung und Schutz der Jugend vor den 
Alkoholgefahren. — Die praktische Arbeit auf dem 
Gebiet der alkoholfreien Jugenderziehung durch die 
Schule.

1. November bis 1.März1928, Berlin, 
Hochschule für Politik. Nachschulunnskursus für 
Wohlfahrtspfleger.

20. November 1927 bis 17. März 1928, 
Kursus im Volkshochschulheim Ulmenhof, Berlin- 
Wilhelmshagen, Bismarckstraße 24 (zumeist 
für junge Menschen im Alter von 18—25 Jahxen). 
Themen: Deutsche Wirtschaftö- und Sozialgeschichte 
des 19. Jahrhunderts. — Der Staat und wir. — 
Grundfragen der Jugcndwohlfahrtsarbcit. — Der 
Mensch und seine Gesundheit. — Pestalozzi.

1. Dezember bis 1. März 1928, Mün - 
ster, Westfälische Wohlfahrtsschule. Nachschulungs
kursus für Wohlfahrtspfleger.

Zeitschrifkenbibliographie.
Übersicht für September 1927. Bearbeitet von Sofie Götze. Archiv für Wohlfahrtspflege Berlin.

Allgemeine Fürsorge.
Die neueste Rechtsprcchurg des Bundesamts zum 

Fürsorgerccht, Geh. Jvstizrat Diefenbach, Heidel
berg, Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 18. 
15. September 1927.

Das Sächsische Wohlfahrtspflegegesetz vom 28. März 
1925 und die Ausführungsverordnungen vorn 
20. März 1926, Prof. Dr. Galewski, Mitteilungen 
der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten, Nr. 8. 1. August 1927.

Die Entwicklung der Bezirksverbände, Zeitschrift für 
Selbstverwaltung, Nr. 11. 1. September 1927.

Das Delegationsprinzip und die kommunale Jugend- 
ivohlfahrt, Alfons Rehkopp, Amt Boele, Preußische 
Gemeinde-Zeitung, Nr. 25. 1. September 1927.

Die Arbeitsmaßnahmen der Beziksfürsorgeverbände 
und die Arbeitslosenversicherung, Mag. - Rat Dr. 
Michel, Frankfurt a. M., Soziale Praxis, Nr. 36. 
8. September 1027.
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Die Unterhaltspflicht des Bürgerlichen Gesetzbuches 
und . die öffentliche Fürsorge, Verwaltungs
direktor Meißner, Berlin, Soziale Praxis, Nr. 22. 
18. August 1927.

Welche Verjährungsfrist gilt für Ersatzansprüche der 
Fürsorgeverbände gegen Unterhaltspflichtige? 
Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für 
öffentliche und private Fürsorge, Nr. 8. August 
1927.

Die Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden an 
den Fürsorgekosten, Neg.-Rat von Hinüber, 
Blankenburg a. H., Zeitschrift für das Heimat
wesen, Nr. 17. 1. September 1927.

Darf ein Krankenversicherungsverein Ersatzansprüche 
der öffentlichen Fürsorge ausschließen? Rcg.-Nat 
Dr. Hoffmeister, Berlin, Zeitschrift für das 
Heimatwesen, Nr. 17. 1. September 1927.

Der Initiativantrag der demokratischen Neichstags- 
sraktion betreffend ein Rentnerversorgungsgesetz, 
Nachrichtendienst des Deutschen Verein für öffent
liche und private Fürsorge, Nr. 8. August 1927.

Vorschläge für eine Neichsvcrsorgung der Klein
rentner, Wohlfahrts-Woche, Hannover, Nr. 38. 
18. September 1927.

Rentnerversorgungsgesetz, Wegweiser, Nr. 9. 1. Sep
tember 1927.

Kleinreutnernot — Kleinrentnerhilfe, Evangelische 
Fraucnzeitung. September 1927.

Erhöhung der Bedürftigkeitsgrenze für Vorzugs
renten, Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für 
öffentliche und private Fürsorge, Nr. 8. August 
1927.

Die Anrechnung von Stiftungsgelder auf die Unter- 
stützuugeu, Stadtrat H. v. Frankenberg, Braun
schweig, Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 17. 
1. September ly^/\

Die Verwertung der Arbeitskraft als Problem der 
Fürsorge, Der Wanderer, Nr. 8. August 1927.

Städtische Wohlfahrtspflege, Nechtsrat Dr. Klein
dienst, Augsburg, Der Heimatdienst, Nr. 18. 2. Sep
tember 1927.

Das Wohlfayrts- und Jugendamt des Kreises Negen- 
walde und seine Tätigkeit im Jahre 1926 (Schluß), 
Pommersche Wohlfahrtsblätter, Nr. 12. September 
1927.

Statisches Pflegehaus in Herruprotsch 1902—1927, 
Wohlfahrtsblatt der Stadt Breslau, Nr. 286. Sep
tember 1927.

Zur vorbeugenden Gesuudheits-und Wohlfahrtspflege 
in Landgemeinden, Bürgermeister Dr. Mauß, 
Kommunalpolitische Blätter, Nr. 16. 26. August 
1927.

Die Berliner Friedhöfe, Dr. Georg Sagromksy, 
Berlin, Berliner Wirtschaftsberichte, Nr. 18. 3. Sep
tember 1927.

Sterbevorsorge, Monatsblätter des städt. Wohlfahrts
und Gesundheitsamtes Düsseldorf, Nr. 9. Sep
tember 1927.

Der Kampf gegen den jüdischen Wanderbettcl, Jü
dische Arbeits- und Wanderfürsorge, Nr. 3/4. Sep- 
tember/Oktobcr 1927.

Bekämpfung des Bettelunwesens in Kiel, Kieler 
Wohlfahrtsblätter, Nr. 3. August 1927.

Die neunte deutschösterreichische Fürsorgetagung. 
Hofrat Dr. Wilhelm Hecke, Berlin, Soziale Praxis, 
Nr. 22. 18. August 1927.

Alersfürsorge, Schweizerische Zeitschrift für Gemein
nützigkeit, Nr. 9. September 1927.

Das neue zürcherische Armenfürsorgegesetz, I. 
Gschwend, Stadtrat, Zürich, Pro Juventute, Nr. 9. 
September 1927.

Armenfürsorge, Schweizerische Zeitschrift für Ge
meinnützigkeit, Nr. 9. September 1927.

Allgemeine Fürsorge. Erundsähliches.
Wohlfahrtspflege und Altersaufbau der Bevölkerung, 

Dir. a. D. Dr. Eitner, Berlin, Volkswohlfahrt, 
Nr. 18. 18. September 1927.

Richtsatz, Gruppencinteilung und Unterstützungsbe
messung in der Wirtschaftsfürsorge, Min.-Rat 
Wittelshöfer, Berlin, Die Wohlfahrtspflege in der 
Rheinprovinz, Nr. 18. 16. September 1927.

Richtsatz, Gruppeneinteilung und Unterstützungsbe
messung in der Wirtschaftsfürsorge (Fortsetzung), 
Min.-Rat Wittelshöfer, Berlin, Die Wohlfahrts
pflege, Ostpreußen, Nr. 17/18. 15. September 1927.

Vorbeugende Wirtschaftsfürsorge, A. v. Groote, 
Schweidnitz, Caritas, Nr. 9. September 1927.

Qualität als soziales und soziologisches Problem, 
Prof. Dr. Hermann Levy, Der Arbeitgeber, Nr. 18. 
15. September 1927.

Freie Wohlfahrtspflege.
Ein Rückblick auf die Ausstellung der freien Wohl

fahrtspflege in Stuttgart, Pastor Wilhelm Engel
mann, Berlin-Dahlem, Die Innere Mission, Nr. 9. 
September 1927.

Die freie Wohlfahrtspflege, Neichsarbeitsminister Dr. 
Brauns, Berlin, Deutsche Zeitschrift für Kranken
pflege und Gesundheitsfürsorge, Nr. 8. Augusl 
1927.

Die Sozialarbcit in der ersten Kirche, Kommandeur 
Booth-Hcllberg, Strahlen im Dunkeln. September 
1927.

Wicherns Tätigkeit als Lehrer und die Entwicklung 
des Unterrichts im Rauhen Hause, AuS Gottes 
Garten, Nr. 8/9. 1927.

Soziale Evangelisation, Pfarrer Kliesch, Kirchlich
soziale Blätter, Nr. 5. September/Oktober 1927.

Soziales vom Königsberger Kirchentag, _ General
sekretär Pfarrer Herz, Leipzig, Evangelisch-Sozial. 
Nr. 3. Juli/September 1927.

Die Kongreßtagung in Hamburg, Generalsekretär 
Pfarrer Herz, Leipzig, Evangelisch-Sozial., Nr. 3. 
Juli/September 1927.

Die soziale Arbeit des Königsberger Kirchent iges. 
Gewerkschaftösekretär K. Dudey, Duisburg, Kirch
lich-soziale Blätter, Nr. 4. August 1927.

Wie können die Junglehrer im Dienst der Inneren 
Mission verwandt werden? P. Tegtmeyer, Naza
reth-Bethel, Die innere Mission, Nr. 9. Sep
tember 1927.

Der Vinzenzbruder bei der Arbeit, Generalsekretär 
P. Otto Wahl, Köln, Vinzenz-Blätter, Nr. 8. 
1927.
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Pom Wesen des Noten Kreuzes, Dr. Ruth Weiland, 
Berlin, Deutsche Krankenkasse, Nr. 37. 3. Sep
tember 1927.

Ter Welthilfsverband, Neichsminister a. D. Dr. 
Külz, Blätter des Deutschen Noten Kreuzes, Nr. 9. 
Sepi ember 1927.

Die Gründung des Welthilfsverbandes und seine 
Folgen für die Zukunft des Roten Kreuzes, A. 
Mater, Paris, Blätter des Deutschen Roten Kreu
zes, Nr. 9. September 1927.

Soziale Persönlichkeiten.
Henriette Breymann-Schrader, Lili Droescher, Ber

lin, Kindergarten, Nr. 9. September 1927.

Finanzfragen.
Die Bedeutung der Neichsfinanzstatistik für die 

kleinen Gemeinden, Oberreg. Rat Prof. Dr. Tetz- 
laff. Die Landgemeinde, Nr. 18. 25. September 

i 1927.
Die Zwangsetatisierung, F. Finke, Münsterberg, 

Schlesien, Die Landgemeinde, Nr. 18. 25. Sep
tember 1927.

Aufwertung der Guthaben bei öffentlichen Spar
kassen, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. öff. ü. 
priv. Fürsorge, Nr. 8. August 1927.

Das Aufwertungsgesetz und seine Bedeutung für 
Lübeck, Lübcckische Blätter, Nr. 37. 11. September 
1927.

Fürsorgestatistik.
Fürsorgestatistik, Staatsinspektor Kaeßler, Mülheim 

a. d. Ruhr, Die Wohlfahrtspflege in der Nheinpro- 
vinz, Nr. 17. 1. September 1927.

Bcvölkcrungspolitik.
Die Überwindung der Ehekrisis als soziale Aufgabe, 

Fritz Janik, Görlitz, Soziale Hilfe, Wien, Nr. 9/10. 
^eptember/Oktober 1927.

Eugenik als Aufwertungspflicht, Dr. Dehmel, Ber
lin, Blätter für Volksgesundheitspflege, Nr. 9. 
1927.

Der entfesselte Storch, Die neue Generation, Nr. 7/8. 
Juli/August 1927.

Das Hebammenwesen in Bremen, Die SanitätS- 
warte, Nr. 18. 9. September 1927.

Zurücknahme des Hebammenprüfungszeugnisses 
und Kreishebammenstellc, Med.-Rat Dr. Boege, 
Ueckermünde, Zeitschrift für Medizinalbeamte 
und Krankenhausärzte, Nr. 17. 1. September 
1927.

Dorge für Kinderreiche in alter Zeit, Prof. Dr. 
Neichard, Berlin-Lichterfelde, Bundesblatt der 
Kinderreichen Deutschlands, Nr. 9. September 
1927.

Der Kinderreiche und sein Urlaub, Titus Zais, 
Bundesblatt der Kinderreichen Deutschlands, 
Nr. 9. September 1927.

Solide Frauensragcn.
8"r Fabrikarbeit der verheirateten Frauen, Evan

gelisch-Sozial., Nr. 3. Juli/September 1927.
Tie Aerufsfrau und der Haushalt, Lotte Lemke, 

Eala.., Die Nachbarschaft, Nr. 5. August 1927.

Die Wohnung der berufstätigen Frau, Anna Heider- 
manns, Frauenland, Nr. 9. September 1927.

Ländliche Frauenbildung, Henny Pleimes-Tule- 
meyer. Die Frau, Nr. 12. September 1927.

Ideologie-Realismus und Frauenbewegung, Ma
thilde Drechsler-Hohlt, Die Frau, Nr. 12. Sep
tember 1927.

Trosby Hall, ein internationales Clubhaus für 
Akademikerinnen, Dr. Ilse Szagunn, Die Frau, 
Nr. 12. September 1927.

Iugendwohlfahrk.
Die Genfer Erklärung der Kindesrechte in 

Deutschland, Dr. Käthe Mende, Berlin, Zeitschrift 
für das Heimatwesen, Nr. 18. 15. September 
1927.

Das Verständnis für die heutige Jugend, Min.-Nat 
Helene Weber, Berlin, Bayerische Fürsorgeblätter, 
Nr. 9. 10. September 1927.

Das Verhältnis von Jugend und Beruf in seinem 
historischen Wandel, 17, H. Schuckenböhmer-Lüb- 
becke, Jugend und Beruf, Nr. 9. September 1927.

Beiträge zum Verständnis der Jndustriejugend 
(Fortsetzung), Jugend und Beruf, Nr. 9. Sep
tember 1927.

Wohnungselend als Quelle der Jugendnot, Privat
dozent Dr. Beeking, Freiburg i. Br., Caritas, 
Nr. 9. September 1927.

Kinder, die keine Familie haben, Frauenland, Nr. 9. 
September 1927.

Geschäftsbericht des Städt. Jugendamtes Dortmund, 
1. April 1924 bis 31. März 1925, Dortmunder 
Wohlfahrtsblätter, Nr. 3. 1. September 1927.

Vertrauensleute und ländliches Jugendamt, Kreis
fürsorgerin I. Schumacher, Wittlich, DaS Land, 
Nr. 9. September 1927.

Jugendamt und Kleingartenbewegung, Oberreg.- 
Nat Dr. Storck, Lübeck, Zentralblatt für Jugend
recht und Jugendwohlfahrt, Nr. 6. September 
1927.

Die Jugendämter und die Durchführung des 
Jugendschutzes im Lichtspielwesen, Zentralblatt 
für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, Nr. 6. 
September 1927.

Schutz der Kinder im ersten Lebensalter in Elsaß- 
Lothringen, Wilhelm Steinhilber, Eßlingen, Zen
tralblatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, 
Nr. 6. September 1927.

Die Aufgabe des Kindergartens, Martha Driesen, 
Frankfurt a. Main, Mutter und Kind, Nr. 8. 
August 1927.

Das Lebendige in der Montessori-Erziehung, Mon- 
tessori-Nachrichten. September 1927.

Landgemeinde und Jugendherberge, Dr. Josef Nel- 
lessen, Köln, Kommunalpolitische Blätter, Nr. 16. 
25. August 1297.

Mehr Freizeit! Freizeit ist Schutz ^er Jugend, 
Jugendblätter des ZdA., Nr. 9. September 1927.

Bericht über den Schulbetrieb an den gewerblichen 
Fortbildungsschulen Wiens im Schuljahr 1925/26, 
Ing. Ludwig Schamanek, Lehrlingsschutz, Wien, 
Nr. 8. August 1927.

Das junge Deutschland, Verw.-Oberinspcktor H. 
Baldes, Frankfurter Wohlfahrtsblätter, Nr. 6. Sep
tember 1027.
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Die Ausstellung «Das junge Deutschland", Dr. 
Agathe Schmidt, Die Frau, Nr. 12. September 
1927.

Die Mitarbeit der Fürsorgevereine im Vormund
schaftswesen, Dr. Gillmann, Mannheim, Caritas, 
Nr. 9. September 1927.

Die Unterhaltspflicht und die gesetzlichen Bestim
mungen im Falle ihrer Nichterfüllung, Verw.- 
Diätar Schneidler, Dortmunder Wohlfahrtsblätter, 
Nr. 3. 1. September 1927.

Zur Neuregelung der Adoption, Landgerichtsrat Dr. 
Behrend, Berlin-Dahlem, Soziale Praxis, Nr. 31. 
4. August 1927.

Zur Frage des Mehrverkehrs, JugendamLsleiter Po
lykarp Niestroj, Glatz, Jugendwohl, Nr. 4. Juli- 
August 1927.

Das neue griechische Gesetz über die Stellung außer
ehelicher Kinder, Nachrichtendienst des Deutschen 
Vereins für öffentliche und private Fürsorge, 
Nr. 8. August 1927.

Das schwer erziehbare Kind, Dr. med. Schwab, Han
nover, Wohlfahrts - Woche, Hannover. Nr. 36. 
4. September 1927.

Vom Eigenwert der Anstaltserziehung, Pfarrer Dr. 
Friedrich Winkler, Erbach, Zentralblatt für 
Jugcndrccht und Jugendwohlfahrt, Nr. 6. Sep
tember 1927.

Die Auswahl unter den verschiedenen Erzichüngs- 
formen der Jugendfürsorge, Evangelische Jugend
fürsorge, Nr. 7/8. August 1927.

Haus Waldfrieden, Sophie Plaß, Lichtenrade, Ber
liner Wohlfahrtsblatt, Nr. 16. 18. September
1927.

Vom Ästhetizismus in der Fürsorgeerziehung, Dr. 
Webler, Frankfurt a. M., Zentralblatt für 
Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, Nr. 6. Sep
tember 1927.

Gegensätzliches und Gemeinsames in der modernen 
Fürsorgeerziehung, Evangelische Jugendhilfe, 
Nr. 8. August 1927.

Gedanken zur Durchführung der Fürsorgeerziehung, 
Dr. Erna Magnus, Hamburg, Arbeiterwohlfahrt, 
Nr. 18. 16. September 1927.

Die Fürsorgeerziehung in Württemberg von 1914 
bis 1925, Stadtpfarrer Wüterich, Stuttgart, 
Blätter der Zentralleitung für Wohltätigkeit in 
Württemberg, Nr. 8. August 1927.

Die Durchführung der Fürsorgeerziehung im »Guten 
Hirten", Schwester Oberin M. Agathe, Beuthcn 
Ö.-S., Die Provinz Oberschlesien, Nr. 36. 9. Sep
tember 1927.

Elternabende in der Fürsorgecrziehungsarbeit, 
P. Dr. Kleßmann, Eckardtsheim, Bethel, Nr. 9. 
September 1927.

Das Berufsproblem in der Fürsorgeerziehung 
Landeürat Ernst Koepchen, Hannover, Wohlfahrts
blätter für die Provinz Hannover, Nr. 9. Sep
tember 1927.

Berufsausbildung weiblicher Fürsorgezöglinge und 
der Entwurf des Berufsausbildungsgesetzes, 
Elisabeth Noack, Stadtroda, Zentralblatt für 
Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, Nr. 6. Sep- 
tember 1927.

Die Lehrlingsheime im Dienste der Rheinischen 
Fürsorgeerziehung, Direktor Kettemhofen, Tie 
Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz, Nr. 18. 
16. September 1927.

Zur Tagung des Allgemeinen Fürsorgeerziehungc- 
tages in Hamburg, P. Wolfs, Jugend und Volks
wohl, Nr. 7. September 1927.

Der 7. Deutsche Jugendgerichtstag in Stuttgart vom 
8.—10. September 1927, Stadtpfarrer Wüterich. 
Stuttgart, Blätter der Zentralleitung für Wohl
tätigkeit in Württemberg, Nr. 8. August 1927.

Schutzaufsicht — und doch Verbrechen von Jugend
lichen, Strafanstaltslehrer Kleist, Breslau, Ter 
Strafvollzug, Nr. v. August 1927.

Gesährdekenfürsorge.
Die psychologischen Grundlagen der Gefährdeten- 

fürsorge, Arbeiterwohlfahrt, Nr. 17. 1. September 
1927.

Die Aufhebung der Reglementierung der Prosti
tution und die neuen Maßnahmen zum Schube 
der Gesundheit, Anna Pappritz, Berlin, Deutsche 
Krankenkasse, Nr. 36. 8. September 1927.

Von peinlichen Vernehmungen, Polizeibeamtinuen 
und kommenden Sorgen, Arbeiterwohlfahrt, Nr. 17. 
1. September 1927.

Weibliche Polizei, Josefine Erkens, Arbeiterwohl
fahrt, Nr. 17. 1. September 1927.

Gefährdctenfürsorge, _ Mitteilungen des Zentral- 
Juge.d und Wohlfahrtsamtes der cv. Gemeinden 
Groß-Köins, August 1927.

Rundeelaß der preußischen Ministerien des Innern 
und für Volkswohlfahrt betr. Sittenpolizei, Nach
richtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge, Nr. 8. ° August 1927.

Jugendliche Prostituierte, Der Abolitionist, Nr. 5. 
1. September 1927.

Orientalische Prostitution, Dr. Julius Rud. Kaini. 
Die neue Generation, Nr. 9. September 192l.

Der VH. Internationale Kongreß zur Bekämpfung 
des Frauen- und Kinderhandels in London vom 
28. Juni bis 1. Juli 1927, Margarete Dittmer. 
Berlin, Der Abolitionist, Nr. 5. 1. September 
1927.

Zum Kampf gegen den Mädchenhandel, Evangelische 
Frauenzcitung. September 1927.

Das Deutsche Nationalkomitec zur Bekämpfung des 
Mädchenhandels und die Ostjudeneinwanderung. 
Jüdische Arbeits- und Wanderfürsorgc, Nr. 3 4. 
Septembcr/Oktober 1927.

Zur Londoner jüdischen internationalen Konferenz 
zur Bekämpfung des Mädchenhandels, Blätter des 
Jüdischen Frauenbundes, Nr. 11/12. Augui.- 
September 1927.

Strafgefangenen- und Entlassenenfürsorgc.
Gerichtshilfe für Erwachsene, Der Strafvollzug. 

Nr. 8. August 1927.
Soziale Gerichtshilfe, Landeöverwaltungsrat Piet" 

gras, Düsseldorf, Die Wohlfahrtspflege in der 
Rheinprovinz, Nr. 15. 1. August 1927.

Soziale Gerichtöhilfe, Mitteilungen des Zentral- 
Jugcnd- und Wohlfahrtsamtes der ev. Gemciuden 
Groß-KölnS. August 1927.
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Ter Beruf des Strafvollzugsbeamten, Dr. Keulers, 
Münster i. W., Der Strafvollzug, Nr. 8. August 
1927.

Tas Progressivsystem, Evangelische Jugendfürsorge, 
Nr. 7/8. August 1927.

Tie deutsche Strafrechtsform, Justizrat Dr. Siehr, 
Königsberg i. Preußen, Juristische Wochenschrift, 
Nr. 36. 3. September 1927.

Gesetzliche Arbeitsfürsorge für Blinde in Deutsch
land und Frankreich, Dr. Dr. R. Krämer, Heidel
berg, Der Kriegsbinde, Nr. 9. September 1927.

In Ketten gelegt, Autel, Der Kriegsbinde, Nr. 9. 
September 1927.

Was wird mit den alternden Kriegsbeschädigten? 
Reichsbund der Kb. und Kh., Nr. 17. 1. September 
1927.

Entwurf eines allgemeinen deutschen Strafgesetz
buches, Mitteilungen der Industrie- und Handels
kammer zu Berlin, Nr. 17. 10. September 1927.

Tie Stellung des Minderjährigen im amtlichen Ent
wurf eines Strafvollzugsgesetzes, Dr. Albert 
Krebs, Eisenach, Zentralblatt für Jugendrecht und 
Jugendwohlfahrt, Nr. 6. September 1927.

vergehen, gegen die Sittlichkeit im neuen Straf
rechtsentwurf, D. Magdalene von Tiling, Kirck)- 
lich-soziale Blätter, Nr. 4. August 1927.

Gott und Kirche im Strafrecht, Dr. Franz Mayr- 
Harting, Volkswohl, Wien, Nr. 8/9. August/Sep
tember 1927.

Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebe-
nenfürsorge.

Aus der Rechtsprechung der obersten Versorgungs- 
gerichte (Reichs- und Bayer. Landesversorgungs
gericht), Reg.-Assessor Dr. Bornkessel, München, 
Bayerische Fürsorgcblätter, Nr. 9. 10. September 
1927.

Uber Zustellungen im Verwaltungs- und Spruch
verfahren der Rcichsversorgung, Reg.-Rat Har
tung, Der Bersorgungsbeamte, Nr. 12. September 
1927.

Begriff Soziale Kriegsbeschädigten- und 
Kricgshinterbliebenenfürsorge im Sinne der Ge
setzgebung, Reg.-Rat I. Klasse Dr. Heß, München, 
Bayerische Fürsorgeblätter, Nr. 9. 10. September 
>927.

Richtlinien für die Erziehung und Ausbildung von 
Kriegerwaisen und von Kindern Kriegsbeschädig
ter, Korrespondenzblatt des Reichsbundes der 
Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Krieger
hinterbliebenen, Nr. 9. September 1927.

Die Lage der Kriegsvollwaisen in Hamburg, Ober
inspektor Hanna Dunkel, Jugend- und Volkswohl, 
Nr. 7. September 1927.

Die Regelung der Jnvalidenfürsorge in Österreich, 
Dr. Siegel, Berlin-Wilmersdorf, Deutsche Zeit
schrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 6. September 
1927.

Wohnungsfürsorge.
Das Ergebnis der diesjährigen Ncichswohnungs- 

zählung, Dr. Gralka, Die Provinz Oberschlesien, 
Nr. 37. 16. September 1927.

Vorläufiges Ergebnis der Neichswohnungszählung 
vom 16. Mai 1927 in Preußen, Statistische Kor
respondenz, Nr. 33. 1. September 1927.

Die Ergebnisse der Reichswohnungszählung, Min.- 
Rat Dr. Ebel, Berlin, Preußische Gemeinde- 
Zeitung, Nr. 27. 21. September 1927.

Die Wohnungsnot im Deutschen Reich, Österreichische 
Gemeinde-Zeitung, Nr. 17. 1. September 1927.

Der Umfang der Wohnungsnot und die Verteilung 
der Wohnungsbaumittel in Sachsen, Dr. F. 
Allmers, Düsseldorf, Rheinische Blätter für 
Wohnungswesen und Bauberatung, Nr. 9. Sep
tember 1927.

Reform der Neichsversorgungsgesetzgebung mit dem 
Ziel einer Vereinfachung, Verbesserung und Ver
billigung des Geschäftsganges, Verw.-Jnsp. E. 
Nilson, Der Bersorgungsbeamte, Nr. 12. Sep
tember 1927.

Das unbedingt für die Kriegsopfer geschehen muß. 
Forderungen der Versorgungöanwärter und 
schwerbeschädigten Beamten, Reichsbund, Nr. 18. 
15. September 1927.

Tie Fürsorge und die Kriegsopfer, B. Goedickc, Ver
sorgung — Fürsorge, Nr. 14. 4. September 1927.

Streitfragen auf dem Gebiet der Pflegezulage, 
Eberreg.-Rat Dr. Julius Caesar, Berlin, Neichö- 
arbeitsblatt, Nr. 27. 20. September 1927.

^uizelfragen aus der Elternvcrsorgung, Oberreg.- 
Nat Loesch, Der Bersorgungsbeamte, Nr. 12. 
September 1927.

Überschreiten der Einkommensgrenzen des 8 45 
Abs. 2 NVG., Oberreg.-Rat Dr. Julius Caesar, 
Ter Bersorgungsbeamte, Nr. 12. September 1927.

G>r Auslegung des 8 93 Abs. 3 NVG., Oberreg.-Rat 
Tr. jur. H. Dietz, Der Bersorgungsbeamte, Nr. 12. 
September 1927.

su letzter Stunde, E. Occhsner, München, Ter 
t'ieichsvcrband, Nr. 9. September 1927.

Das Wohitungselend, Allgemeine Deutsche Beamten
zeitung, Nr. 100. 30. August 1927. 

Wohnungsnot und Volkskrankheiten, Bürgermeister 
E. Gräf, Frankfurt a. M., Deutsche Krankenkasse, 
Nr. 35. 1. September 1927.

Wohnung und Gesundheit, Dr. Grünewald, Dort
mund, Mutter und Kind, Nr. 8. August 1927. 

Zur Lösung der Wohnungsfrage, Dora Herzberg.
Die Frau, Nr. 12. September 1927.

Wohnungsnot und Wohnungsbau in Deutschland, 
Robert Tautz, Die Nachbarschaft, Nr. 5. August 
1927.

Bisherige Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Wohnungsfürsorge für Tuberkulöse, Stadtarzt Dr. 
Paetsch, Bielefeld, Zeitschrift für Tuberkulose. 
Nr. 7. 1927.

Die kleine Wohnungsreform, Allgemeine Deutsche 
Beamtenzeitung, Nr. 102. 3. September 1927. 

Wohnungsfürsorge für Tuberkulose bei gelockerter 
Zwangswirtschaft, Stadtarzt Dr. Geißler, Karls
ruhe, Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, Nr. 8. 
1927.

Ist der Wohnungsbau eine produktive Anlage? Dr. 
Gertrud Laupheimer, Nachrichtendienst des evan
gelischen Hauptwohlfahrtsamtes Berlin, Nr. 4. 
September 1927.
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Wohnungsbau und öffentliche Fürsorge, Stadtrat 
Dr. May, Halle, Soziale Praxis, Nr. 83. 
18'. August 1927.

Sorgen der gemeinnützigen Bautätigkeit, Prof. 
Sievert, Zeitz, Zeitschrift für Wohnungswesen, 
Nr. 17, 10.. September 1927.

Evangelische Siedlungstätigkeit, Dr. le Laporte, 
Nachrichtendienst des evangelischen Hauptwohl
fahrtsamtes Berlin, Nr. 4. September 1927.

Auf falschem Wege, Stadtrat Treffert, Berlin, Zeit
schrift für Wohnungswesen, Nr. 17. 10. September 
1927.

Kölner Wohnungsbau-Politik, Beigeordneter Dr. 
Greven, Köln, Kommunalpolitische Blätter, Nr. 17. 
10. September 1927.

Der Wohnungsbedarf im Nuhrkohlenbezirk, Dr. 
Rehorn, Essen, Rheinische Blätter für Wohnungs
wesen und Bauberatung, Nr. 9. September 1927.

Die Statistik des Wohnungsbaues in der Stadt 
Düsseldorf, Rheinische Blätter für Wohnungswesen 
und Bauberatung, Nr. 9. September 1927.

Die sozialen Probleme der Laubenkolonien (Schlug), 
Lieselotte Zadek, Soziale Arbeit, Nr. 35. 10. Sep
tember 1927.

Die Auswirkungen der Mietzuschüsse zur Förderung 
des Wohnungsbaues auf die Gemeindefinanzen, 
Dr. Gerhard Weißer, Magdeburg, Zeitschrift für 
Wohnungswesen, Nr. 17. 10. September 1927.

Der Entwurf eines Gebäudeentschuldungssteuer
gesetzes nebst kritischen Bemerkungen, Oberfinanz
rat a. D. Dr. Fleischmann, Berlin, Zeitschrift 
für Wohnungswesen, Nr. 17. 10. September 1927.

Bau von Ledigenheimen mit Hilfe der produktiven 
Erwerbslosenfürsorge, Joseph Schultze, Die Provinz 
Oberschlesien, Nr. 35. 2. September 1927.

Wohnungsfürsorge für Obdachlose in Köln, Bei
geordneter Dr. Schwering, Köln, Kommunal- 
politische Blätter, Nr. 17. 10. September 1927.

Hygiene der Wohnung und des Wohnens, D. B. 
Rodcwald, Die Nachbarschaft, Nr. 5. August 1927.

Die Pariser Wohnungsfürsorge, Stadtrcchtsrat Dr. 
Heymann, Chemnitz, Rheinische Blätter für 
Wohnungswesen und Bauberatung, Nr. 9. Sep
tember 1927.

Die Wohnverhältnisse anderer Länder, Josef Treffert, 
Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutsch
lands, Nr. 16. 15. August 1927.

Lebenshaltung.
Zur sozialen Lage der werktätigen Jugend, Evan- 

geliich-Sozial, Nr. 3. Juli/September 1927.
Die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der erwerbs

tätigen Jugend, Evangelisch-Sozial, Nr. 3. Juli- 
September 1927.

Die Wirklichkeit — Schlafverhältnisse der in der 
Landwirtschaft beschäftigten Mädchen und Burschen, 
Die Nachbarschaft, Nr. 5. August 1927.

Die Gehälter der Angestellten im Jahre 1926, Der 
freie Angestellte, Nr. 18. 16. September 1027.

Die wirtschaftliche Lage der Arbeitnehmer in der 
Schweiz und die sozialpolitische Entwicklung im

Jahre 1926 (II.), Soziale Praxis, Nr. 22.18. Augusi 
1927.

Wirtschafts- und Arbeitsverhältnisse in Amerika, 
Dr. Fritz Tänzler, Der Arbeitgeber, Nr. 17 
1. September 1927.

Lebenskosten und Gehaltsverhältnisse im Ausland, 
Materialblätter für Wirtschafts- und Sozialpolitik, 
Nr. 9. September 1927.

Arbeikssürsorge.
Zum Entwurf eines Berufsausbildungsgesetzes, Dr. 

Olga Essig, Hamburg, Soziale Praxis, Nr. 3',«. 
6. September 1927.

Zum Entwurf eines Berufsausbildungsgesetzcs, Dir. 
Pfarrer Horning, Neuwied, Evangelische Jugend
fürsorge, Nr. 7/8. August 1927.

Die Bedeutung des Entwurfs eines Berufsauc- 
bildungsgesetzes für die Jugendfürsorge, Dr. Jak. 
Bappert, Frankfurter Wohlfahrtsblätter, Nr. b. 
September 1927.

Die Mängel im heutigen Lehrlingswesen und d--r 
Entwurf eines Berufsausb'ldungsgcsetzes, Stadi- 
rat Heinrich Burghart, Fürth i. B., Soziale 
Praxis, Nr. 22. 18. August 1927.

Berufsberatung und Neichsanstalt für Arbeitsver
mittlung und Arbeitslosenversicherung, Jugend und 
Beruf, Nr. 9. September 1927.

Die Berufsberatung im neuen Gesetz, Else Sander, 
Berlin, DaS Arbeitsamt, Nr. 5. August 1927.

Eingliederung der Berufsausbildung in die Arbeiic- 
behorden, Jugendblätter des ZdA., Nr. 9. Sep
tember 1927.

Der Entwurf des Berufsausbildungsgcsctzes im 
Spiegel der Presse, Jugend und Beruf, Nr. 0. 
September 1927.

Das lübeckische Bcrufsschulgesetz, Lübeckische Blätter. 
Nr. 36. 4. September 1927.

Berufsberatung und Presse, Berta Zeitlmann, Mün
chen, Das Arbeitsamt, Nr. 5. August 1927.

Der Entwurf eines deutschen Berufsausbildung-- 
gesetzes und seine Bedeutung für die Reform der 
Lehrlingswesens in Österreich, Anton Komm!. 
Lehrlingsschutz, Wien, Nr. 9. September 1927. 

Aus der Sprechstunde des Berufsberaters, Lelir- 
lingsschutz, Wien, Nr. 8. August/Septcmbcr 192« 

Berufswunsch und Berufswahl, Berufsberater Pan! 
Hab, Jugend und Beruf, Nr. 9. September 102«.

Ter berufsschwache Jugendliche, Das Arbeitsamt. 
Nr. 5. August 1927.

Jüdische Berufsumschichtung und Siedlung ::: 
Deutschland, S. Dyk, Gemeindeblatt der Jüdiscl,e» 
Gemeinde, Nr. 9. 2. September 1927.

TaS Ende der Aussicht auf ein einheitliches Arbeiu- 
amt, Dr. Heinz Potthoff, München, Sozia!-' 
Praxis, Nr. 31. 4. August 1927.

, Der BerwaltungsauSschusz des Arbeitsamts um-' 
dem neuen Gesetz, RechtSrat Blackholm, Nürnberg. 
Das Arbeitsamt, Nr. 5. August 1927.

Die Überführung der bestehenden Arbeitönachwei'-' 
in die Reichsanstalt, Stadtrat Eduard Hollem, 
Wiesbaden, Das Arbeitsamt, Nr. 5. August 192'-
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Wirtschaftliche Selbstverwaltung und öffentlicher 
Arbeitsnachweis, Margarete Ehlert, Berlin, So
ziale Praxis, Nr. 31. 4. August 1927.

Die Arbeitsvermittlung nach dem neuen Gesetz, Dr. 
Erwin Münch, Berlin, Das Arbeitsamt, Nr. 5. 
August 1927.

Die Aufgaben der Verwaltungsausschüsse der Ar
beitsämter, Rechtsrat Dr. Kleinkunst, Augsburg, 
Das. Arbeitsamt, Nr. 5. August 1927.

Aus den Berichten der Gewerbeaufsichtsbeamten 
«Preußen, Bayern, Sachsen, Baden, Württemberg, 
Braunschweig, Hamburg, Thüringen, Oldenburg) 
für das Jahr 1926, Dr. Frieda Wunderlich, So
ziale Praxis, Nr. 36/37. 8./15. September 1927.

Aus den Jahresberichten der Preußischen Gewerbe
aufsichtsbeamten für 1926, Gustav Hartmann, 
Berlin, Wirtschaftliche Selbstverwaltung, Nr. 8. 
August 1927.

Aus den Berichten der österreichischen Gewerbc- 
inspektoren über ihre Amtstätigkeit, Oberreg.-Rat 
Stiller, Berlin, Reichsarbeitsblatt, Nr. 26. 10. Sep
tember 1927.

Anteilnahme der Betriebsräte an der Verhütung von 
Unfällen und Verminderung der Betriebsgefahren, 
Artur Petzold, Reichsarbeitsblatt, Nr. 26. 10. Sep
tember 1927.

Der Einfluß von Bctricbsverbesserungen auf - die 
Gesundheit des Arbeiters, Med.-Rat Dr. Ascher, 
Frankfurt a. Main, Soziale Praxis, Nr. 31 
4. August 1927.

Maßnahmen zur Verhütung gewerblicher Unfälle. 
Senatspräsident Dr. Fischer, Potsdam, Zeitschrift 
für Schulgesundhcitspflege, Nr. 9. September 
1927.

Um den Urlaub der erwerbstätigen Jugendlichen. 
Dr. Richard Liebenberg, Berlin, Kirchlich-soziale 
Blätter, Nr. 5. September/Oktober 1927.

Mindestlohngesetzgebung, Margarete Wolfs, Berlin, 
Soziale Praxis, Nr. 37. 15. September 1927.

Erwerbslosenfürsorge.
Arbeitsvermittlung und Erwerbslosenfürsorge, Dr. 

Max Kreutzberger, Berlin, Jüdische Arbeits- und 
Wanderfürsorge, Nr. 3/4. September/Oktober 
1927.

Arbeitslosenunterstützung, Monopolismus und Ar
beitslosigkeit, Prof. Dr. Adolf Lampe, Freiburg 
i. Br., soziale Praxis, Nr. 35/36. 1./8. September 
1927.

Die öffentlichen Notstandsarbeiten nach dem neuen 
Gesetz, Landrat Werner Kogge, Die Arbeitslosen
versicherung und Erwerbslosenfürsorge, Nr. 5. 
August 1927.

Die Pflichtarbeit der Erwerbslosen und die Ge
meinden, PH. Hertel, München, Bayerische Ge
meinde- und Verwaltungszeitnng, Nr. 25. I. Set 
lember 1927.

Arbeitsbeschaffung für Empfänger der Krisenfür
sorge, Kommunalpolitische Blätter, Nr. 16. 
25. August 1927.

Ein Heimatshochschulkursus für Arbeitslose, Erich 
Reisch, Tie Provinz Oberschlesien, Nr. 37. 
>6. September 1927.

Die Erwerbslosenzeitschrift, Dr. Otto Neuburger, 
München, Das Arbeitsamt, Nr. 5. August 1927.

Die Entwicklung der Fürsorge in der Schweiz im 
Fahre 1926, A rbeitsloscnfürso r g e , 
Schweizerische Zeitschrift für Gemeinnützigkeit, 
Nr. 9. September 1927.

Arbeitslosenversicherung.
Das Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeits

losenversicherung, Dir. Dr. Robert Adam, Mün
chen, Bayerische Verwaltungsblätter, Nr. 17. Sep
tember 1927.

Zur Auslegung des Gesetzes vom 16. Juli 1927 
über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche
rung, Das Arbeitsamt, Nr. 6. August 1927.

Das Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeits
losenversicherung vom 16. Juli 1927, Soziale 
Praxis, Nr. 32/36. 18. August/1. September
1927.

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, 
Schleswig-Holsteinische Wohlfahrtsblätter, Nr. 9. 
September 1927.

Zum neuen Gesetz über Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung, Wohlfahrtsblatt der 
Stadt Breslau, Nr. 286. September 1927.

Neichsgesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeits
losenversicherung vom 16. Juli 1927, Monats
blätter des städt. Wohlfahrts- und Gesundbeits- 
amtes Düsseldorf, Nr. 9. September 1927.

Das Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeits
losenversicherung, Nachrichtendienst d. Dt. Ver
eins f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 8. August 1927.

Aus dem Gesetz über Arbeitsvermittlung und Ar
beitslosenversicherung, Dr. Gertrud Marwitz, 
Stettin, Pommersche Wohlfahrtsblätter, Nr. 12. 
September 1927.

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. I., 
P. Seyfcrth, Berlin, Die innere Mission, Nr. 9. 
September 1927.

Zur Einführung in das neue Recht der Arbeitsver
mittlung und Arbeitslosenversicherung, Der Ver
sicherungsbote, Nr. 16/17. 25. August/10. Sep
tember 1927.

Nückschauende Betrachtungen zum Arbeitslosenver
sicherungsgesetz, GDA., Nr. 18. 16. September
1927.

Das Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeits
losenversicherung, Neg.-Dir. Dr. Sonderhoff, 
Hamburg, Die Arbeiter-Versorgung, Nr. 26. 
11. September 1927.

Die Arbeitslosenversicherung, Lydia, Nr. 9. Sep
tember 1927.

Die Arbeitnehmer der Neichsanstalt für Arbeitsver
mittlung und Arbeitslosenversicherung, Prof. Dr. 
Richter, Leipzig, Materialblätter für Wirtschafts
und Sozialpolitik, Nr. 9. September 1927.

Zur Gesetzgebung über die Arbeitslosenversicherung, 
Wirkt. Geh. Oberreg.-Rat Dr. Hoffman», Berlin- 
Grunewald, Die Deutsche Jnnungskrankenkasse, 
Nr. 18. 16. September 1927.

Arbeitslosenversicherung und Landkrankenkassen, 
Rendant Lindner, Fischhausen, Die Deutsche 
Landkrankenkasse, Nr. 17. 1. September 1927.

Arbeitslosenversicherung und JnnungSkrankenkaisen, 
I. Berchem, Bonn, Die Deutsche Jnnungskranken- 
lasse, Nr. 62. I. September 1927.

Die Begriffe Arbeitslosenversicherung und Arbeits
losenunterstützungen im Sinne des- Gesetzes, 
Stadtrat Dr. Karl H. Fischer, Nürnberg, Die Ar
beitslosenversicherung und Erwerbslosenfürsorge. 
Nr. 5. August 1927.

Ter Begriff der Arbeitslosigkeit nach dem neuen 
Gesetz, Rechtsrat Blackholm, Nürnberg, Die Ar
beitslosenversicherung und Erwerbslosenfürsorge, 
Nr. 5. August 1927.



376 Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

Die Organe der Reichsanstalt für Arbeitsvermitt
lung und Arbeitslosenversicherung, Reg.-Affessor 
Dr. Dr. Lrerrnstadt, Das Arbeitsamt, Nr. 5. 
August 1927.

Die Aufgaben der Organe der Reichsanstalt für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, 
E. Weinbrenner, Zentralblatt der christl. Gewerk
schaften Deutschlands, Nr. 16. 16. August 1927.

Die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung, 
Stadtrat Dr. Krüger, Bautzen, Die Arbeitslosen
versicherung und Erwerbslosenfürsorge, Nr. 6. 
August 1927.

Das Finanz- und Kastenwesen in der Arbeitslosen
versicherung, Bürodirektor Hans Kölpin, Berlin, 
Die Arbeitslosenversicherung und Erwerbslosen
fürsorge, Nr. 5. August 1927.

Die Leistungen der Arbeitslosenversicherung, Ober- 
reg.-Rat Margarete Ehlert, Die Arbeitslosenver
sicherung und Erwerbslosenfürsorgc, Nr. 6. August 
1927.

Der Arzt als Lehrer, San.-Rat Dr. Steinhardt, 
Nürnberg, Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, 
Nr. 8. 1927.

Der Lehrer im Dienste der Volksgesundheit, H. See
baum, Hannover, Wohlfahrtsblätter für die Pro
vinz Hannover, Nr. 9. September 1927.

Gesundheitsfürsorge durch regelmäßig wiederkeb- 
rende ärztliche Untersuchung, Dr. Max Grüne
wald, Dortmund, Die Krankenversicherung, Nr. 17. 
16. September 1927.

Für oder wider die Gesundheitsfürsorge? Dr. Curr 
Wälder, LübarS, Deutsche Krankenkaste, Nr. 3>>. 
22. September 1927.

Gesundheitliche Volksbelehrung auf dem Lande. 
Oberreg.- und Med.-Rat Dr. Berger, Düsteldorf. 
Zeitschrift für Schulgesundheitspflege Nr. 9. Sep
tember 1927.

Konstitutionsanormalien, Jugend und Beruf, Nr. 9. 
September 1927.

Rückwirkungen des Gesetzes über Arbeitsvermitt
lung und Arbeitslosenversicherung auf die öffent
liche Fürsorge, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. 
öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 8. August 1927.

Arbeitslosenversicherung und Wohlfahrtspflege, Bei
geordneter Karl Weinbrenner, Duisburg, Die 
Wohlfahrtspflege in der Nheinprovinz, Nr. 17. 
1. September 1927.

Die Wohlfahrtspflege und das neue Gesetz, Mag.- 
Rat Dr. Max Michel, Frankfurt a. Main, Die 
Arbeitslosenversicherung und Erwerbslosenfür
sorge, Nr. 5. August 1927.

Aufgaben der freien Wohlfahrtspflege nach dem Ge
setz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver
sicherung vom 16. Juli 1927, Pastor vr. rer. pol. 
Depuhl, Hannover, Nachrichtendienst des ev. 
Hauptwohlfahrtöamtes Berlin, Nr. 4. September 
1927.

Beziehungen des Gesetzes über Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung zum Schwerbeschä
digtengesetz, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. 
öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 8. August 1927.

Die Überführung der nach NEB. und KrFG. unter
stützten Erwerbslosen in die Arbeitslosenversiche
rung (88 239—242 AABG.), Verw.-Jnspektor 
Georg Gevatter, Nürnberg. Die Arbeitslosen
versicherung und Erwerbslosenfürsorge, Nr. 5. 
August 1927.

über die Versicherungspflicht von Angestellten, Dr. 
Heinz Potthoff, München, Volkstümliche Zeit
schrift für die gesamte Sozialversicherung, Nr. 17. 
1. September 1927.

Sind arbeitslosenunterstützungsberecht' '*c Ange
stellte zu körperlicher Arbeit verpfliu, GDA., 
Nr. 18. 16. September 1927.

Die Seeleute in der Arbeitslosenversicherung, Ober- 
reg.-Nat Dr. Biensfeldt, Hamburg, Die Arbeits
losenversicherung und ErwcrbSlosenfürsorge, 
Nr. 5. August 1927.

Allgemeine Gesundheilsfürsorge.
Gesundheitsfürsorge, Schweizerische Zeitschrift für 

Gemeinnützigkeit, Nr. 9. September 1927.

Hauspflege, Hauskrankenpflege und Krankenhaus
pflege, Die .Sanitätswarte, Nr. 18. 9. Septem
ber 1927.

Der Einfluß von Betriebsvcrbesterungen auf die Ge
sundheit des Arbeiters, Gewerbeastestor a. D. 
Dr. von Bonin, Berlin, Soziale Praxis, Nr. 37. 
15. September 1927.

Die Gesellschaft fiir Gesundheitsschutz der Jude» 
„Ose" und die Sozialhygiene, Prof. Dr. Chajes, 
Berlin, Ose-Nundschau, Nr. 8. August 1927.

Gesundheitsverfastung auswärtiger Staaten (Schluss. 
Prof. Dr. Hermann Sieveking, Hamburg, Zeil 
schrift für Medizinalbeamte und Krankenhaus
ärzte, Nr. 18. 15. September 1927.

Müller- und Säuglingsfürsorge.
Die gesetzliche Regelung der Beschäftigung weib

licher Arbeitnohmer vor und nach der Niederkuus'. 
Dr. Franz Goerrig, Siegburg, Wirtschaft! idv 
Selbstverwaltung, Nr. 8. August 1927.

Zum Gesetz über die Beschäftigung vor und nach der 
Niederkunft, Henriette Fürth, Frankfurt a. M- 
Frankfurter Wohlfahrtsblätter, Nr. 6. Septem 
der 1927.

Wie läßt sich der gesetzliche Mutterschutz für Haue- 
gehilfinnen gestalten? Lillie Oberwarth, Berlin. 
Soziale Praxis, Nr. 31. 4. August 1927.

Versicherungsfall in der Wochenhilfe, Hickmauu. 
Dresden. Deutsche Krankenkaste, Nr. 35. 1. Sep
tember 1927.

Die Neuregelung der Wochenhilfe, Abt.-Dir. Dr. £ 
SchweerS, Berlin, Deutsche Zeitschrift für öffen: 
liche Gesundheitspflege, Nr. 7/8. Juli/Augw. 
1927.

Schutz und Fürsorge für Schwangere und Wöä 
nerinnen, Kieler Wohlfahrtsblätter, Nr. 3. Augun 
1927.

Vermehrter Mutterschutz, Dr. Weiland, Berlin. T 
Wohlfahrt, Ostpreußen, Nr. 17/18. 15. Septem
der 1927.

Bezirksarzt und Fürsorgearzt, Amtshauptmann Dr. 
Schulze, Dresden, Blätter für Wohlfahrtspflege, 
Sachsen, Nr. 9. September 1927.

Die Säuglings- und Kleinkinderfürsorge in Baden 
im Jahre 1926, Prof. Dr. Lust, Blätter für öle 
sundheits-Fürsorge, Nr. 2. Juli/August 1927.
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Iugendgesundheiksfürsorge.

Bericht über die Studienfahrt durch die Einrichtun
gen der Kinderheil- und Erholungsfürsorge in 
Thüringen vom 18. bis 23. Juli 1927, Für unsere 
Schwestern, Nr. 12. 16. September 1927.

Ergebnisse der ärztlichen Untersuchungen in den 
Kleinkinderberatungen der Amtshauptmannschaft 
Leipzig für 1925, Dr. Annemarie Hermberg, Leip- 

. zig, Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, 
Nr. 6. September 1927.

Aus der schulärztlichen Sprechstunde, Monats
blätter des städtischen Wohlfahrts- und Gesund
heitsamtes Düsseldorf, Nr. 9. September 1927.

Das „nervöse" Schulkind, Prof. Dr. Kurt Scheider. 
Köln, Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, Nr. 8. 
1927.

Schulzahnpflege in den deutschen Städten, Zentral
blatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, 
Nr. 6. September 1927.

Schulzahnpflege in der Provinz Hannover, Wohl
fahrtsblätter für die Provinz Hannover, Nr. 8. 
August 1927.

Augenuntersuchungen an den Aachener Schulen. 
Stadtschularzt Dr. A. Braun, Zeitschrift für 
Schulgesundheitspflege, Nr. 8. 1927.

Die Ferienfrage, Prof. Dr. Alfred Lewandowski, 
Berlin, Zeitschrift für -Schulgesundheitspflege, 
Nr. 9. September 1927.

Medizinische Aufgaben im Erziohungs- und Äandes- 
aufnahmeheim Rheindahlen, Dr. I. Noll, Die 
Wohlfahrtspflege in der Nheinprovinz, Nr. 17. 
1. September 1927.

Fürsorgematznahmen zur Hebung des Gesundheits
zustandes der jugendlichen Arbeitnehmer, Marga
rete Trapp, Arbeiterwohlfahrt, Nr. 18. 15. Sep
tember 1627.

über den Einfluß des Arbeitsmarktes auf den Ge
sundheitszustand der jugendlichen Arbeiter in 
Schwerindustrie und Bergbau, Stadt-Med.-Nat 
Dr. Schröder, Oberhausen (Nhld.), Zeitschrift für 
Schulgesundheitspslege, Nr. 9. September 1927.

Erholungsfürsorge.

Erholungsfürsorge, Der Arbeiter-Samariter, Nr. 9. 
September 1927.

Erholungsfürsorge für Jugendliche, Dr. Johanna 
Schwenke, Grimma, Blätter für Wohlfahrtspflege, 
Sachsen, Nr. 9. September 1927.

Reformen in der Erholungsfürsorge und die örtlichen 
Arbeitsgemeinschaften, Dr. Gorn, Bitterfeld, Deut
sche Krankenkasse, Nr. 37. 3. September 1927.

Alkoholkrankenfürsorge.

llber die Bedeutung äusserer Anlässe und innerer 
Ursachen bei der Entstehung des Alkoholismus, 
Internationale Zeitschrift gegen den Alkoholismus, 
Nr. 4. Juli/August 1927.

Die politische Macht des Alloholkapitals, Kurt Bau
richter, Der abstinente Arbeiter, Nr. 9. 15. Sep
tember 1027.

Alkoholismus, Dr. Oskar Aust, Charlottenburg, Die 
Volksernährung, Nr. 18. 20. September 1927.

Zur Frage der Alkoholbekämpfung, Dr. Oskar Aust, 
Charlottenburg, Blätter für Volksgesundheits- 
pslege, Nr. 9. 1927.

Die Seele des Kindes im Kampf mit dem Alkohol, 
Johannes Engel, Neuland, Nr. 37. 11. September 
1927.

Über steigende Belastung der Krankenkassen durch 
Alkoholismus und Möglichkeiten einer Entlastung, 
Johannes Thiken, Jena, Blätter für öffentliche 
Fürsorge, Nr. 18. 15. September 1927.

Alkohol und Verbrechen, Dr. med. Max Grünewald, 
Dortmund, Der Arbeiter-Samariter, Nr. 9. Sep
tember 1927.

Alkoholismus und Geisteskrankheit, Neuland, Nr. 39. 
25. September 1927.

Die Alkoholfrage auf dem Deutschen Evangelischen 
Kirchentag in Königsberg in Preutzen, Prof. D. 
Hans Schmidt, Giessen, Der Christliche Abstinent, 
Nr. 5. ^-eptember/Oktober 1927.

Die evangelischen Abstinenzmotive in ihrer geschicht
lichen Entwicklung, D. Nolffs, Der Christliche Ab
stinent, Nr. 4. Juli/August 1027.

Die Entwicklung der Arbeitsmethode der Trinker
fürsorgestelle Brigittenau, San.-NatDr. Metzl, 
Internationale Zeitschrift gegen den Alkoholismus, 
Nr. 4. Juli/August 1927.

Stoffwechseluntersuchungen an Alkoholikern, Inter
nationale Zeitschrift gegen den Alkoholismus, 
Nr. 4. Juli/August 1927.

Gis,süchtige.

Rauschgifte IV (Schluss), Die Sanitätswarte, Nr. 18. 
9. September 1927.

Gcschlechlskrankcnsürsorge.

Zum Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten vom 18. Februar 1927, Mitteilungen d. Dt. 
Ges. z. Bek. d. Geschlechtskrankheiten, Nr. 8. 
1. August 1927.

Preussische Ausführungsverordnung zum Neichsgesctz 
zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 
18. Februar 1927, Mitteilungen d. Dt. Ges. z. Bek. 
d. Geschlechtskrankheiten, Nr. 8. 1. August 1927.

Die Preussische Ausführungsverordnung zum Reichs
gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 
und die Fürsorgepflichtverordnung, Min. «Rat 
Wittelshöfer, Berlin, Deutsche Zeitschrift für 
Wohlfahrtspflege, Nr. 6. September 1927.

Die Mitwirkung der Polizei bei der Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten, Beigeordneter Dr. 
Memelsdorff, Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrts
pflege, Nr. 6. September 1927.

Die Durchführung des Neichsgesetzes zur Bekämp
fung der Geschlechtskrankheiten, Schlcswig-Holstei- 
nische Wohlfahrtsblätter, Nr. 9. September 1927.

Die Ausführung des Gesetzes zur Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten in Preutzen, Arbeiterwohl
fahrt, Nr. 17. 1. September 1927.
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Erörterungen zum Gesetz zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten, D. Erfurth, Elberfeld, Die 
Innere Mission, Nr. 9. September 1927.

Die Sozialfürsorge innerhalb des Gesetzes zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten, Louise 
Schröder, Altona, Schleswig-Holsteinische Wohl
fahrtsblätter, Nr. 9. September 1927.

Grundfragen des Gesetzes zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten, Dr. Röschmann, Berlin, 
Schleswig-Holsteinische Wohlfahrtsblätter, Nr. 9. 
September 1927.

Die Durchführung des Neichsgesetzcs zur Bekämp
fung der Geschlechtskrankheiten in Preußen, 
Blätter des Deutschen Noten Kreuzes, Nr. 9. 
September 1927.

Das neue Reichsgesetz zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten in seiner Auswirkung auf die 
Kinderfürsorge vom ärztlichen Standpunkt aus be
trachtet, Prof. Noeggerath, Freiburg i. Br., Blätter 
für Gesundheits-Fürsorge, Nr. 2. Juli/August 
1927.

Die kostenlose Behandlung unbemittelter Geschlechts
kranker, Oberreg.-Nat Dr. Breger, Berlin, Reichs
gesundheitsblatt, Nr. 35. 31. August 1927.

Zweite Aufnahme der in ärztlicher Behandlung be
findlichen geschlechtskranken Personen in Frank
furt a. M., Dr. August Busch, Deutsche Zeitschrift 
für öffentliche Gesundheitspflege, Nr. 7/8. 
Juli/August 1927.

Die Auswirkungen des Gesetzes zur Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten auf die Provinzverwaltung, 
Wohlfahrtsblätter für die Provinz Hannover, 
Nr. 9. September 1927.

Der Arzt und das neue Gesetz zur Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten, Dr. Hell, Kiel, Schleswig- 
Holsteinische Wohlfahrtsblätter, Nr. 9. September 
1927.

Die Mitarbeit der Jugendämter bei der Durch
führung des Gesetzes zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten, Zentralblatt für Jugendrecht 
und Jugcndwohlfahrt, Nr. 6. September 1927.

Das pädagogische Problem in der Behandlung der 
geschlechtskranken Mädchen, Oberin Sievers, Bop- 
pard. Die Wohlfahrtspflege in der Nh inprovinz, 
Nr. 15. 1. August 1927.

Das medizinische Problem bei geschlechtskranken 
Zöglingen, Prof. Bering, Essen, Die Wohlfahrts
pflege in der Rheinprovinz, Nr. 15. 1. August
1927.

Die Hannoverschen Frauen und das neue Gesetz, 
Wohlfahrts-Woche, Hannover. Nr. 37. 11. Sep
tember 1927.

Das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten, Der Kassenarzt, Nr. 37, 17. September 
1927.

Praktische Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, 
Wohlfahrts-Woche, Hannover, Nr. 37. 11. Sep
tember 1927.

Zur Abnahme der Geschlechtskrankheiten, mit beson
derer Berücksichtigung der Verhältnisse im west
fälischen Industriegebiet, Prof. Dr. Fabry, Mit
teilungen der Dt. Ges. z. Bek. d. Geschlechtskrank
heiten, Nr. 8. 1. August 1927.

Uber das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten, Dr. Grünewald, Dortmund, Rhei
nisches Land, Nr. 5/6. August/September 1927.

Tuberkulosefürsorge.
Jahresversammlung des Deutschen Zentralkomitees 

zur Bekämpfung «der Tuberkulose, Zeitschrift füc 
Tuberkulose, Nr. 7. 1927.

Die Fürsorgepflichtverordnung im Dienste der Tu
berkulosebekämpfung, Geh. Reg.-Rat Dr. Dr. 
Oertel, Chemnitz, Erwacht, Nr. 9. September 1927.

Tuberkulosebekämpfung durch Wohnungsbau, Mar 
Dörschcl, Dresden, Blätter für Wohlfahrtspflege. 
Sachsen, Nr. 9. September 1927.

Bisherige Erfahrungen auf dem Gebiet der Wob- 
nungsfürsorge für Tuberkulöse, Stadtbaudir. Dr. 
Dr. Strehlow, Dortmund, Zeitschrift für Tuber
kulose, Nr. 7. 1927.

Wohnung und Tuberkulose, Dir. Dr. Braeuning, 
Stcttin-Hohcnkrug, Zeitschrift für Tuberkulose. 
Nr. 7. 1927.

Eine Lücke in der Fürsorge, E. Schulze, Bunzlau. 
Tuberkulofe-Fürsorge-'Blatt, Nr. 9. 1. September 
1927.

Beitrag zur Förderung der Tuberkulosebekämpfung 
in Obcrschlesien, Facharzt Dr. E. Haeger, Glei- 
witz, Tuberkulose-Fürsorge-Blatt, Nr. 9. 15. Sep
tember 1927.

Aus der Arbeit einer Tuberkulosefürsorgestelle. 
Kreiskommunalarzt Dr. Maas;, Pinneberg. 
«Blätter für Volksgesundheitspflege, Nr. 9. 1927.

Ausbau des Tuberkulosefürsocgewesens auf dem 
Lande, stellv. Generalsekretär Dr. H. Denker. Ber
lin, -Zeitschrift für Tuberkulose, Nr. 7. 1927.

Die Bedeutung der Psyche des Lungenkranken für 
den Hcilstättenbetrieb, Zeitschrift für Tuberkulose. 
Nr. 7. 1927.

Sitzung der Kommission für die Tuberkulose
bekämpfung im Mittelstand, Zeitschrift für Tuber
kulose, Nr. 7. 1927.

Die Tuberkulose der Lohrer, Zeitschrift für Tuber
kulose. Nr. 7. 1927.

Richtlinien für die Unterbringung von tuberkulose
bedrohten und tuberkulosekranken Kindern, Ter 
Kassenarzt, Nr. 35/36. 10. September 1927.

Studentenkurse an Tuberkulose-Heilstätten mit kli
nischem Betriebe, Vizepräsident v. Legat, Breslau. 
Amtliche Nachrichten des Vorstandes der Landes- 
versicherungsanstalt Schlesien, Nr. 7. 1. Sep
tember 1927.

Die Übertragung der Tuberkulose durch die Stuben
fliegen, Dr. Ziegler, Hannover-HeidchauS, Tie 
Nachbarschaft, Nr. 6. August 1927.

Die Tuberkulosefürsorge der Gemeinde Wien, Öster
reichische Gemeinde-Zeitung, Nr. 18. 15. Septem
ber 1027.

Geistes- und Gemütskranke.
Pflegepersonal und Strafrechtsreform, Die Saui- 

tätswarte, Nr. 19. 23. September 1927.
Die Frage der Verantwortung in Heil- und Pflege- 

anstalten für Geisteskranke (Fortsetzung und 
Schluß). Dir. Dr. Franz Sickinger, Blätter für 
das Wohlfahrtswesen Wien, Nr. 262. Jul: 
August 1927.

Der Entwurf des Preußischen Jrrenfürsorgegesetzes. 
Alfred Beyer, Arbeiterwohlfahrt, Nr. 17. I. Sep
tember 1927.
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Erwerbsbeschränktensürsorge.
Dchwerbeschädigtengesetz und Arbeitsmarkt, Landes- 

vecwaltungsrat Dr. Schultz, Wohlfahrtsblätter für 
die Provinz Hannover, Nr. 9. September 19(27.

Bildungs- und BeschäftigungsmöFlichkeiten des epi
leptischen Kindes, Der Anstaltspädagoge, Nr. 7/8 
August/September 1927.

Arbeitsbericht aus einer 'Berufshilfsschulklasse, Ge
werbeoberlehrer O. Monsheimer, Frankfurt a. M., 
Die Arbeitsschule, Nr. 9, September 1927.

Tic Ziele der deutschen Gehörlosenfürsorge, Bayer. 
Taubstummenblatt, .Nr. 18/19. 15. September 1927.

Berufsberatung Hörloser und Taubstummer, Lehr
lingsschutz, Wien, Nr. 8. August 1927.

Allgcmein-Orieutierendes über Taubstumme und die 
Deutsche Daubstummen-Wohlfahrtspflege, Taub- 
stummen-Oberlehrer Peschke, Aachen, Blätter für 
die Wohlfahrt der Gehörlosen, Nr. 3. 1. Septem
ber 1927.

Zweiter Blindenwohlfahrtskongres;, Die Wohlfahrts
pflege in der Rheinprovinz, Nr. 17. 1. Septem
ber 1927.

Zentralisation der Blindenfürsorge, Wohlfahrts- 
Woche, Hannover, Nr. 36. 4. September 1927.

Die Abänderungen des Gesetzentwurfs für die Blin- 
denventen, Die Blindenwelt, Nr. 9. September 
1927.

Ärüppelfürsorge, Oberreg.-Nat Mayer, Amtsblatt i 
des Borstandes der Landesversicherungsanstalt 
Württemberg, Nr. 8/9. 8. September 1927.

Etwas über die Krüppelfürsorge in der Schweiz, 
Nachrichtendienst des Selbsthilfbundes der Körper
behinderten, Nr. 9. September 1927.

Wanderungswesen.
Wanderungen in Preusten, Dr. Arthur Golding, Der 

Heimatdienst, Nr. 17. 1. Septembcrheft 1927.
Weltwanderungen und Wirtschaftsnot, I, Umversi- 

tätsdozent Dr. Jmre Ferenczi, Genf. Soziale 
Praxis, Nr. 36. 8. September 1927.

Zur Geschichte der rcichsgesetzlichen Regelung der 
Wandererfürsorge, Der Wanderer, Nr. 8. August 
1927.

Zur Regelung der Wandererfürsorge in Bayern, 
Oberreg.-Nat Baumann, München, Blätter für 
öffentliche Fürsorge, Nr. 17. 1. September 1927.

Tie Wandererfürsorge in Baden, Arbeiterwohlfahrt, 
Nr. 18. 15. September 1927.

Tie Wandcrerfürsorge in Württemberg. Arbeiter
wohlfahrt, Nr. 18. 16. September 1927.

-'c'euschenschicksale auf der Wanderstrassc, CaritaS- 
direktor N. Carls, Elberfeld, Caritas, Nr. 9. 
Dcptember 1927.

Unterbringung und Beschäftigung jugendlicher Wan
derer, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. öff. u. 
priv. Fürsorge. Nr. 8. August 1927.
'ic allgemeine jüdische Wanderung, Adler-Rudel, 

Berlin, Jüdische Arbeits- und Wandererfürsorge, 
Nr. 3/4. September/Oktober 1927.

''ül>t Tagewerk der Auswanderermission. Samariter 
und Sämann, Nr. 1. 16. September 1927.

Bekrlebswohlfahrtspflege.
Eine internationale Studienwoche über Betriebs- 

wiffenschaft und Betriebswohlfahrtspflege, Deut
sche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 6. Sep
tember 1927.

Eiscnbahn-Fürsorgetag in Itzehoe, Die Fürsorge, 
Altona, Nr. 16. 20. August 1927.

Das System der «Ersten Hilfe" und die Werks
politik der englischen Unternehmer, Gewerkschafts- 
Zeitung, Nr. 36. 3. September 1927.

Rechksberakung.
Der Wiederaufbau der gemeinnützigen Rechtsaus

kunft, Präsident Dr. Link, Lübeck, Die Rechtsaus
kunft, Nr. 1. 15. September 1927.

Das Güteverfahreu und die Rechtsauskunft, Dr. 
Hannes Kaufmann, Hamburg, Die Rechtsauskunft, 
Nr. 1. 15. September 1927.

Sozialversicherung ^Allgemeines).
Die Statistik der Sozialversicherung, Versicherungs

techniker E. Görg, Arbeiterschutz, Wien, Nr. 18. 
15. September 1927.

Die Vorbeugung in der deutschen Sozialversicherung, 
Dr. Andreas Grieser, Arbeiterschutz, Wien, Nr. 17. 
1. September 1927.

Die Bedeutung der Frauenkrankheiten für die 
Sozialversicherung, Prof. Dr. Licpmann, Der 
Kassenarzt, Nr. 35/36. 10. September 1927.

Die Anmeldung zur Pensionsversicherung, Arbeiter
schutz, Wien, Nr. 17. 1. September 1927.

Ein polnischer Entwurf über die Sozialversicherung, 
Dr. Alfred Krieger, Warschau, Arbeiterschutz, 
Wien, Nr. 17. 1. September 1927.

Die Krankenversicherung der Arbeitslosen nach dem 
neuen Gesetz, Bürodirektor Gustav Wasewitz, Ber
lin, Die Arbeitslosenversicherung und Erwerbs
losenfürsorge, Nr. 5. August 1927.

Die Aufgaben der Krankenkassen, insbesondere der 
Ersatzkassen, in der Arbeitslosenversicherung, Neg.- 
Nat Dr. Berndt, Die Ersatzkasse, Nr. 12. Sep- 
tember 1927.

Die Anwendbarkeit des 8 214 NVO. bei der Kranken
versicherung Arbeitsloser nach neuem Recht. 
O. Holstein, Treptow, Deutsche Krankenkasse, 
Nr. 38. 22. September 1927.

Übertragung, Pfändung und Aufrechnung von An
sprüchen aus der Krankenversicherung, F. Schwa- 
lowsky, Berlin, Deutsche Krankenkasse, Nr. 38. 
22. September 1927.

Angenommene (fingierte) Beitragsleistung, Stadt
rat H. v. Frankenverg, Bcaunschweig, Die Ar
beiter-Versorgung, Nr. 26. 11. September 1927.

Die Krankenkassen in der öffentlichen Kritik, Dr. 
Erdmann, Der Arbeitgeber, Nr. 17. 1. September 
1927.

Die Krankenversicherung im Jahre 1925, Deutsche 
Krankenkasse, Nr. 37. 15. September 1927.

Die Abschlüsse der Ortskrankenkassen im Jahre 1926, 
F. Okras;, Charlottenburg, Deutsche Krankenkasse, 
Nr. 37. 3. September 1927.
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Vorrechte für Jnnungskrankenkassen, B. Geisthardt, 
Berlin, Deutsche Krankenkasse, Nr. 35. 1. Sep
tember 1927.

Mißstände in der Entwicklung der privaten Kranken
versicherung, Deutsche Krankenkasse, Nr. 35. 
1. September 1927.

Die Gesundheitsfürsorge der Allgemeinen Orts
krankenkasse der Stadt Berlin, Dir. I. Cohn, Ber
lin, Berliner Wohlfahrtsblatt, Nr. 16. 18. Sep
tember 1927.

Die Empfänger des Kranken- und des Hausgeldes, 
Stadtrat von Frankenberg, Braunschweig, Die 
Deutsche Landkrankenkasse, Nr. 17. 1. September 
1927.

Krankenkontrolle und Wohnungsheime, Der Kassen
arzt, Nr. 38. 24. September 1927.

Aus der Invalidenversicherung, Karl Gengler, Zen
tralblatt der christl. Gewerkschaften Deutschlands, 
Nr. 17. 5. September 1927.

Das Heilverfahren der Angestellten-Versicherung, 
Verw.-Oberinspektor Hans Demme, Berlin, Deut
sche Zeitschrift für Krankenpflege und Gesund
heitsfürsorge, Nr. 8. August 1927.

Die Unfallversicherung im Angestelltenversicherungs- 
gesctze. Dr. Rudolf Hastreiter, Arbeiterschutz, Wien, 
Nr. 18. 15. September 1927.

Ein Übungstag in der Unfallverhütung der Lehr
werkstatt der Dortmunder Union, Neichsarbeits- 
blatt, Nr. 26. 10. September 1927.

Die Verteilung der Unfallverletzten nach dem Grade 
der Einbuße an Erwerbsfähigkeit, Neg.-Ober- 
inspektor Wicke, Amtliche Nao^ichten des Reichs- 
versicherungsamts, Nr. 8. 15. August 1927.

Wann wird das Unfallversicherungsgesetz geändert? 
Deutsche Jnvaliden-Zeitung, Nr. 9. September 
1927.

Das Neichsversicherungsamt verlangt den Ausbau 
der Unfallverhütung, Gewerschaftszeitung, Nr. 38. 
17. September 1927.

Die Unfallversicherung in Kranken- und Pflege
anstalten, Die Sanitätswarte, Nr. 18. 9. Septem
ber 1927.

Amerikanische Unfallgesetze, Hans Mayer-Daxlan- 
den, New - Jork - City, Deutsche Krankenkasse, 
Nr. 35. 1. Seplember 1927.

Ausbildung^- und Berufssragen.
Die Ausbildung zum sozialen Beruf, S. Wronstn, 

Berlin, Berliner Wohlfahrtsblatt, Nr. 15. 4. Sep
tember 1927.

Die Neuregelung der Ausbildung der Kindergän- 
nerin, Hortnerin und Jugendleiterin, n, Maria 
Kiene, Freiburg i. Br., Jugendwohl, Nr. 4. Juli- 
August 1927.

Hausbesuche der Kindergärtnerinnen, Schulrai 
Schnitter, Ulm, Kinderheim, Nr. 6. September- 
Oktober 1927.

Fragen und Formen der Weiterbildung der Er
zieherinnen, Vinzenz Fuchs, Würzburg, Jugend
wohl, Nr. 4. Juli/August 1927.

Arbeiter als Armenpfleger, Gewerkschafts-Zeitung, 
Nr. 36. 3. September 1927.

Die Neugewinnung ehrenamtlicher Hilfskräfte und 
ihre Aufgaben, Dr. Annemarie Fraenkel, Heidel
berg, Mitteilungen des Deutschen Verbandes der 
Sozialbeamtinnen, Nr. 9. September 1927.

Aus -der Arbeit der Wohlfahrtspflegerin auf dem 
Lande, Das Land, Nr. 9. September 1927.

Die Fürsorgerin und die Familienfürsorge, Lene 
Dkann, Frankfurt a. M., Frankfurter Wolil- 
fahrtsblätter, Nr. 6. September 1927.

Weibliche Seelsorger, Dr. Margarete Adam, Tie 
Frau, Nr. 12. September 1927.

Wiener Krankenpflegeschulen, Dr. med. Marianne 
Stein, Blätter für das Wohlfahrtswesen Wien, 
Nr. 262. Juli/August 1927.

Bücherbesprechungen.

Verzeichnis der Spruchbchörden bei Klagen gegen 
Fürsorgeverbände und im Fürsorgeverfahren, mit
einem Verzeichnis der Landesfürsorgeverbände und 
Bezirksfürsorgevcrbände, herausgegeben vom. Deut
schen Städtetag unter Mitarbeit des Archivs für 
Wohlfahrtspflege und der Herren Dr. Falck, Min.- 
Direktor a. D., Präsident des Bundesamtes f. d. 
Heimatwesen-. Ruppert, Med.-Rat im Reichs- 
ministerium des Innern; Wittelshöfer, Min.-Rat 
im Preußischen Ministerium für Volkswohlfahrt; 
Dr. Muthesius, Stcüürat (Berlin - Schöneberg); 
Dr. Memelsdorff, Beigeordneter des Deutschen und 
Preußischen Städtetages; 124 Seiten, Preis 2 M.
Die Fürsorgepflichtverocdnung als wesentlichstes 

deutsches Wohlfahrtsgesetz ist in der Fachliteratur 
bisher nicht in großem Umfang berücksichtigt worden, 
trotzdem die Rechtsprechung zahlreiche Probleme er
geben hat. Der neue Band berücksichtigt die Recht
sprechung bis zum 1. April 1927 und gibt im Anhang

| einige gesetzliche Neuerungen, so die dritte Verord
nung zur Durchführung des Gesetzes über die Ab
lösung öffentlicher Anleihen, einzelne neue Ländcr- 
gesetze und Bekanntmachungen, sowie die Regelung 
der Aufhebung des Kostentarifs in Preußen. Dm- 
Buch, das bisher der einzige Führer durch die F-ir- 
sorgepflichtverordirung nach dem neuesten Stand d.r 
Gesetzgebung und Rechtspruch ist, ist auch in feiner 
neuen Auflage sehr wertvoll. Der bekannte B a a l b 
s ch e Kommentar zur Verordnung über 
die Fürsorgepflicht liegt jetzt in 5. vermchricr 
Auflage (im Laufe von 3 Jahren) vor.

Die Klagen gegen Fürsorgeverbände und im Für
sorgeverfahren sind auf Grund der Zuständigkeit 
bestimmungen in der Fürsorgepflichtverordnung scm 
zahlreich und infolge der einzelnen Ausführungc-bc 
stimmungen der Länder entstehen für den Saclib'>' 
arbeiter vielfach formale Schwierigkeiten, weil l»:- 
her keine Uebersicht über die Spruchbehörden, sow"-'
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über die Bezirks- und Landesfürsorgeverbände vor
handen war. Das Verzeichnis, das der Deutsche 
Städtetag in Zusammenarbeit mit dem Archiv für 
Wohlfahrtspflege und den erfahrensten Sachkennern 
auf dem Gebiete des Fürsorgeverfahrens herausgibt, 
bringt zum erstenmal eine Zusammenstellung sämt
licher Verbände und der zuständigen Spruchbehörden 
in erster und zweiter Instanz, für die Fälle, bei 
denen es such um Klagen von Streitigkeiten gegen 
Landesfürsorgeverbänide (wenn der klagende Für
sorgeverband demselben oder einem anderen Land 
angehört) und gegen Bezirksfiirsorgeverbände (wenn 
der Bezirksfürsorgeverband demselben nnd nicht dem
selben Land angehört) handelt. In einem zweiten 
Teil ist eine Übersicht über die Zuständigkeit bei In
anspruchnahme von Unterhalts- und Ersatzpflichtigen 
gemäß § 23 der RFV. und bei Unterbringung in das 
Arbeitshaus gemäß 8 20 RFV. gegeben. Das Ver
zeichnis hat besonderen Wert auf genaue Angabe 
der Orts- und Adreffenbezeichnungen gelegt, um den 
Verwaltungsbehörden als exaktes Hilfsmittel zu 
dienen. Die Länder Bayern, Württemberg, Baden 
und Waldeck, deren Aussührungsbestimmungen be
sondere Ortsverbände für die Armenfürsorge vor
sehen, sind zunächst nicht berücksichtigt worden, da 
eine endgültige Entscheidung beim Reichsgericht 
schwebt.

Für den Unterricht in der Wohlfahrtspflege sind 
die Lehrtafeln des Deutschen Caritasverbandes in 
mancher Hinsicht brauchbar. Das neueste Heft, das 
9 Karten über die Reichsgrundsätze zur Fürsorge- 
vflichtverordnung bringt, gibt in bunten Darstel
lungen Anschauungsmaterial, das besonders für die 
Unterweisung der Laienkreise der ehrenamtlichen 
Arbeit wertvoll erscheint.

oamilie und Fürsorge. Vortragsfolgc, herausgegeben 
von Dr. W. Polligkeit, Heft 1119 in Fried
richs Manns „Pädagogisches Magazin", Verlag 
.Hermann Beyer & Söhne, Langensalza 1927, 
156 Seiten. Preis 3 M.

ssamilienfürsorge, eine Studie von Dr. Marie 
Baum, Heft 12, neue Folge der Schriften des 
Deutschen Vereins für öffentliche und private Für
sorge, Verlag G. Braun, Karlsruhe 1927, 
219 Seiten. Preis 3 M.
Zu der Entwicklung der Familienfürsorge, wie sic 

:u immer steigendem Maße in der öffentlichen und 
freien Wohlfahrtspflege durchgeführt wird, geben die 
beiden genannten Schriften vielseitiges Material. 
Die Vortragsfolge, die Dr. Polligkeit herausgibt, ist 
als Grundlage für eine vertiefte Arbeit bei der orga
nisatorischen und methodischen Ausgestaltung der Fa
milienfürsorge zu bewerten, vor allein geben die 
grundsätzlichen Ausführungen von Professor Aloys 
Fischer - München über „Familie und Olesellschaft"

> «ne grundlegende Untersuchung über den Begriff der
1 wiliilie in unseren modernen Zeitverhältnissen und

über die Bedeutung und die Möglichkeit der Erhal
tung der Familie in dem die Produktions- und Kon-

> wmtionsgemeinschaft auflösenden Industriezeitalter.
1 Diese grundsätzliche Untersuchung weist der Methode

Ilare Wege und Ziele und in dem Nahmen dieser
> biedankengänge sind die Untersuchungen über die 

«nzelnen Probleme der Familienfürsorge „Woh
nungsnot" von Albert Kohn „Rot der Kinderreichen" 
vv" Henriette Fürth, „Fragen der Lohnbesoldungs-

I und Steuerpolitik" von Hans Metwr und vor allem 
die ..zerstörenden Wirkungen der Wirtschaftöuot" von 
<mder) verständilisvoll in ihren inneren Beziehungeil

zueinander behandelt. Die Ergebnisse aus den. viel
seitigen und zum Teil sehr eingehenden Unter
suchungen zeigen ausnahmslos, daß eine sinngemäße 
Familienfürsorge nur auf Grund einer Sozialpolitit 
betrieben werden kann, die vor allem Wcihnungs- 
und Arbeitsverhältnisse der Familienväter und 
Mütter regeln. Erst loenn diese Grundlage ge
schaffen wird, kann die Fürsorge mit ihren individu
ellen Hilfsmöglichkeiten einsetzen und die Maß
nahmen vom Zentrum der Familieneinheit aus 
durchführen. Die Ergebnisse der auf der Wegscheide 
veranstalteten Vorträge fordern Untersuchung des 
jetzigen Standes der Familienfürsorge in Deutsch
land, besonders nach organisatorischer Seite, die 
innerhalb der Vortragsfolge von Ollendorff in einem 
kurzen Referat grundsätzlich behandelt wurde.

Die Studie von Marie Baum hat eine solche 
Untersuchung zur Grundlage. Sie faßt die grund
sätzlichen Fragen in Verfolg ihrer historischen Ent
wicklung zusammen und versucht an Hand einzelner 
Beispiele zu bestimmten typischen Erkenntnissen zu 
gelangen. Für den Fachkenner ergibt die zu
fällige Auswahl der örtlichen Untersuchungen und 
die daran geknüpften theoretischen Schlußfolgerungen 
wenig brauchbare Unterlagen für die Erkenntnis des- 
jetzigen Tatsachenstandes. Die Verhältnisse sind zur
zeit so stark in der Entwicklung, und in ihren Formen 
tatsächlich nur aus den h i st o r i s ch e n und wirt
schaftlichen lokalen Bedingtheiten zu 
werten, so daß allgemein gültige Schlüsse aus dem 
geringen vorliegenden Material kaum gezogen wer
den dürften. Am stärksten tritt dies in dem Berliner 
Beispiel hervor, wo die Verhältnisse, die das Gesetz 
über die Stadtgemeinde Berlin und die eigenartige 
Entwicklung der 4-Millionen-Stadt geschaffen haben, 
anders liegen, als sie in der flüchtigen Darstellung er
scheinen. Dankenswerterweise ist dem Werk einiges 
Material aus dem Auslande beigefügt, das besonders 
über die englischen Verhältnisse brauchbare Unterlagen 
liefert. Bei den holländischen Verhältnissen, die den 
deutschen am meisten verwandt sind, fehlt eine Dar
stellung des Armenrates in allen größeren Städten 
auf Grund des Armengesetzes vom Jahre 1912, der 
tatsächlich die holländische Wohlfahrtspflege der 
Lösung des Problems wesentlich näher gebracht hat 
und in der besonders das zentralisierte Ermittlungs
system in der Fürsorge in einer Weise durchgeführt 
wird, wie wir sie in Deutschland bisher kaum kenne». 
Eine weitere Durcharbeitung des gegebenen Mate
rials wie auch des noch nicht verarbeiteten typischen 
Materials in Verbindung mit den örtlichen Prak
tikern der Wohlfahrtspflege wäre im Interesse der 
Förderung der Idee der Familienfürsorge sehr zu 
wünschen.
Verordnung über die Fiirsorgcpflicht vom 13. Fe

bruar 1024, erläutert von P. A. Baath, V. Aufl. 
Verlag von Franz Vahlen, Berlin 1927, 659 Seiten, 
gebunden 18 M. Wr.

Berichtigung.
In der Abhandlung von Min.-Rat Wittelshöfer, 

Septembernummer Seite 280:
1. Vierter Absatz, Zeile 16, muß heißen: „sind die 

Zuständigkeitsvorschriften der Verordnung vom 
24. 8. 1927 e ch t e Z u st ä n d i g k e i t s v o r s ch r i f - 
ten"; 2. vierter Absatz Zeile 7 von unten: „Die 
Übernahme dieses uneingeschränkten P r i n - 
3 i p s".

verantwortlich: 'Für den rebaktlon^en^Tett^^2Mnlsterlalrat Sr. O. «arfleb|,^3edln»Sü^nbeyI)enWr^3. — Für den Anzeigenteil: Paul Wolff
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Individuelle Arbeit in der Wohlfahrtspflege.
(Vehanölung von E! n z e l fä l l e n)

Searbettet von 0. wronskp, Berlin.
Sott diesem Abschnitt werden Sonderdrucke hergestellt, die von Carl Heumanns Verlag, Berlin W 8, 

Mauerstrabe 44, zu nachstehend benannte« Preisen bezogen werdr-u können: 8 Stück 0,50 RM.; 10 Stück 
1 RM.: 25 Stück 2^5 WSDi.; 50 Stück 4 RM.; 100 Stuck 7 RM.; bei Abnahme von mehr Exemplaren 
nach besonderer Bereinbarung.

Abkürzungen: 5kA. — Kapitalabfindung. RVG. — Reichsversorgnngsgesetz. JA. — Jugendamt.

Nr. 5: Bolt.
B..........Müllerstr. 15.

Beginn der Behandlung: 25. 7. 1918;-behandelnde 
Stellen: Kriegshinterbliebenenfürsorge, Jugend, 
amt, Gesundheitsamt.

Haushaltungsvorstand: Kriegerwitwe
Laura K., später wieder verehelichte und wieder, 
verwitwete Bolt, 34 Jahre alt, Schneiderin, kaum 
erwerbsfähig.

Kinder: Walter K., 6 Jahre alt, Kriegerwaise; 
im Laufe der Behandlung geboren: Lotte 1920.
Bei Beginn der Behandlung erscheint die hilfS. 

bedürftige Kriegerwitwe als eine physisch leidende 
Frau, deren Organismus und Nervensystem durch 
die Erlebnisse deS Krieges, die den Verlust ihres 
Mannes und ihrer wirtschaftlichen Existenz zur 
Folge hatten, erheblich geschädigt ist. Sie stammt 
auö einer klein-bürgerlichen Familie; der gefallene 
Ehemann war in einer guten kaufmännischen Stel. 
lung. ES sind gewisse wirtschaftliche Fähigkeiten vor. 
Händen, die eine gute Führung deö Haushaltes und 
Erziehung der Kinder unter beschränkten Verhält, 
nissen ermöglichen. Daö Gefühlsleben erscheint 
reich entwickelt, besonders in bezug auf Kinder und 
Geschwister. Das Sinnesleben wird durch den Ver. 
lüst des Ehemannes nicht mehr befriedigt und die 
Unbefriedigung wirkt auf daö Nervensystem und die 
körperlichen Kräfte ein. Die bald vollzogene 
Wiederverheiratung mit einem 30 Jahre älteren 
Verwandten wird durch daS starke Triebleben ver. 
anlatzt und trägt zur wirtschaftlichen Schwächung 
der Familie und zur Gefährdung des älteren Kindes 
bei. ES entwickelt sich be» Frau K. eine Geisteskrank- 
heit, deren Ausbruch vielletcht durch die Nachwirkun- 
gen der Krieyöerlebnisse und durch ihr eheloseS Leben 
begünstigt wird. Die Fürsorgematznahmen, die da- 
hin gehen, ihr die zweite Ehe zu ermöglichen und 
die Erziehung der Kinder günstig zu beeinflussen, 
können eine positive Einwirkung nicht erreichen, da 
daS Leiden systematisch fortschrcitet. Die für die Für. 
sorge auftretende Schwierigkeit bei den Entscheidun. 
gen über den Aufenthalt der Kinder werden von den 
Erwägungen beernflutzt, datz bei den starken Bin. 
düngen zwischen Mutter und Kindern eine Fortnahmc 
der Kinder das Leiden verschlimmern könnte, an- 
dererseitS durch daS Verbleiben der Kinder deren 
Erziehung und Gesundheit gefährdet wird. Ob 
das fortschreitende Leiden und damit der Ver- 
fall der Familie durch eine neue Ehe oder 
durch längere Unterbringung in eine Heilan- 
stalt gehemmt werden könnte, kann von den 
Ärzten nicht entschieden werden, so datz die HilfS» 
Maßnahmen sich auf eine lavierende Tätigkeit, die 
daö Interesse der Kinder im Vordergrund sieht, be. 
schränken müssen.

26. 7. 1918: Frau K. erbittet die Kapitalabfin- 
düng für Kriegerwitwen in Höhe von 1000 M., da 
sie beabsichtigt, eine neue Ehe m,t ihrem Onkel, dem

58jährigen Herrn Bolt einzugehen. Sie lebt bereits 
mit ihrem Kinde bei ihm und führt ihm gegen freie 
Station die Wirtschaft, nachdem sie in den Jahren 
ihrer Witwenschaft ihre Ersparnisse in Höhe von 
10 000 M. aufgebraucht hat (2000 M. hat die über- 
führung der Leiche deö gefallenen Ehemannes ge> 
kostet). Die KA. will Frau K. zur Beschaffung 
notwendiger Kleidung verwenden, und von dem Nest 
soll ein Sparkassenbuch für Walter angelegt werden, 
damit er, einem Wunsche des gefallenen Vaters ent- 
sprechend, die Höhere Schule besuchen kann. Frau 
K. ist durch die Erregungen der letzten Jahre sehr 
nervenleidend und zeitweise bettlägerig. Der zu
künftige Ehemann ist Reisender in einer großen 
Maschinenfabrik und hat ein festes Einkommen von 
275 M. monatlich. — 25 4. 1919: DaS KA.-Gesuch 
wird abgelehnt, da eine Abfindung nicht bewilligt 
werden kann, um der Waise den Besuch der höheren 
Schule zu ermöglichen. — 10. 10. 1919: Frau B.. di: 
inzwischen geheiratet hat, erhebt Einspruch gegen 
die Ablehnung der KA. — 13. 12. 1919: DaS Ge- 
such auf KA. wird auf Grund neuer Bestimmungen 
in Höhe von 1000 M. bewilligt. — 22. 10. 1920: 
Frau B. bittet um Weitergewährung der widerruf
lichen Zusatzunterstützung zur Waisenrente für ihren 
Sohn Walter. Der Stiefvater, der auch Vormund 
deö Kindes ist, sorgt nicht in ausreichender Weise 
für das Kind, so datz dieses Mangel an Nahrung 
und Kleidung leidet. Für daö in der zweiten Ehe 
geborene Kind Lotte, sorgt der Vater ausreichend. 
Die Ehe mit dem jetzt 60jährigen Manne hat fick, 
nicht günstig entwickelt. Der Antrag wird bewilligt. 
Rente und Zuwendung betragen 74 M. monatlich. — 
21. 4. 1022: Daö Jugendamt beantragt Verschickung 
für Walter in ein Seeheim, da er schlecht ernährt 
und schwächlich ist. Die häuslichen Verhältnisse sind 
schlecht, da der Stiefvater schwer leidend >» 
ein Krankenhaus überführt worden ist. — 23. 10. 
1922: Herr Bolt ist im Krankenhaus verstorben. — 
12. 2. 1924: Antrag der Hinterbliebenenfürsorge a» 
das VersoxgungSamt um Gewährung der Witwen
beihilfe auf Grund der neuen Bestimmungen dcS 
RVG. Frau B. lebt nach dem Tode ihres zweiten 
ManneL in dürftigen Verhältnissen. Ihre Ein
nahmen betragen:
Abvermieten......................... 30,000 RM.
Waisenrente für Walter . . 7,81
Zusatzrente für Walter . . 6,00 „
Jnvalidenwaisenrente für

Walter...........................7,00 „
50,81 RM. monatlich.

—19,75 „ Miete
31,96 Ä

Ihre Gesundheit ist durch eine Beinoperation, nach 
der sie drei Wochen im Krankenhaus liegen mutzte, 
sehr beeinträchtigt worden. — 17. 4. 1924: Die
Witwcnbeihilfe in Höhe von 10,42 RM. monatlich 
wird bewilligt. Walter wird durch daS Jugendamt 
in ein Landheim verschickt, Lotte bedarf infolge einer
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Gehirnerschütterung ärztlicher Behandlung und Für
sorge. Zwei Schwestern von Frau B. helfen ihr, so 
weit es bei ihren beschränkten Einkommen möglich 
ist. Die Einnahmen betragen:
Abvermieten.......................... 70,00 NM.
Witwenbeihtlfe................. 10,42 „
Waisenrente für Walter . . 7,81 „
Zusatzrente für Walter . . 6,00 „
Invalidenwaisenrente für

Walter...........................7,00 „
Invalidenwaisenrente für

Lotte ..............................   10,00 „
111,28 iKäK. monatlich 

— 40,00 „ Miete
71,00 NM.

7. 5. 1926: Mitteilung des JA., daß Frau Bolt nach 
Aussagen ihrer Verwandten in letzter Zeit ein 
merkwürdiges Verhalten gezeigt hat, das auf ihre 
geschwächten Nerven zurückzuführen ist. Sie erregt 
sich über kleine Vorkommnisse, schlägt Hausrat ent
zwei und lärmt nachts in der Wohnung herum. Im 
Interesse der Kinder ist für eine Entfernung, be
sonders Walters, der gefährdet erscheint, zu sorgen. 
— 10. 5. 1926: Frau Fürst, d»e Schwester von 
Frau Bolt, teilt persönlich in der Sprechstunde der 
Hinterbliebenenfürsorge mit, daß Frau B. sehr 
nervenleidend erscheint, und für ihre Entfernung im 
Interesse der Kinder Sorge zu tragen ist. Die 
Erregungszustände sind anscheinend auf Nahrungs- 
sorgen zurückzuführen, da die Einnahmen aus Ab- 
vermieten zum Teil fortgefallen sind und Frau B. 
für sich und ihre beiden Kinder auf ein Einkommen 
von etwa 70 RM. monatlich angewiesen ist. —
15. 6. 1926: Hausbesuch: Frau B. macht einen sehr 
nervösen Eindruck, sie scheint unter Wahnvor
stellungen zu leiden. Sie sieht ihren ersten Mann 
häufig vor sich, und hört ihn sprechen, so daß sie 
glaubt, er lebe noch, obgleich sie ihn nach der Uber- 
führung seiner Leiche aus Rußland im Sarg er- 
lannt hat. Sie scheint unter ihrer Witwenschaft zu 
leiden, und äußert den Wunsch einer Wiederver
heiratung; ihr erster Mann soll sie sehr gut be
handelt haben, in der zweiten Ehe hat sie unter 
Brutalitäten des sehr viel älteren Mannes ge
litten. Frau B. ist sich bewußt, daß sie die Kinder 
unter ihrem Verhalten leiden läßt und erklärt sich 
mit einer ärztlichen Untersuchung und Verschickung 
einverstanden. Lotte, die auf der Treppe ange
troffen wird, erzählt, daß die Mutter sehr aufgeregt 
sei und sie auch häufig schlage. — 29. 5. 1926: 
Walter wird nach Beschaffung der erforderlichen 
Kleidung durch die Hinterbliebenenfürsorge von dem 
Jugendamt auf sechs Wochen in ein Gebirgsheim 
verschickt. — 2. 6. 1926: Ärztliches Gutachten über 
Frau B. lautet nach Untersuchung auf der Nerven- 
station: ..War im Blut negativ. Auf der Nerven- 
station konnten Zeichen einer organischen Erkrankung 
nicht festgestellt werden. ES handelt sich um eine 
mittelschwere Psych- und Neurasthenie, von einen» 
mehrwöchentlichen Erholungsaufenthalt ist wesent
liche Besserung zu erwarten." — 14. 6. 1926: Frau

wird für sechs Wochen auf Kosten der Hinter- 
bliebenenfürsorge in einen Luftkurort in den Harz 
verschickt; Lotte ist durch daS Jugendamt in einem 
Kinderheim bei Berlin untergebracht worden. —
16. 7. 1926: Mitteilung aus dem Erholungsheim i,n 
>?arz besagt, daß Frau B. ihren Aufenthalt vor
zeitig abbrechen mutzte, da sie infolge von Er
regungszuständen Zimmergenossen bedroht und Ge- 
schirr zertrümmert hat. Eine gewisse Nnverträg-

lichkeit sei von Anfang an bei ihr beobachtet worden.
— 17. 7. 1926: Die Schwester von Frau B., Frau 
Fürst, teilt in der Sprechstunde mit, daß Frau B. 
den Grund über ihre vorzeitige Abreise nicht an
geben wolle. Sie sei völlig unzugänglich, und die 
Kinder scheinen bei ihr ernstlich gefährdet, so daß 
anderweitige Unterbringung und Bestellung eines 
Vormundes notwendig sei. — 22. 7. 1926: Haus
besuch. Frau B. scheint viel erregter als vor der 
Reise. Sie berichtet, datz alle Mitbewohner des Er
holungsheims sich gegen sie verschworen hätten, um 
sie zu ärgern, da sei es kein Wunder, wenn sie in 
ihrer Wut einen Menschen würgt. Auch auf der 
Rückfahrt hätte sie durch das böswillige Verhalten 
der Mltreisenden viel zu leiden gehabt, so datz sie 
init ihrem Stock gedroht habe. Sie »nüsse unbedingt 
versuchen, wieder zu heiraten, seit vier Jahren sei 
sie nicht mehr ausgegangen, nun wolle sie einen 
Freund und dann einen Ehemann suchen. Waller 
wird durch die Hinterbliebenenfürsorge auf sechs 
Wochen in ein Landheim verschickt. — 22. 7. 1926: 
Ärztlicher Bericht über Frau B. Frau B. betont 
deinonstrativ, datz es ihr ausgezeichnet gehe; sie habe 
sich erholt. „Eine autzerordentliche Reizbarkeit gibt sie 
zu. „Die Fliege an der Wand ärgere sie; oft 
glaubt sie, die Leute wollen irgend etwas von ihr, in 
heiterer Gesellschaft könne sie sehr fidel feilt} die 
Stimmungen seien nicht von Dauer. Ihre Träume 
sind lebhaft, ihr Schlaf wenig erquickend. — Die 
Menstruation sei regelmäßig, von jeher ziemlich 
stark; keine Wallungen — häufige Schweitzausbrüche
— vielfach Schmerzen. Kein Gift- oder Genuß- 
mittelgebrauch.

In der Unterhaltung fällt eine erhebliche 
Körperunruhe auf. Plötzlich setzt Frau B. die 
Beine ruckartig anders ohne es zu merken. Der 
Gesichtsausdruck hat oft etwas forciert Konven
tionelles und eine gewisse steife Freundlichkeit. Der 
Gang ist etwas hölzern. Die Reflexe sind lebhaft, 
eö besteht Zittern der Finger, grobschlägiges Zittern 
der Zunge und Lidflattern, kein Romberg. Die 
Hände fühlen sich feucht an. Erregbares Vasomo- 
torium, wechselt mehrfach die Farbe. Der Puls ist 
regelmätzig, etwas gespannt. Der zweite Aortento,» 
klappernd.

Bei Frau B. besteht ein Zustand hochgradiger 
Erregbarkeit, die nur mühsam beherrscht wird, sich 
aber doch zeitweilig in motorischen Affekthand
lungen (Geschirrzertrümmern, Schlage»» der Kinder 
u. dgl.) endlädt. Da diese Zustände noch nicht sehr lange 
bestehen, ist an einen vorklimakterischen Erregungs
zustand z»» denken. Ich halte es für notwendig, datz 
Frau B. in ständiger ärztlicher Beobachtung bleibt, 
womit sie auch einverstanden ist, und »vobei 
psychische Abwegigkeiten, die bei einmaliger Unter- 
suchung nicht in Erscheinung zu treten brauchen, 
zur Beobachtung und zur Behandlung kommen 
können. Ich empfehle Überweisung ai» den Fach- 
Wohlfahrtöarzt für Nervenkrankheiten."

Die Kinder erscheinen nach Gutachten deö Arztes 
bei der Mutter nicht gefährdet, so lange diese in 
ärztlicher Behandlung bleibt. — 10. 7. 1926: Frau 
B. berichtet in der Sprechstunde, datz eö Walter in 
dem Erholungsheim aut geht und bedauert, datz sie 
ihn durch ihre Nervosität leiden lassen müsse. Bei 
seiner Geburt habe ein Vorfall mit ihrem Manu 
stattgefunden, auf den sie nicht näher eingeht. Eö 
ist ihr peinlich, mit dem großen Jungen in einem 
Zimmer zu schlafen. Mit einer Unterbringung deö 
Knaben in einer geeigneten Pflegestelle ist sie ein
verstanden. — 17. 9. 1926: Die Schwester, Frau
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Fürst, teilt in der Sprechstunde mit, daß Walter 
zurückgekehrt ist und unter der Mutter zu leiden 
habe. Eine Zimmergenossin ihrer Schwester aus 
dem Erholungsheim habe erzählt, daß diese sich von 
einem Mann verfolgt wähne, den sie unschäd
lich nmchen wolle. Sie habe in ihrem Wahn auch 
Drähte gesehen, die im Zimmer ausgespannt waren. 
— 3. 9. 1926: Rücksprache mit Walters Klassen
lehrer ergibt, daß dieser ein ziemlich schwacher 
Schüler sei, besonders im Rechnen; er zeige in 
der Schule ein frisches Wesen, so daß ein Rück
schluß auf ungünstige häusliche Verhältnisse bisher 
nicht gezogen werden konnte. Sein Betragen ist 
immer gut gewesen. Die Hinterbliebenenfürsorge 
bewilligt 112 M. Unkosten für Zahnbehandlung für 
Frau B. — 7. 9. 1926: Gutachten des Nervenfach- 
arztes: «Frau B. leidet an einer geistigen Störung, 
die tiefgreifende Änderungen in ihre Persönlichkeit 
gesetzt hat, und aus der sich ihre Absonderlich
keiten und Auffälligkeiten erklären dürften. Es ist 
eine Fülle traumhafter Erlebnisse vorhanden, denen 
Frau B. Wirklichkeitscharakter zuschreibt. Sie ver
mutet in ihrer Wohnung einen geheimen Hör
apparat, durch welchen ihre Nachbarschaft alles, was 
sie denkt und spricht, erfährt, sie hat Hallunziationen 
des Gesichts- und Gehörsinnes, sie äußert Wahn
ideen, z. B. daß sie das Kind ihrer Schwester sei, 
denn von dieser habe die Mutter erzählt, sie sei im 
Alter von 12 Jahren so dick gewesen. Die Persön
lichkeit ist jedoch noch nicht in einem Grade zerstört, 
der eine Internierung erforderlich machen würde. 
Frau B. kann bis auf weiteres unter unauffälliger 
Beobachtung in der jetzigen Art ihrer Existenz 
weiter bestehen. Bei fürsorgerischen Besprechungen 
ist zu empfehlen, die psychotischen Symptome über
haupt nicht zu berühren. Die Erziehung der 
Kinder durch Frau B. wird eine unvollkommene 
sein; sie gibt dies selbst zu, scheint aber sehr an den 
Kindern zu hängen." — 8.9.1926: Der Verwalter 
des Hauses, m dem Frau B. wohnt, kommt in die 
Hinterbliebenenfürsorge und teilt mit, daß sich 
einige Hausbewohner über Frau B. beklagen. Sie 
ist sehr laut, schilt viel und hat einige Bewohner 
beleidigt. Sie hat viel in ihrer Wohnung demo
liert, als sie dre Invalidenrente für Lotte nicht 
rechtzeitig erhielt, und in einem Wutanfall eine 
Scheibe zerschlagen. Der Verwalter wünscht, daß 
Frau B. auszieht, da er durch ihr unvorsichtiges 
Umgehen mit Gas eine Explosion befürchtet. — 
14. 9. 1926: Frau B. kommt mit ihrer Schwester 
in die Sprechstunde, sie hat sich die Hand verletzt 
durch ein Pulver, das Walter von einem Freunde 
bekommen hat. Dies Ereignis hat offenbar in 
günstigem Sinne auf ihr Verhalten zu Walter, dem 
bei dem Unfall nichts geschehen ist, eingewirkt, da 
sie sich bewußt wurde, wie sehr sie an ihm hängt, 
als er in Gefahr war. — 20. 11. 1927: Die Vor
mundschaft für die Kinder wird dem JA. über
tragen. Frau B.s Zustand hat sich anhaltend ge
bessert. Der Antrag deö Jugendamtes, der Mutter 
das Personensorgerecht zu entziehen, wird ab
gelehnt, da schuldhaftes Verhalten bei dem geistigen 
Zustand der Mutter nicht nachweisbar, jedoch 
Voraussetzung des 8 1666 BGB. sei. Der Zustand 
von Frau B. bessert sich fortlaufend, wenngleich ihre 
Wahnvorstellungen bestehen bleiben. — 15.3.1927: 
Beide Kinder werden zur Erholung in ein bayeri
sches Gebirgsheim geschickt. — 28. 3. 1927: Die 
Leiterin des Gebirgsheims teilt mit, daß beide 
Kinder an einer Halsentzündung erkrankt sind, von 
der sie sich nur schwer wieder erholen können. Bei 
Walter sind durch die ärztliche Untersuchung Be-
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funde festgestellt worden, die eine chronische Bron
chitis mit Bronchiektasen bei einem tuberkulöse 
infizierten Kind ergeben. Eine Kurverlängerung 
für beide Kinder scheint dringend erwünscht. — 
13. 4. 1927: Frau B. kommt in die Sprechstunde. 
Sie ist in Not, da ihre Einnahmen z. Zt. nur 
25 NM. Witwenbeihilfe, 20,35 NM. Zusatzrente und 
20 NM. Vermietungsüberschuß betragen. Die 
Nahrungssorgen steigern ihre Nervosität. — 7. 5. 
1927: Die beiden Schwestern erscheinen in der 
Sprechstunde und teilen mit, daß Frau B. plötzlich 
verreist sei, wahrscheinlich zu den Kindern nach 
Bayern. Sie habe die Miete ihrer Untermieter 
einkassiert, ohne die Miete an den Wirt abzu
führen und sei fortgefahren. Das Erholungsheim 
wird veranlaßt, Frau B. eine Fahrkarte zu be
sorgen, und sie möglichst umgehend zurückzube- 
fördern. — 13. 5. 1927: Frau B. bittet in der
Sprechstunde um einen Vorschuß. Ihr Einkommen 
beträgt z. Zt.:
Witwenbeihilfe ........................ 25.00 NM.
Zusatzrente............................ . 20,35 ..
Vermieten ............................ . 49,00 „
Waisenrente für Walter . . . 18,40 „
Zusatzrente für Walter . . . 10,20 ..
Jnvalidenwaisenrente für Lotte 10,00 „
Sozialrentenunterstützung für

Lotte.............................. 11.00 „
143,95 RM.

— 84,40 „ Miele
69,55 RM.

zum Lebensunterhalt für drei Personen. — 
27. 5. 1927: Die Schwestern von Frau B. teilen mit. 
daß Frau B. bei einer Unterredung über die 
Waisenrente für Lotte in große Erregung geraten 
sei, mit einem Brotmesser herumgefuchtelt habe, daö 
man ihr nach großer Mühe entrissen habe. Sie 
habe auch einen Hausbewohner im Streite verletz:. 
Eine Entfernung der Kinder erscheint dringend er
wünscht. — 3. 6. 1927: Frau B. ist auf Grund einer 
Untersuchung durch den Kreisarzt zur Beobachtung 
in die Heilanstalt Wittenau gekommen. Sie hat in 
der Wohnung gelärmt. Hausbewohner haben sich an 
die Polizei gewandt, die Frau B. zur Wache brachte 
und sie dem Kreisarzt vorführte. Die Kinder sind 
bei den Tanten untergebracht. — 22. 6. 1927: Der 
Schwager von Frau B. hat diese nach Erlaubnis 
des Arztes aus der Anstalt geholt, da sie sich 
dort so unglücklich gefühlt habe. Er wird seine 
Schwägerin in seinem Hause behalten und auf sie 
achten. — 27. 6. 1927: Frau B. hat ihre eigene 
Wohnung wieder bezogen und auch die Kinder zu 
sich genommen. Diese fühlen sich wohl bei der 
Mutter und können sich mit den sonderbaren Zu
ständen abfinden. — 24. 8. 1927: Bericht einer 
Lehrerin, die Frau B. ausgesucht hat, um sie zu 
veranlassen, Walter die letzte Schulklasse nach Be
endigung des 14. Lebensjahres besuchen zu lassen. 
Die saubere Wohnung sei auffallend verdunkelt ge
wesen. Frau B. habe erzählt, sie hasse die Menschen 
und glaubt sich ständig von ihnen verfolgt. Sie 
habe gerade Hammelbrühe zu Mittag für ein grünes 
Bohnengericht gekocht. Da sie schnell zur Schule 
gemußt habe, um Lotte das vergessene Frühstinl 
nachzubringen, habe sie nachher die Brühe fort
gegossen, da sie glaube, man habe sie ihr inzwischen 
vergiftet. Jemand besäße einen Wohnungsschlüssel 
und vergifte ihre flüssigen Speisen. Sie habe er
zählt, daß sie unbedingt einen Mann haben müsse 
und sei dabei aufgeregt hin und her gelaufen. Tie 
Kinder erscheinen der Lehrerin bei der Mutter sehr 
gefährdet.
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k' Durch den Runderlaß der Herren Minister für Handel und'Gewerbe und für
Volkswohlfahrt vom 2. August 1927 ist das Aushängen der gesetzlichen Bestimmungen 

Nfir den Schwangeren- und Wöchnerinnenschutz vom 16. 3uli 1927 (RGBl. I 6.184), 
«sowie auch das gleichzeitige Aushängen der Vorschriften des Gesetzes zur Abänderung 
Uder RVO. vom 9. Iuli 1926 (RGBl. l S. 407) betreffend erweiterte Wochenhilfe weit- 

Mgehendst auch den in Betracht kommenden Dienststellen empfohlen, um so durch den 
DHinweiS auf das Wochengeld die Inanspruchnahme der Schonzeit vor der Niederkunst 
Uzu fördern. Vorrätig halte ich die beiden Aushänge unter folgenden Nummern:
|f|lr. T 51. Gesetz bete. Schwangeren- und Wöchnerinnenschutz. Aushang 

im Din-Format^4. Aus Papier gedruckt Preis einzeln 15 pfg., für 10 Stück M. 1.—, 
für 25 Stück M. 2.—, für 100 Stück M. 6.60. Auf Karton gedruckt, mit abwaschbarem 

R Lacküberzug' versehen, Preis einzeln 40. pfg., für 10 Stück M. 3—, für 25 Stück 
M M. 6.25, für 100 Stück M. 22.-. , ,
J-3Jr. T 52. Gesetz betr. erweiterte Wochenhilfe vom 9. Iuli 1926 (RGBl. I 
M S. 497). Aushang im Oin-Format A. 3. Auf Papier gedruckt Preis einzeln 25 Pf, für 

jlfr 10 Stück M. 1.65, für 25 Stück M. 3.70, für 100 Stück M. 13.20. Auf Karton gedruckt,

!-Sh
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"ff*

II mit abwaschbarem Lacküberzug versehen, Preis einzeln 50 Pf, für 10 Stück M. 3.50, I' für 25 Stück M. 7.50, für 100 Stück M. 25.-

1
Arbeiten aus dem Forschungsinstitut für Fürsorgewesen ln Frankfurt a. M.
M
M. Kürzlich erschienen:

1
1i

I

I

t,1

*ef( 1:

Sit tttiütlotgt in Der 
imNiMen Mmlnim

vom Lahre -1788
Von Dr. phil. Hans Echerpner

k Preis s Mark

Heft 2:

Sit MM litt MMtn

Ehr. H. Zeller und der schwäbische 
Pietismus

Don Dr. phil. Karl Ruth

Preis S Mark
A-. Die beiden ersten Arbeiten, die in dieser neuen Sammlung erscheinen, sind der An- 
^:.s»ng weiterer Untersuchungen, die die Gestaltung der deutschen Kinderfürsorge in der ersten 
^Hälfte des 19. Iahrhundcrts schildern sollen, indem sie in erster Linie die besondere 
^ Nolle der RettungShausbcwegung nach allen ihren Beziehungen verfolgen.
—-

i Carl Heymanns Verlag zu Berlin WS
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Vordrucke zur Durchführung des Gesetzes zur 
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten

Nr. Z 110. Aufforderung an Krankl,eitsoerdächtige 
zur Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses nach 
8 4 Abs. 1 des Gesetzes. Akten! ogen. Din A 4. 
Preis für 10 Stück 50 Pf., für 25 Stück M. 1.10, 
für 100 Stück M. 3,60, für 500 Stück. M. 16 

Nr. Z 111. Reinschrift der Aufforderung an Krank
heitsverdächtige zur Vorlage eines ärztlichen 
Zeugnisses nach 8 4 Abs. 1 des Gesetzes. Din A4. 
Preise wie bei Nr. 2110

Nrr Z 112. Aufforderung an einen Geschlechtskran
ken, sich in ärztliche Behandlung zu begeben 
nach 8 4 Abs. 2 des Gesetzes. Akten bogen. .Din 
A 4. Preise wie bei Nr. 2110 

Nr. Z 113. Reinschrift der Aufforderung an einen
- Geschlechtskranken, sich in ärztliche Behand

lung zu begeben nach z 4 Abs. 2 des Gesetzes.
. Din A 4. Preise wie bei Nr. Z 110 

Nr. Z 114. Anordnung einer Krankenhausbehand
lung nach 8 4 Abs. 2 des Gesetzes. Aktenbogen.

- Din A 4. Preise wie bei Nr. Z 110
Sir. Z 115. Reinschrift der Anordnung einer Kran

kenhausbehandlung nach 8 4 Ans. 2 des 
Gesetzes. Din A4. Preise wie bei Nr. Z 110 

Nr. Z116. Abschrift derAnordnung einer Kranken
hausbehandlung für das Krankenhaus nach 
Abschn. IVe Abs. 2 der borl. Anweisung. Din

,_A 4. Preis für 10 Stück 50 Pf., für 25 Stück 
M. 1.10, für 100 Stück 2K. 8.50, für 500 Stück 
M. 16, für 1000 Stück M. 24 

Nr. Z 117. Mitteilung an die Fürsorgestelle bei 
Krankenhausbehandlung nach Abschnitt IVc 
Abs. 1 der borl. Anweisung. Din A 5. Preis 
für 10 Stück 25 Pf., für 25 Stück 55 Pf., für 
100 Stück M.2, für 500 Stück M. 9.30

Nachträglich neu erschienen:
Nr. Z125. Ermittelungsbericht über Infektions

quellen von Geschlechtskrankheiten. Din A 4.
. Preise wie oben bei Nr. Z 116 

' Nr. Z 126. Ermittelungsbericht über fürsorgerische 
Maßnahmen (IV a Ziffer der Ausf.-Anw.) 
Din A 4. Preise wie oben bei Nr. Z 116 

Nr. Z 127. Mitteilungen m den Arzt über die zur 
Untersuchung aufgeforderten "Personen. Din 
A 5. Preise wie oben bei Nr. Z 117 

Nr. Z 128. Antrag auf Übernahme der ärztlichen 
und Krankenhausbehandlungskosten (8 8 der 
Preuß. Verordn.). Din A 8. Preise wie oben 
bei Nr. Z 118

Nr. Z 120. Bescheid über Bewilligung der Kosten 
für ärztliche Behandluug oder Krankenhaus
behandlung. (Aktenverfügung.) Din A 4. 
Preise wie oben bei Nr. Z 116

Nr. Z 118. Verhandlung über Vernehmung ein 
Person, die mit Namensnennung andere eil 
Geschlechtskrankheit bezichtigt nach § 4 AbK 
des Gesetzes. Din A3. Preis für 10 S'
70 Pf., für 25 Stück M. 1.50, für 100 Sr 
M. 5.80, für 600 Stück M. 21.50, für M 
Stück M. 40 ^

Nr. Z 110. Anzeige bei Entlassung aus eine 
Krankenhause nach Abschnitt- IV c Abs.,6 HL 
borl. Anweisung Din A. 5. Preise wi'D" 
Nr. Z 117

Nr. Z120. Mitteilung an eine andere GesundheitS 
behörde zur Durchführung der erforderliches 
Maßnahmen nach 8 2 Abs. 2 der Preuß. Ausf. 
Verordnung.' Aklenbogen. Din A 4. Prc!^ 
wie bei Nr. Z 116

Nr. Z 121. Reinschrift der Mitteilung an ein 
andere GesundheitsbehördezurDurchsührun' 
der erforderlichen Maßnahmen nach §& 
Abs. 2 der Preuß. Ausf.-Verordnung. Din A& 
Preise wie bei Nr. Z 116 , AM

Nr. Z 122. Anzeige bei dem Aufenthaltswechsel 
eines Krankheitsverdächtigen oder Kranken, 
7iach Abschn. IVd der vorl. Anweisung. Alten-' 
bogen. Din A 4. Preise wie bei Nr. Z 116

Nr. Z 123. Reinschrift der Anzeige bei dem Auf
enthaltswechsel eines Krankheitsverdächtigen 
oder Kranken nach Abschn. IV d der vorl. 2tn<£ 
Weisung. Din A 4. Preise wie bei SM 
Z 116

Nr. Z 124. Karteikarte, enthaltend alle Angaben 
über Fürsorgemaßnahmen eines Geschlechts
kranken. HV

Nr. Z 130. Reinschrift des Bescheides über die Be< 
willigung der Kosten für ärztliche Behandlung 
oder Krankenhausbehandlung. Din A 4. 
Preise wie oben bei Nr. Z 116

Nr. Z 131. Ersuchen an die Ortspolizeibehörde ^ 
über Durchführung des unmittelbaren? 
Zwanges. (Akteuverfügung.) Din A 4. Preise ■; 
wie bei Nr. Z 116

Nr. Z 132. Reinschrift des Ersuchens an die Orts-. 
Polizeibehörde über Durchführung des un 
mittelbaren Zwanges. Din A 4. Preise 
wie bei Nr. Z 116 .

Nr. Z 133. Abschrift mit Ersuchen an die Orts- 
polizeibehörde über Vollstreckung des un- 
mittelbaren Zwanges. Din A 4. Preise wie A 
bei Nr. Z 116 ' %

Ausführliche Mustersammlung der Vordrucke zur Durchführung des Gesetzes zur Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten. Preis postfrei M. 1


